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In der Venvalturēgsrechtssache

- Benjamin Erhart

- Berufungsklªger und Klªger -

AZ: BVerwG6C7.13 gegen

den Freistaat Bayern, vertreten durch des Bayerische
Staatsministerium des Innem, Odeonsplatz 3, 80539
M¿nchen

- Berufungsbeklagter und Beklagter -

wegen Kfz-Massenabgleich in Bayem

beantragen wir,

1. das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 GG vorzulegen zur
Entscheidung ¿ber die Vereinbarkeit der Art. 33 Abs. 2 S. 2-5. 38 Abs. 3 bayPAG
mit den Artikeln 2 Abs. 1, 1 Abs. 1, 19, 74 GG,

/'
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2. -' das beklagte Land in Abªnderung des Urteils des Verwaltungsgerichthofs
M¿nchen vom 23.09.2009 (Az. M 7 K 08.3052) und des Urteils des
Venwaltungsgerichtshofs M¿nchen vom 17.12.2012 (Az. 10 BV 09.2641) zu
verurteilen, es zu unterlassen, durch den verdeckten Einsatz automatisierter
Kennzelchenerkennungssysteme Kennzeichen von Kraftfahrzeugen, die auf den
Klªger zugelassen sind, zu erfassen und mit polizeilichen Dateien abzugleichen.

Begr¿ndung":

1 Rechtliche W¿rdigung

1 .1 Zulªssigkeit -

Die Revision ist statthaft, weil vom Verwaltungsgerichtshof zugelassen worden. Sie ist
frist- und fomēgerecht eingelegt worden und ist fristgerecht begr¿ndet.

1 .2 Begr¿ndetheit

Die zulªssige Revision ist begr¿ndet. _

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshcfs beruht auf der Verletzung der Art. 2 Abs. 1. Art. 1
Abs. 1, 19 Abs. 4 und 74 GG Aus den Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG hat der Klªger
einen Anspruch darauf, dass das beklagte Land es unterlªsst, durch den verdeckten
Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme- Kennzeichen von
Kraftfahrzeugen, die auf den Klªger zugelassen sind, zu erfassen und mit polizeilichen
Dateien abzugleichen. Dieser MaÇnahme fehlt es an einer wirksamen Rechtsgrundlage,
weil die Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, 38 Abs. 3 bayPAG mit den Artikeln 2 Abs. 1, 1 Abs. 1, 19,
74 GG unvereinbar und nichtig ist. H

Das Urteil des Venvaltungsgerichtshofs beruht ferner auf der Versagung rechtlichen
Gehºrs (Ä 138 VwGO). Der Klªger ist nicht wie geboten darauf hingewiesen und dazu
gehºrt worden, dass der Verwaltungsgerichtshof eine Teilverfassungswidrigkeit der Art.
33 Abs. 2 S. 2-5, 38 Abs. 3 bayPAG im Hinblick auf die Fassung des Klageantrags f¿r
unerheblich hªlt.

1.2.1 Grundrechtseingriff

Der Verwaltungsgerichtshof hat rechtsirrig einen Grundrechtseingriff in so.g.
Nichttrefferfªllen vemeint.

1 .2.1 .1 Allgemeines Persºnlichkeitsrecht

Folgt man der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, so greift der
automatisierte Abgleich des klªgerischen Kfz-Kennzeichens in das allgemeine
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Persºnlichkeitsrecht- des Klªgers ein. Der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zufolge ist Betroffener einer ¦berwachung jeder, in dessen
Persºnlichkeitsrechte durch die MaÇnahme eingegriffen wird.1 Dies ist im Fall des Kfz-
Kennzeichenabgleichs bei jeder Person der Fall, die eingetragene Halterin ihres Pkw ist
und mit ihm regelmªÇig auf StraÇen in dem jeweiligen Bundesland unterwegs ist.2 Dies
ist bei dem Klªger der Fall. _ _

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt in dem angefochtenen Urteil die Auffassung, an einem
Eingriff in die Grundrechte des Klªgers fehle es, wenn die von ihm erhobenen und
abgeglichenen Daten sogleich wieder spurenlos gelºscht w¿rden. Zur Begr¿ndung hat er
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Bezug genommen.ñ Diese
Interpretation ist jedoch rechtsfehlerhaft:

Mit Urteil vom 11.03.2008 hat das Bundesverfassungsgericht lediglich die Auffassung
vertreten, im Nichttrefferfall kºnne es an einem ĂEingriff in den Schutzbereich des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung' fehlenf* Der Anwendungsbereich des allgemeinen
Persºnlichkeitsrechte geht demgegen¿ber sehr viel weiter als der Schutzbereich des
Rechts auf infomationelle Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem
Kfz-Massenabgleich - also in der Erhebung und Verarbeitung von Kfz-Kennzeichen, Ort,
Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung des Betroffenen - durchaus einen Eingriff in das
allgemeine Persºnlichkeitsrecht sªmtlicher betroffener Halter gesehen. In seinem Urteil
hat es ausgef¿hrt: ĂBetroffener einer ¦bemachung ist jeder; in dessen
Persºnlichkeitsrechte durch die MaÇnahme eingegriffen wird (vgl. BVerfGE 109, 279
<308>; 113, 348 <363>).ñ5 Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts ist hier nicht
nur von der Betroffenheit, sondem von einem Eingriff die Rede. Wenn der Kfz-
Massenabgleich jeden Autofahrer betrifft.ñ so liegt nach der Formulierung des
Bundesverfassungsgerichts auch ein Eingriff Ăin dessen Persºnlichkeitsrechteñ vor. Nur
weil das Bundesverfassungsgericht schon in der Erhebung und dem Abgleich des
Kennzeichens einen Grundrechtseingriff gesehen hat, konnte es sich in seinem Urteil
¿berhaupt dazu ªuÇem, unter welchen Voraussetzungen ein Kfz-Massenabgleich - und
nicht erst die Verwendung der gewonnenen Trefferdaten - gesetzlich zugelassen werden
darf.ñ Stellten die Erfassung und der Abgleich noch keine Grundrechtseingriffe dar, wªren
sie einschrªnkungslos zulªssig. Eben dies ist nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts aber nicht der Fall.

Auch in der Sache greift die Auffassung des Venlvaltungsgerichtshofs, die unverz¿gliche
Lºschung der ĂNichttrefferñ bedeute, dass die Betroffenen durch die MaÇnahme in ihren
Rechten nicht beeintrªchtigt seien, zu kurz. Die Betroffenen wissen nªmlich eben nicht,
ob ihr Kennzeichen im Fahndungsbestand verzeichnet ist und ob ihre Bewegungen

1

"-IOªU'l-P~Cēl|\ĤI-\

BVerfGE 120, 378 (396 f.), Abs. 60.
BVerfGE 120, 378 (396.f.), Abs. 60.
VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 70.
BVerfGE 120, 378 (399), Abs. 68.
BVerfGE 120. 378 (396 f.), Abs. 60.
BVerfGE 120, 378 (396 f.), Abs. 60.
BVerfGE 120, 378 (430 ff.), Abs. 171 ff.
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gespeichert werden oder nicht. Wegen der Existenz einer bayerischen Ermªchtigung zum
Kfz-Massenabgleich muss jeder Fahrzeugf¿hrer auf bayerischen StraÇen damit rechnen,
dass sein Fahrverhalten aufgrund einer ihm unbekannten Ausschreibung zur
Beobachtung erfasst und gespeichert wird. Den Betroffenen droht nicht nur ein Aufgreifen
durch die Polizei. Vēelmehr sehen die maÇgeblichen Fahndungsdateien auch eine
Ausschreibung Ăzur Beobachtung" vor. In diesem Fall werden die Bewegungen der
Betroffenen dauerhaft aufgezeichnet und beobachtet. Eine Ausschreibung zur
Beobachtung wird einer davon betroffenen Person in aller Regel nicht mitgeteilt. Es
bestehtkelne Mºglichkeit f¿r eine betroffene Person, eine gegebenenfalls bestehende
Ausschreibung auf ihre RechtmªÇigkeit zu ¿berpr¿fen. lm Ergebnis m¿ssen alle
Benutzer bayerischer StraÇen mit der Erstellung von Bewegungsproýlen rechnen, und
zwar auch ¿ber lange Zeitrªume hinweg, ohne dass sie von der Proýlerstellung und der
dieser vorausgehenden Erfassung erfahren.

lm Rahmen der grundrechtlichen W¿rdigung sind nicht nur die den Betroffenen
tatsªchlich drohenden Nachteile zu ber¿cksichtigen, sondem auch die Nachteile, die von
den Betroffenen nicht ohne Grund bef¿rchtet werden.8 Wer wegen Art. 33 Abs. 2 S. 2-5
bayPAG damit rechnen muss, dass sein gesamtes Fahrverhalten aufgezeichnet und
nachvollzogen werden kann, der wird sein Bewegungsverhalten entsprechend anpassen.
Der durch Art. 33 Abs. 2 S. 2-5 bayPAG erzeugte psychische Druck f¿hrt mittelbar zu
Stºrungen der Handlungs- und Bewegungsfreiheit.

Die grundlegenden Ausf¿hrungen des Bundesverfassungsgerichts im Volkszªhlungsurteil
treffen auf das Kfz-Kennzeichenscanning in besonderer Weise zu:

ĂWer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information
dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht
durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daÇ etwa die Teilnahme
an einer Versammlung oder einer B¿rgerinitiative behºrdlich registriert wird und daÇ ihm
dadurch Risiken entstehen kºnnen, wird mºglicherweise auf eine Aus¿bung seiner
entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies w¿rde nicht nur die
individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeintrªchtigen, sondern auch das
Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf
Handlungsfªhigkeit und Mitwirkungsfªhigkeit seiner B¿rger begr¿ndeten freiheitlichen
demokratischen Gemeinwesens ist."9

Wer alleine die Auswirkungen des Kennzeichenabgleichs auf den einzelnen Betroffenen
betrachtet, verkennt mithin die abschreckende Wirkung, die ein zeitlich unbegrenzter,
dauerhafter Massenabgleich von Kfz-Kennzeichen auf unsere Gesellschaft insgesamt
hat.

Dementsprechend sehen die Zivilgerichte bereits in dem Aufstellen einer Kameraattrappe
einen Eingriff in das allgemeine Persºnlichkeitsrecht.ñ Denn die freie Entfaltung der

BVerfGE 100. 313 (376).
0 everfee ss. 1 (43). ,
10 Le Bonn, mw-Rn 2005, 1061; Ls Berlin, ee 1901, 40s;,AG cnarēcuenburg, MM 2004, 11;Ac.-1
Aachen, NZM 2004, 339; AG Berlin-Wedding, WuM 1998. 342.
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Persºnlichkeit ist bereits dann beeintrªchtigt, wenn der Anschein einer Aufzeichnung und
Kontrolle des eigenen Verhaltens erweckt wird. Die abschreckende Wirkung eines
solchen Anscheins beeintrªchtigt die unbefangene, freie Entfaltung der Persºnlichkeit.
Selbst, wenn tatsªchlich nur eine Attrappe vorliegt, kann sich der Betroffene nicht sicher
sein, ob dies so ist und bleibt. Er muss vielmehr damit rechnen, dass tatsªchlich eine
Aufzeichnung und Auswertung erfolgen kºnnte. .

Nicht anders verhªlt es sich bei Einrichtungen 'zum Einlesen von Kfz-Kennzeichen. Auch
hier kann niemand sicher sein, von der MaÇnahme nicht betroffen zu sein. Was. mit den
erfassten Daten geschieht, ist nicht erkennbar. Ebenso wenig ist erkennbar, ob das
Kennzeichen des Klªgers in einer polizeilichen Datei ausgeschrieben ist oder wird. Dies
kann auch ohne Veranlassung erfolgen, beispielsweise aufgrund eines Fehlers. Der
Klªger besucht mitunter Demonstrationen, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass eine
Speicherung in diesem Zusammenhang erfolgt ist oder erfolgen wird. Der Klªger wird von
einer etwaigen Speicherung auch nicht benachrichtigt. Selbst, wenn sein Kfz-
Kennzeichen gegenwªrtig nicht gespeichert ist und auch k¿nftig nicht eingespeichert wird
- was unsicher ist -, muss der Klªger bef¿rchten, aufgrund des Kfz-Massenabgleichs
irrt¿mlich angehalten und kontrolliert zu werden. Denn nicht selten werden von der
Technik nicht gesuchte Fahrzeuge fªlschlich gemeldet. Dies kommt nach den eigenen
Angaben des beklagten Landes 40.000-50.000mal im Monat (58-89mal pro Stunde) vor.
Falschmeldungen durch eine menschliche Nachpr¿fung zu konigieren. wird nicht immer
gelingen. AuÇerdem kann bereits die Ausschreibung zu Unrecht oder irrt¿mlich erfolgt
sein. Sachkundige Stimmen gehen davon aus, dass dies bei den meisten
Ausschreibungen der Fall sei," was in Anbetracht der strafrechtlichen Elnstellungsquote
durchaus plausibel erscheint.

1.2.1.2 Rgght auf infgrmatigngllg Selbstbestimmung

Daneben greift die MaÇnahme auch in das Grundrecht des Klªgers auf informationelle
Selbstbestimmung ein. Dieses Grundrecht sch¿tzt vor jeglicher Erhebung, Speichemng,
Verwendung und Weitergabe persºnlicher Lebenssachverhalte ohne den Willen des
Betroffenen.ñ '

Die automatisierte Erfassung von Kfz-Kennzeichen und ihr Abgleich mit- Suchlisten stellt
zweifellos eine Erhebung und Verwendung personenbeziehbarer Lebenssachverhalte
dar. Nach bislang stªndiger Rechtsprechung liegt schon in der Erfassung
personenbezogener Daten ein Grundrechtseingriff, weil die Datenerhebung die
Grundlage f¿r eine etwa nachfolgende Datenverarbeitung schafft. An einem Eingriff fehlt
es nur, soweit Daten ungezielt und allein technikbedingt miterfasst, unmittelbar nach der
Erfassung aber technisch wieder spurenlos, anonym und ohne die Mºglichkeit, einen

So Roggen, A'Pr. des sªchsischen Landtags 4l60540 (Fn. 11), 38.
St. Rspr. seit BVerfGE 65, 1 (42 f.); in neuerer Zeit etwa BVerfGE 103, 21 (32 f.).
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Personenbezug herzustellen, ausgesondert werden.ñ ln einem solchen Fall des bloÇen
ĂDurchþusses" kann der Tatbestand der Datenerhebung verneint werden.

im Fall des Kfz-Massenabgleichs werden die Kennzeichendaten indes nicht ungezielt
und allein technikbedingt miterfasst, um unmittelbar nach der Erfassung technisch wieder
spurenlos ausgesondert zu werden. Ziel der Erfassung der Kennzeichendaten ist es
vielmehr, diese Daten f¿r die staatlichen Datenverarbeitungssysteme verf¿gbar zu
machen, um sie mit dem ĂFahndungsbestandñ abgleichen zu kºnnen. Die Lºschung der
Daten erfolgt nicht unmittelbar nach ihrer Erfassung, sondem erst nach ihrem Abgleich
mit dem Fahndungsbestand. 'Die spªtere Lºschung kann den voran gegangenen
Grundrechtseingriff nicht wieder ungeschehen machen. Grundrechtsdogmatisch und aus
Gr¿nden der Rechtssicherheit ¿berzeugt es nicht, die Eingriffsqualitªt einer MaÇnahme
von zeitlich nachgelagerten, noch nicht feststehenden Schritten abhªngig zu machen.
Einen Ăaufschiebend bedingten Grundrechtseingriff", abhªngig von der weiteren
Behandlung der erhobenen Daten, gibt es nicht.

Auch der Schutzzweck des Rechts auf infomēationelle Selbstbestimmung spricht f¿r die
Annahme eines Eingriffs in dieses Grundrecht. Das Grundrecht soll die unbefangene
Inanspruchnahme der grundrechtlich gesch¿tzten Freiheiten der' Betroffenen
gewªhrleisten.ñ im Fall der Erhebung eines Kfz-Kennzeichens ist f¿r den Betroffenen
nicht vorhersehbar, ob und inwieweit seine Daten weiter verarbeitet werden. Der
Betroffene sieht der Kamera, falls er sie ¿berhaupt wahmimmt, nicht an, mit welchen
Daten abgeglichen wird, ob seine Daten nach dem Abgleich wieder gelºscht werden oder
ob nachteilige Meldungen oder Registrierungen erfolgen.

Das Verwaltungsgericht hatte anerkannt, dass im Nichttrefferfall eine
ĂGrundrechtsbeeintrªchtigungñ vorliegt.15 Eine Grundrechtsbeeintrªchtigung ist nichts
anderes als ein GrundrechtseingrifffÇ es handelt sich um zwei Begriffe derselben
Bedeutung. Dementsprechend ist die Differenzierung des Verwaltungsgerichts, im
Nichttrefferfall liege Ălediglich eine Grundrechtsbeeintrªchtigung und kein
Grundrechtseingriff vorñ, in sich widerspr¿chlich. .

Nicht zu folgen ist der vom Verwaltungsgerichtshof vertretenen Ansicht, eine
automatisierte Erfassung von Kraflfahrzeugkennzeichen zwecks Abglelchs mit dem
Fahndungsbestand greife nicht in das Grundrecht auf infomēationelle Selbstbestimmung
ein, wenn das betroffene Kennzeichen nach dem Abgleich mit dem Fahndungsbestand
ohne weitere Auswertung sofort und spurenlos wieder gelºscht werde." Vielmehr greift
die Erfassung und Erhebung von Kfz-Kennzeichen (BiIdaufnahme, Erkennung des
Kennzelchentextes) nach allgemeinen Grundsªtzen ebenso in die Grundrechte der
 ` .`lIl"` __ 'II -

BVerfGE 100, 313 (366)' BVerfGE 107, 299 (328); BVerfGE 115, 320 (343); BVerfG, 1 BvR
2074/05 vom 11.3.2008, Absatz-Nr. 68.
14 BVerfG, 1 BvR 1550/03 vom 13.6.2007, Absatz-Nr. 133,
http llwww.bverfg.deientsoheidungenlrs20070813_1bvr155003.htmI; vgl. auch BVerfGE 100, 313 (376);
BVerfG, 1 BvR 668/04 vom 27.7.2005, Absatz-Nr. 136,
http llwww.bverfg.delentscheidungenlrs20050727_1bvr066804.html.
15 VG M¿nchen, M 7 K 08.3052 vom 23.09.2009, Abs. 22.
16 JarasslPierothÁ, Vorb. vor Art. 1 GG, Rn. 16; ErichsenlEhlers, Ä 35 ll, Rn. 3.
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Betroffenen ein wie der anschlieÇende Abgleich der erhobenen Daten mit dem
Vergleichedatenbestand.ñ

Selbst wenn man der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts folgen wollte, liegt ein
Grundrechtseingriff vor, weil Art. 38 Abs. 3 bayPAG nicht vorschreibt, die Daten der nicht
im Fahndungsbestand ausgeschriebenen Fahrzeuge Ăsofort spurenlos und ohne die
Mºglichkeit, einen Personenbezug herzustellen", zu lºschen, wie es das
Bundesverfassungsgericht voraussetztfa Art. 38 Abs. 3 bayPAG fordert lediglich, die
Ănach Art. 33 Abs. 2 Satz 2 erfassten Kennzeichen [...] nach Durchf¿hrung des
Datenabgleichs unverz¿glich zu lºschenñ. Erstens fordert diese Norm damit nur eine
Ăunverz¿gliche" Lºschung, also eine Lºschung ,ohne schuldhaftes Zºgem", ohne dass
eine sofortige Lºschung vorgeschrieben wªre. Zweitens ist nicht vorgeschrieben, dass
die Lºschung spurenlos zu erfolgen habe. -

Welche Spannbreite die gesetzliche Anordnung Ăunverz¿glicherñ Lºschung zudem haben
kann, zeigt die Regelung des rheinland-pfªlzischen Polizeigesetzes zum automatischen
Kennzeichenabgleich. In einer Art Legaldeýnition schrieb der dortige Gesetzgeber vor,
dass die in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten Ăunverz¿glich, spªtestens nach
zwei Monaten zu lºschen oder vernichtenñ seien (Ä 27 Abs. 6 POG Rheinland-Pfalz a.F.).
ln Kenntnis dieser Vorgªngerregelung hat sich der bayerische Gesetzgeber ausdr¿cklich
zu solch einer unbestimmten und weiten Spielraum lassenden Regelung entschlossen. Er
hat die Regelung auch im Zuge der  nderung der maÇgeblichen Vorschriften insoweit
nicht anders gefasst.

Unabhªngig hiervon liegt zumindest- wie oben gezeigt -- ein Eingriff in das allgemeine
Persºnlichkeitsrecht vor.

1.2.1.2.1 Annahme der Sgurenlggigkgit _

Das angegriffene Urteil hat in eigener ¦berzeugungsbildung die vom Kl. vorgetragenen
Bedenken gegen eine Spurenlosigkeit des Eingriffs sowohl im Nicht-Trefferfall als auch
bei einer (unechten) Treffermeldung zur¿ckgewiesen. Der Kl. ist Informatiker von Beruf
und besitzt die zur Beurteilung solcher Sachverhalte notwendige beruþiche Kompetenz.
Der Bekl. selbst hat diesen Sachverstand nicht. Er hatte hierzu den Vertreter der
Herstellerýnna Vrtronic der Lesegerªte und der Software, Herrn PreuÇner, in die
m¿ndliche Verhandlung mitgebracht. Dieser wurde vom Gericht umfªnglich, wie das
Protokoll der m¿ndlichen Verhandlung dies auch wiedergibt, zu den Bedenken des Kl.
gehºrt, die von dem Bekl. selbst hatten nicht ausgerªumt werden kºnnen.

So auch BVerfGE 120, 378 (397 ff.), Abs. 62 ff. __
Sorla, D¥V 2007 779 (782 f.)' Hornmann, NVwZ 2007 669 (670)' Arzt, DOV 2005, 58 (57);1 8 ē _ ē ē ē

Schlsder; NVWZ 2004, 778 (760 f.); Bundesregierung, BT-Drs. 15/4725, 39.
19 BVerfGE 120. 378 (399), Abs. 68.
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Der Kl. hat vorgetragen, es sei mit vergleichsweise geringen Aufwand sowohl an Hard-
als auch an Software mºglich, durch Eingabe aller mºglichen Kennzeichenkombinationen
herauszubekommen, bei welchen Kennzeichen es zur konkreten MD5-Quersumme
komm. Eine Deanonymisierung eines solchen MD5-Codes sei mit einer zumindest 90 bis
95% Sicherheit mºglich. (Prot. S. 6). _

Dies wurde vom Vertreter der Herstellerýrma bestritten und erklªrt, auch das Bundesamt
f¿r Sicherheit in der Informationstechnik gehe davon aus, dass eine Authentiýzierung im
Umkehrweg Ănicht sicherò erfolgen kºnne. In der anschlieÇenden Diskussion dieser
Problematik wurde der als sachverstªndiger Zeuge anwesende Bayerische
Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Petri befragt. Dieser f¿hrte aus, dass bei der
verwendeten Technik ,nicht mit einem zumutbaren Aufwand von der Bestimmbarkeit (der
Identitªt) ausgegangen werden kºnne. Dies wªre aus seiner Sicht ein Verstoss gegen
das Datenschutzrecht: ĂDavon ist bei der derzeit verwendeten Technik derzeit meines
Erachtens aber wohl noch nicht auszugehen. Ein anderes Problem ist jedoch die Frage
der Spurenlosigkeit, da diese MD5-Codes eben dauerhaft im System bleiben" (Prot. 7).

Damit hat der Datenschutzbeauftragte die Bedenken des Kl. und Auffassung der
Mºglichkeit der Deanonymisierung letztlich bestªtigt, wenn er die Mºglichkeit der
Deanonymisierung von dem zumutbar zu treibenden Aufwand abhªngig macht, und
diesen Aufwand Ăderzeitñ als noch nicht zumutbar beschreibt. Und er hat weiter die
Auffassung des Kl. bestªtigt, dass die MD5-Codes dauerhaft im System bestehen
bleiben, also gerade keine Spurenlosigkeit auch in den nicht echten Trefferfªllen (Var. 2)
gegeben ist. Und schlieÇlich bekommt vor diesem Hintergrund die von dem Bekl. zitierte
Aussage des Bundessicherheitsamts die ihm zukommende Bedeutung, dass nªmlich
eine Authentiýzierung mºglich sei, wenn auch Ănicht sicherñ, also nicht voller mit
100%iger Sicherheit. Bei solchem Authentiýziertēngsgrad ist immer von einer
Personenbeziehbarkeit auszugehen. `

Diese Ausf¿hrungen treffen in .gleicher Weise auch f¿r die sog. Nicht-Treffer-Fªlle (Var. 1)
zu, da und wenn die sog. Transaktionslog-Dateien auch f¿r kurze Zeit oder nur wenige
Tage verf¿gbar seien (Kl.-Vortrag Prot S. 5). Der Landesdatenschutzbeauftragte hat
hierzu eingerªumt, dass er bei der Durchf¿hrung des Datenabglelchs Ăbisher (!)
allerdings keine verfassungsrechtlichen Probleme gesehenñ habe.

Von Selten des Bekl. wurde die bei gegebener Technik herstellbare
Personenbeziehbarkeit mit dem Argument zur¿ckgewiesen, dass durch
Dienstvorschriften f¿r die betreffenden Beamten rechtlich gesichert, dass hier ein
denkbarer Missbrauch ausgeschlossen werde (Prot. S 7), und damit allerdings die
Bedenken des Kl. bestªtigt. Denn wenn etwas objektiv unmºglich, dann muÇ man nicht
auf Dienstvorschriften verweisen, die eben das als unmºglich Behauptete verbieten.

Auch der Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Petri hat dieses von dem Bekl. vorgebrachte
Argument f¿r eine zureichende Sicherung von ĂSpurenlosigkeitñ und Unzumutbarkeit der
Deanonymisierung zur¿ckgewiesen mit dem Hinweis, es sei f¿r die
Personenbeziehbarkeit von Sachverhalten als dem wesentlichen datenschutzrechtlichen
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Kriterium nicht ausschlaggebend, Ăob diese Personenbeziehbarkeit im konkreten Falle
tatsªchlich verfolgt wirdñ (Prot. S. 8), also gewollt hergestellt werden kºnne und deshalb
unter dienstrechliches Verbot zu stellen sei. '

Das angegriffene Urteil hat diese Problematik in unzulªssig verk¿rzter Weise dargestellt
und festgestellt, dass es gemªÇ Ä 108 Abs. 1 VwGO zur ¦berzeugung des Gerichts
feststehe, dass in diesem Fall ,keine realistische Mºglichkeit des Missbrauchsñ bestehe
und durch die vom Bekl. dargelegte Handhabung der streitgegenstªndlichen polizeilichen
Massnahmen, die vom Senat nicht angezweifelt werde, die Anonymitªt der Daten, ihre
spurenlose Lºschung - und die Unmºglichkeit, einen Personenbezug herzustellen,
technisch gesichert sei (US 18).

Es hat sich zur Begr¿ndung seiner Auffassung auf Aussagen des Beklagten bezogen, die
im Termin von einem Mitarbeiter der inder Sache ohne Zweifel interessierten
Herstellerýmēa dargelegt worden waren, die das Gericht hierzu befragt und deren
Aussagen protokolliert hat.

Tatsªchlich. wie oben dargelegt, ist eine Deanonymisierung technisch mºglich und liegt
objektiv gerade keine Spurenlosigkeit vor. Das Urteil ist fehlerhaft, weil es einen
Sachverhalt seiner ¦berzeugungsbildung zugrunde gelegt hat, der so nicht gegeben ist.
Und es hat zum Mittel der ¦berzeugungsbildung in einem Fall Zuþucht genommen hat,
derdem objektiven Sachbeweis zugªnglich ist, ohne den Sachverhalt einer solchen
objektiven Beurteilung durch Einholung von unabhªngigern gutachterlichen Sachverstand
zuzuf¿hren.

1.2.2 verfassungsrechtliche Rechtfertigung _

Der Eingriff in die Grundrechte des Klªgers ist unzulªssig, weil er einer
verfassungsmªÇigen gesetzlichen Grundlage entbehrt.

Beschrªnkungen des allgemeinen Persºnlichkeitsrechte bed¿rfen nach Art.. 2 Abs. 1 GG
einer (verfassungsmªÇigen) gesetzlichen Grundlage.ñ Als Grundlage des hier
streitgegenstªndlichen Eingriffs kommen nur Art. 33 Abs. 2 S. 2-5 sowie Art. 38 Abs. 3
bayPAG in Frage. Diese Nomēen sind jedoch nicht verfassungsgemªÇ und nichtig.

1.2.2.1 VerstoÇ gggen Ari. 74 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 GG

Die Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, 38 Abs. 3 bayPAG verletzen Art. 74 Abs. 1 Nm. 1 und 4 GG:

1.2.2.1.1 Reichweite der Art. 74 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 GG

Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG begr¿ndet eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes auf dem Gebiet des gerichtlichen Verfahrens. Zum gerichtlichen Verfahren
zªhlen auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren, weil diese der ĂVorbereitung der

20 BVeI'fGE365. 1 (44), Abs. 157.
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ºffentlichen Klage" dienen (so der Titel des Zweiten Abschnitts des Zweiten Buches der
Strafprozessordnung). Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes auch auf die
Vorsorge zur Verfolgung von Straftaten.ñ An der Bundeskompetenz f¿r die
Strafverfolgung ªndert sich nichts, wenn der Staat ohne Tatverdacht tªtig wird (vgl. etwa Ä
81 StPO).22 Die Vorsorge zur Verfolgung von Straftaten erfolgt begrifflich in Abwesenheit
eines konkreten Tatverdachts und ist gleichwohl der Kompetenz der Bundesgesetzgebers
zugeordnet. Deswegen ist auch die Entscheidung des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofs zur Schleierfahndung23 von der neueren Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtsñ ¿berholt, wenn sie nicht schon damals der fr¿heren
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts25 widersprach. Offensichtlich
rechtsfehlerhafi und mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts26
unvereinbar ist die Annahme des Verwaltungsgerichts, Vorfeldbefugnisse seien allgemein
der Gefahrenabwehr und nicht der Strafverfolgung zuzurechnen.27 Selbstverstªndlich
kann der Staat schon im Vorfeld eines Tatverdachts repressiv tªtig werden, etwa im
Rahmen der Verfolgungsvorsorge.

Soweit der Bund nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG ¿ber eine konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dem Gebiet der Strafverfolgung verf¿gt. hat
er die Befugnisse zur Verfolgung von Straftaten unter Einschluss von
FahndungsmaÇnahmen (vgl. etwa Ä 111 StPO) in der Strafprozessordnung abschlieÇend
geregelt.28 Die Lªnder d¿rfen den abschlieÇenden Charakter der Strafprozessordnung
nicht durch eigene Normen, die ebenfalls der Strafverfolgung einschlieÇlich der
Verfolgungsvorsorge dienen. unterlaufen, indem sie zusªtzliche Befugnisse zur
Verfolgung von Strefmten begr¿nden. S

Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG begr¿ndet eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes auf dem Gebiet des Aufenthalts- und Niederlassungsrechts der Auslªnder. Die
Kompetenz erstreckt sich auch auf die Durchsetzung des Auslªnderrechts im Wege
auslªnderrechtlicher MaÇnahmen. Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG kann der Bund die
Fahndung nach Personen, die zur Durchf¿hrung auslªnderrechtlicher MaÇnahmen (z.B.
Beendigung unerlaubten Aufenthalts) ausgeschrieben sind, regeln.

Die polizeirechtliche Gesetzgebungskompetenz der Lªnder, die der konkurrierenden
Gesetzgebungskompetenz des Bundes entzogen ist, deýniert das
Bundesverfassungsgericht wie folgt: .

ĂNur solche Regelungen, bei denen die Aufrechterhaltung der ºffentlichen Sicherheit und
Ordnung den alleinigen und unmittelbaren Gesetzeszweck bildet, kºnnen einem

BVerfGE 113, 348 (368), Abs. 92; BVerfGE 120, 378 (421), Abs. 149.
BVerfG a.a.0. _
Bay)/erfGH, NVwZ 2003, 1375 ff.
BVerfGE 113, 348 (368), Abs. 92; BVerfGE 120, 378 (421), Abs.- 149.
BVerfGE 8, 143 (150): BVerfGE 109, 190 (215).
BVerfGE 113, 348 (368), Abs. 92; BVerfGE 120, 378 (421), Abs. 149.
VG M¿nchen, M 7 K 08.3052 vom 23.09.2009, Abs. 24.
Hommann, NVwZ 2007, 669 (669).
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selbstªndigen Sachbereich zugerechnet werden, der als Polizeirecht im engeren Sinne
bezeichnet wird und in die Zustªndigkeit der Landesgesetzgebung fªllt.ñ29

Dient eine Nomē also der Aufrechterhaltung der ºffentlichen Sicherheit und Ordnung, fªllt
sie aber in einen Sachbereich des Art. 74 Abs. 1 GG (z.B. Strafverfolgung,
Auslªnderrecht), so ist die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes
einschlªgig (ĂAnnexkompetenz").' Der prªventive Charakter einer Nomē steht einer
Bundeskompetenz dann nicht entgegen. Beispielsweise hat die Verfolgung von Straftaten
general- und spezialprªventive Wirkungen (z.B. wo eine gestohlene Sache ihrem
Eigent¿mer zur¿ckgegeben werden kann), ohne dass dies etwas an der konkurrierenden
Gesetzgebungskompetenz des Bundes zu ªndem vermag. Soweit das
Bundesverfassungsgericht ausf¿hrt, Ausschreibungen zwecks Eigentumssicherung und
wegen VerstºÇen gegen das Pþichtversicherungsgesetz verfolgten Ăjedenfalls auch einen
prªventiven Zweckñ30, bedeutet dies nicht, dass der auch prªventive Zweck die
konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes ausschlºsse. Auch
auslªnderrechtliche MaÇnahmen dienen der Aufrechterhaltung der ºffentlichen Sicherheit
und Ordnung, ohne dass deswegen die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes in diesem Bereich entþele. _ -

1.2.2.1.2 Zwecke der Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, Art. 38 Abs. 3 bayPAG

Welchem Kompetenzbereich eine gesetzliche Regelung zuzuordnen ist, bestimmt sich
nach dem Gesetzeszweck.31 Bei der Bestimmung des Gesetzeszwecks ist einerseits die
subjektive Intention des Gesetzgebers zu ber¿cksichtigen, soweit sie Ausdruck in Gesetz
und Gesetzgebungsverfahren gefunden' hat. Zum anderen ist maÇgeblich, welchen
Zwecken die Regelung objektiv dient. Steht die Vorstellung des Gesetzgebers ¿ber den
Gesetzeszweck im Widerspruch zu dem Inhalt des Gesetzes und den Zwecken, denen
es objektiv dient, so ist der objektive Gesetzeszweck maÇgeblich. Mit der
Kompetenzordnung des- Grundgesetzes wªre es unvereinbar, wenn die Lªnder ihrer
Gesetzgebungskompetenz entzogene Zwecke verfolgen kºnnten, indem sie in den
Materialien oder in dem Gesetz selbst behaupten, das Gesetz diene anderen Zwecken
als sie es tatsªchlich tut. Eine solche ĂUmetikettierungñ von Gesetzen w¿rde die
Kompetenzordnung des Grundgesetzes unzulªssig untergraben und umgehen.

1.2.2.1.2.1 Wortlaut

Dem Wortlaut des Art. 33 Abs. 2 S. 2 bayPAG fehlt eine Zweckbestimmung gªnzllch.32
Art. 33 Abs. 2 S. 2 bayPAG ermªchtigt lapidar zum Erfassen von Kennzeichen, ohne zu
bestimmen, zu welchem Zweck die Datenerhebung erfolgen soll.

 I."_`

BVerfGE 8, 143 (150): BVerfGE 109, 190 (215).
BVerfGE 120, 378 (423), Abs. 152. _ .
BVerfGE 8, 143 (150): BVerfGE 109, 190 (215).
RoÇnagel, NJW 2008, 2548 (2550 f.).
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Allerdings verweist die Norm auf Art. 13 Abs. 1 Nm. 1 bis 5 bayPAG, um zu regeln, unter
welchen Voraussetzungen ein Kfz-Massenabgleich zulªssig sein soll. Teilweise enthªlt
der Wortlaut dieser Bezugsnormen eine Zweckbestimmung. Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 bayPAG
etwa soll der Abwehr einer Gefahr dienen. Art. 13 Abs. 1 Nm. 2-4 bayPAG sehen keine
Zweckbestimmung vor. Die Umschreibung bestimmter Situationen als Voraussetzung von
Grundrechtseingriffen ersetzt die nonn_enklare Bestimmung ihres Zwecks nicht. In Art. 13
Abs. 1 Nr. 5 bayPAG ist wiederum eine Zweckbestimmung enthalten (..zur Verh¿tung oder
Unterbindung der unerlaubten ¦berschreitung der Landesgrenze oder des unerlaubten
Aufenthalts und zur Bekªmpfung. der grenz¿berschreitenden Kriminalitªtñ).

Einen Hinweis auf den Zweck der Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, Art. 38 Abs. 3 bayPAG gibt
schlieÇlich der Wortlaut des Art. 33 Abs. 2 S. 3 bayPAG. Diese Bestimmung regelt, nach
welchen Ausschreibungen im Wege des Kfz-Massenabgleichs gesucht werden darf. Art.
33 Abs. 2 Sªtze 3 und 4 bayPAG enthalten teilweise eine Zweckbestimmung. Art. 33 Abs.
2 S. 3 Nr. 1 bayPAG dient der Suche nach abhanden gekommenen Kraftfahrzeugen und
Kennzeichen. Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2a bayPAG enthªlt keine Zweckbestimmung; die
polizeiliche Beobachtung, Kontrolle und Registrierung kann repressiven wie prªventiven
Zwecken dienen.33 Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2b bayPAG regelt repressive Zwecke. Art. 33
Abs. 2 S. 3 Nr. 2c bayPAG' dient dem Vollzug des Auslªnderrechts. Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr.
2d sowie S. 4 bayPAG dienen unmittelbar und ausschlieÇlich der Gefahrenabwehr.

1 .2.2.1 .2.2 Materialien

Den Zweck des Kfz-Massenabgleichs beschreibt der Gesetzentwurf der urspr¿nglichen
Em1ªchtigung wie folgt: ~

ĂZwar trifft es zu, dass insbesondere ein verdachtsunabhªngiger Kennzeichenabgleich in
den Fªllen des Art. 13' Abs. 1 Nr. 5 wie die Schleierfahndung in seiner praktischen
Anwendung auch Ergebnisse bringt, die dem repressiv-polizeilichen Sektor zuzurechnen
sind, was sich beispielsweise dann zeigt, wenn der Kennzeichenabgleich zur Festnahme
eines gesuchten Straltªters f¿hrt, der sich ins Ausland absetzen wollte. Dies ªndert aber
nichts an der vom Grundsatz her prªventiven Zweckbestimmung der MaÇnahme. Sie
dient ohne konkretes Anlassverfahren der Vorsorge zur Verfolgung von bzw. der
Verh¿tung von Strattaten."Á4

Auchidas Verwaltungsgericht ist davon ausgegangen, Zweck der MaÇnahme sei Ădie
vorbeugende Bekªmpfung von Straftaten", also die ĂVorsorge zur Verfolgung von bzw.
Verh¿tung von Straftatenñ.35 Der Verwaltungsgerichtshof nimmt demgegen¿ber an, die
Vorschrift diene der Gefahrenvorsorge; als solche sei auch die Verh¿tung von Straftaten
einzuordnen.36 - `

Vgl. BVerfGE 120, 378 (422). Abe. 150.
LT-Dr. 15/2096. 1.6. - '
VG M¿nchen, -M 7 K 08.3052 vom 23.09.2009, Abs. 24.
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1.2.2.1.2.3 Stellungnahme '

Richtigeēweise wird man den Zweck der Art. 33 Abs. 2' S. 2-5, Art. 38 Abs. 3 bayPAG
differenziert betrachten m¿ssen. Der dort geregelte Kfz-Massenabgleich dient teils
repressiven, teils auslªnderrechtlichen und teils prªventiven Zwecken.

MaÇgeblich f¿r die Bestimmung des Zwecks des Kfz-Massenabgleichs muss - entgegen
der Auffassung des. Verwaltungsgerichtshofs - der Zweck der Ausschreibungen sein,
nach denen gefahndet wird. Da die automatisierte Kennzeichenerkennung dem Aufýnden
ausgeschriebener Kennzeichen dient, entspricht der Zweck der Kennzeichenerkennung
dem Zweck der Fahndungslisten, mit denen abgeglichen wird.

Die Fahndung mittels des polizeilichen Informationssysteme ĂINPOL" hat der
Gesetzgeber dementsprechend wie folgt geregelt: Nach den ÄÄ 11 Abs. 2 S. 2, 9 Abs. 1
S. 1 BKAG kann eine Behºrde Ăpersonenbezogene Daten in Dateien speichern,
verªndern und nutzen, soweit dies erforderlich ist zur Fahndung und polizeilichen
Beobachtung, wenn das Bundeskriminalamt oder die die Ausschreibung veranlassende
Stelle nach dem f¿r sie geltenden Recht befugt ist, die mg der Ausschreibung f¿r Zwecke
der. Strafverfolgung, des Strafvollzugs,_ der Strafvollstreckung oder der Abwehr
erheblicher Gefahren voggesehene MaÇnahme vorzunehmen oder durch eine
Polizeibehºrde vornehmen zu lassen." Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers soll
also die Ămit der Ausschreibung [...] vorgesehene MaÇnahme" die Zustªndigkeit
determinieren. Der Zweck von FahndungsmaÇnahmen entspricht dementsprechend
allgemein dem Zweck der mit der Fahndung bezweckte MaÇnahme. Zielt eine
Ausschreibung z.B. auf die ldentiýzierung und ¦berf¿hrung eines Straftªters, so dient die
Fahndung nach der ausgeschriebenen Person der.Strafverfolgung.

Der Verwaltungsgerichtshof meint zwar zunªchst, der Kfz-Massenabgleich kºnne einem
anderen (prªventiven) Zweck dienen als die dazu genutzten Fahndungsdaten. Dann
erkennt er aber an, durch Normierung des Venvendungszwecks der Strafverfolgung
,kºnnte der Landesgesetzgeber die automatisierte Kennzeichenerfassung auch zu
strafverfolgenden, repressiven Zwecken zugelassen habenñ.37 Hier erkennt der
Verwaltungsgerichtshof mithin an, dass sich der Zweck der Kennzeichenerfassung nach
dem normierten Verwendungszweck richtet.

Bestimmt sich der Zweck des Kfz-Massenabgleichs mithin nach dem Zweck der
Ausschreibungen, mit denen abgeglichen wird, so dienen die Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, Art.
38 Abs. 3 bayPAG teils repressiven, teils auslªnderrechtlichen und teils prªventiven
Zwecken.

Soweit der Verwaltungsgerichtshof - meint, die Befugnis diene der
Gefahrenabwehrvorsorge, so trifft dies nur auf einen Teilbereich zu. Vorsorge ist nur eine
Vorkehrung im Hinblick auf noch ungewisse, zuk¿nftige Situationen. Zielt eine Fahndung
ausschlieÇlich auf- eine unmittelbar durchzuf¿hrende MaÇnahme (z.B. Festnahme,
Kontrolle, Durchsuchung), so handelt es sich nicht um Vorsorge im Hinblick auf noch

' '_  _l_"l l  l __ __ ."" "

vor-ē M¿nchen, 10 ev 09.2041 vom 11.12.2012, Abs.1 sa.
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ungewisse, zuk¿nftige Situationen. Nur, wo die Suche nach einem Kfz-Kennzeichen der
Sammlung von Informationen f¿r zuk¿nftige Zwecke dient (z.B. verdeckte Registrierung),
lªsst sich von Vorsorge sprechen.

Der Kfz-Massenabgleich richtet sich zwar regelmªÇig gegen Nichtstºrer und
Nichtverdªchtige. Dies macht ihn jedoch noch nicht zu einer VorsorgemaÇnahme. Die
Jedermannkontrolle im Wege des Kfz-Massenabgleichs dient nur teilweise der
lnformationsvorsorge, grºÇtenteils aber der unmittelbaren Durchf¿hrung von MaÇnahmen
der Strafverfolgung, des Auslªnderrechts oder der Gefahrenabwehr nach Antreffen des
ausgeschriebenen Kennzelchens. '

Auch dass der Kfz-Massenabgleich ohne konkreten Anlass (Ăvorsorglichñ) vorgenommen
wird, macht ihn nicht zu einer VorsorgemaÇnahme. Der Kfz-Massenabgleich erfolgt auch
nicht durchweg im Vorfeld eines Tatverdachts oder einer konkreten Gefahr. Welrnehr liegt
Ausschreibungen zur Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr meist durchaus der Verdacht
einer Straftat oder eine konkrete Gefahr zugrunde. Die Suche nach einer solche
Ausschreibung ist keine VorsorgemaÇnahme, weil ein Tatverdacht bzw. eine Gefahr
besteht.

Der Einordnung als VorsorgemaÇnahme kann mithin nicht gefolgt werden.

1.2.2.1.2.4 Gewichtung der Zwecke

Dient der Kfz-Massenabgleich mithin teils repressiven, teils auslªnderrechtlichen und teils
prªventiven Zwecken, so bildet das Aufýnden gestohlener Kennzeichen und Fahrzeuge
den Schwerpunkt unter diesen Zwecken.

Erstens besteht der ĂFahndungsbestandñ, mit dem abgeglichen wird, in Form der INPOL-
Sachfahndungsdatei zu 87% aus abhanden gekommenen - also gestohlenen -
Fahrzeugen und Kennzeichen, zu 9% aus sªumigen Versicherungszahlern38 und nur zu
2% aus sonstigen Ausschreibungen. Allein der Schl¿ssel 11 des Datenfeldes ,.N24"
(,.Anlass der Ausschreibung-Sachfahndungñ) erfasst Fªlle der ĂGefahrenabwehrñ.
Ausweislich der Aufschl¿sselung der INPOL-Sachfahndungsdatei durch die Hessische
Staatskanzlei ýndet sich jedoch keine einzige Ausschreibung unter diesem Schl¿ssel.39
Das bayerische Innenministerium hat am 3. Februar 2010 im Landtagsausschuss f¿r
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit eingerªumt, dass ,ln erster Linieñ mit
polizeilichen Sachfahndungsbestªnden abgeglichen werde, beispielsweise .bez¿glich
Fahrzeugen, die wegen Diebstahls, Unterschlagung oder sonstigen Delikten
ausgeschrieben seien. Nur ,im Einzelfall" gehe es um Fahrzeuge, die zur
Gefahrenabwehr ausgeschrieben seien.ñ

_' ' l _."- m ___._ _ ._ "" W  

VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 86.
Schriftsatz der Hessischen Staatskanzlei vom 23.10.2007, www.daten-38

speicherung.deidatalHessen__Antworten_2007-10-23.pdf, 10 f.
39 Schriftsatz der Hessischen Staatskanzlei vom 23.10.2007, _www.daten-
speicherung.deldatalHessen__Antworten_2007-1 0-23.pdf,' S. 10 f.
40 Anlage zum Schriftsatz vom August 2011.
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Zweitens hat der bayerische Projektleiter mitgeteilt, die Zusammensetzung der
Treffermeldungen entspreche etwa der Zusammensetzung des Abglelchs-
Datenbestandes.41 Besteht der Abglelchs-Datenbestand in Fomē der INPOL-
Sachfahndungsdatei zu 87% aus abhanden gekommenen - also gestohlenen -
Fahrzeugen und Kennzeichen, so werden diese auch am hªuýgsten gefunden werden.
im . Rahmen des bayerischen Pilotprojekts wurden ¿benlviegend sªumige
Versicherungszahler (40%). Fahrzeuge mit verlorenem oder gestohlenem Kennzeichen
(20%), Ausschreibungen von Personen zur Beobachtung oder Festnahme (15%) und
sonstige Ausschreibungen einschlieÇlich Ausschreibungen gestohlener Pkw (25%)
gemeldet.42 Da die aktuelle Fassung des Art. 33 bayPAG die Suche nach sªumigen
Versicherungszahlem nicht mehr erlaubt, werden aktuell zu 33% Fahrzeuge mit
verlorenem oder gestohlenem Kennzeichen, zu 25% Personen, die zur Beobachtung
oder Festnahme ausgeschrieben sind, und zu 42% sonst aus geschriebene Kennzeichen
einschlieÇlich Ausschreibungen gestohlener Pkw gemeldet werden. Danach w¿rden zu
75% (33% + 42%) gestohlene Kennzeichen und Fahrzeuge gemeldet. An konkreten
Erfolgen wurde die Sicherstellung von vier gestohlenen Fahrzeugen berichtetñ, was
diesen Befund bestªtigt. Auch Ergebnisse aus dem neueren Einsatz der MaÇnahme
betreffen ganz ¿benviegend den Bereich der Strafverfolgung.44

Konkrete Fahndungserfolge nannte die Landesregierung gegen¿ber dem
lnnenausschuss nur in folgenden zwei Bereichen: Einerseits bei die Sicherstellung
gestohlener Fahrzeuge, zweitens bei der Festnahme einer Straftat Verdªchtiger.45
Weder f¿r die Sicherstellung von Diebesgut (Ä 94 StPO) noch f¿r die Festnahme von
Beschuldigten (Ä 127 StPO) ist das Land indes zustªndig (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). Der
Schutz von Vermºgensinteressen (Sicherstellung) rechtfertigt auch materiell nicht einen
ungezielten, dauerhaften und anlasslosen Totalabgleich unverdªchtiger Autofahrer ins
Blaue hinein. Schwere Straftaten rechtfertigen unter den Voraussetzungen des Ä 111
StPO nur anlassbezogene Kontrollen urid keinen dauerhaften Totalabgleich des
gesamten StraÇenverkehrs. -

Auf die Frage nach verhinderten Straftaten und abgewehrten Gefahren konnte das
bayerische Innenministerium nur Fªlle nennen, in welchen MaÇnahmen der
Strafverfolgung (z.B. Festnahme, Beschlagnahme) weitere Straftaten verhindert hªtten.
Eine MaÇnahme der Strafverfolgung unterfªllt aber nicht schon durch die abstrakte
Mºglichkeit, dadurch mºglicherweise weitere Straftaten zu verhindern, der
Lªnderkompetenz, denn solche spezialprªventive Wirkungen kann jede
StrafverfolgungsmaÇnahme haben.

Schmelzer, APr. des sªchsischen Landtags 4160540 (Fn. 41), 26.
ADAC a.a.O.
Pressemitteilung Nr. 80l04 vom 03.03.2004, www.stmi.bayern.delpresseiarchivl2004l80.php.
Nªher RoÇnagel, Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten Erfassung von

Kraftfahrzeugkennzelchen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz 2008 (2009),

45 Anlage zum Schriftsatz vom August 2011.
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Eine in Brandenburg durchgef¿hrte Studie des Max-Planck-Instituts hat ergeben, dass
gerade einmal 5% der durchgef¿hrten Kfz-Massenabgleichs der Gefahrenabwehr dienen,
hingegen 95% der Strafverfolgungfa

1.2.2.1.2_.5 Ergebnis _

Die Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, Art. 38 Abs. 3 bayPAG dienen teils dem Aufýnden abhanden
gekommener Sachen, teils der Sammlung von Informationen, teils der Strafverfolgung,
teils der Durchf¿hrung auslªnderrechtlicher MaÇnahmen und teils der Gefahrenabwehr.
In der Praxis ¿benuiegt der Zweck des Aufýndens abhanden gekommener Sachen bei
weitem (87% der Ausschreibungen), wªhrend Ausschreibungen zur Gefahrenabwehr im
Fahndungsbestand nicht festzustellen sind. -

1.2.2.1.3 Kompetenzwidrige Fahndung nach Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen,
die durch Straftat abhanden gekommen sind (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 Var. 1 bayPAG)

Der Verwaltungsgerichtshof meint, auch der Abgleich mit zur Strafverfolgung erstellten
Fahndungsdateien kºnnte der Gefahrenabwehr dienen, etwa der Beendigung
rechtswidriger Zustªnde (z.B. durch R¿ckgabe gestohlener Sachen) oder der
Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten (z.B. durch Festnahme eines
Beschuldigten). Dies trifft zu, begr¿ndet aber keine Gesetzgebungskompetenz der
Lªnder f¿r die Fahndung nach Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen, die durch Straftat
abhanden gekommen sind. -

Die Fahndung nach Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen, die durch Straftat abhanden
gekommen sind, ist dem strafrechtlichen Ennittlungsverfahren und damit der
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG
zuzuordnen.

Die Fahndung nach Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen, die durch Straftat abhanden
gekommen sind, dient in erster Linie der strafrechtlichen Verfolgung des Tªters. Wird ein
gestohlenes Fahrzeug angetroffen, so wird regelmªÇig untersucht werden, ob der Fahrer
das Fahrzeug im Wege einer Straftat erlangt hat. Zugleich wird das Fahrzeug
beschlagnahmt werden (Ä 94 StPO), um es auf Spuren zur Ermittlung und ¦berf¿hrung
des Diebes zu untersuchen. Die Beschlagnahme beendet zugleich die Verletzung der
Rechtsordnung, die darin liegt, dass dem Eigent¿mer der Besitz seiner Sache unerlaubt
vorenthalten wird (Ä 858 BGB). Da die ºffentliche Sicherheit den Schutz privater G¿ter
und Rechte einschlieÇt, beseitigt die Beschlagnahme eine Stºrung der ºffentlichen
Sicherheit. Nach Abschluss der strafrechtlichen Untersuchung wird das Fahrzeug seinem
rechtmªÇigen Eigent¿mer zur¿ckgegeben (Ä 111k StPO).

Max Planck Institut f¿r intemationales und auslªndisches Strafrecht, Recht und Praxis der45 ._ _
anlassbezogenen automatischen Kennzeichenfahndung, Verkehrsdatenabfrage und Mobilfunkortung zur
Gefahrenabwehr in Brandenburg (2010), httgzlýnfo.gublicintelligence.netlMaxPlanckIngtitute-Regortgdf,
136.



_-|7-

Die Fahndung nach gestohlenen Sachen dient mithin sowohl der Strafverfolgung wie
auch der Gefahrenabwehr. Die Gesetzgebungskompetenz ist in derartigen Fªllen nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wie folgt zu bestimmen:

ĂNur solche Regelungen, bei denen die Aufrechterhaltung der ºlfentlichen Sicherheit und
Ordnung den alleinigen und unmittelbaren Gesetzeszweck bildet, kºnnen einem
selbstªndigen Sachbereich zugerechnet werden, der als Polizeirecht irn engeren Sinne
bezeichnet wird und in die Zustªndigkeit der Landesgesetzgebung fªllt.ñ47

Die Anwendung' dieses Abgrenzungskriteriums ergibt, dass die Fahndung nach
gestohlenen Sachen nicht dem Polizeirecht im engeren Sinne zuzuordnen ist, sondern
dem Strafverfahren und damit der konkurrierenden Kompetenz des Bundes nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 1 GG. Die Fahndung nach gestohlenen Sachen dient nªmlich nicht Ăallein und
unmittelbarñ der Aufrechterhaltung der ºffentlichen Sicherheit, sondern unzweifelhaft
zumindest auch der Strafverfolgung. Macht der Bund von seiner Regelungskompetenz
Gebrauch, so sind die Lªnder von eigenen Regelungen ausgeschlossen.

Selbst wenn man entgegen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf den
Schwerpunkt und das Hauptziel der Fahndung nach gestohlenen Sachen abstellen
wollte, weil es sich um eine doppelfunktionale MaÇnahme handele,48 ist der Bund
zustªndig, weil die Fahndung nach gestohlenen Fahrzeugen und Kennzeichen in erster
Linie der Strafverfolgung dient.49 Kraft Bundesrechts ist die Polizei nach der
Beschlagnahme oder Sicherstellung eines (tatsªchlich oder vermutlich) gestohlenen
Fahrzeugs verpþichtet, MaÇnahmen zur Ermittlung und ¦berf¿hrung des Tªters
einzuleiten (ÄÄ 152 Abs. 2, 163 Abs. 1 S. 1 StPO), etwa Fingerabdr¿cke oder andere
Spuren an dem Kraftfahrzeug abzunehmen. Erst, wenn das Fahrzeug Ăf¿r Zwecke des
Strafverfahrens nicht mehr benºtigt' wird, darf es an den Eigent¿mer herausgegeben
werden (so ausdr¿cklich Ä 111k StPO). Der Vorrang der Strafverfolgung vor der
Restitution ist folglich sowohl bundesgesetzlich angeordnet wie auch in zeitlicher Hinsicht
tatsªchlich gegeben, weswegen die Beendigung der Eigentumsverletzung nicht als
Hauptzweck der Suche nach gestohlenen Sachen anzusehen ist. AuÇerdem unterfªllt die
R¿ckgabe gestohlener Sachen, nachdem sie zur Strafverfolgung nicht mehr benºtigt
werden, der Bundeskompetenz des Art. 74 Abs. 1 GG. von welcher der
Bundesgesetzgeber auch Gebrauch gemacht hat (Ä 111k StPO). Dementsprechend stellt
die Beschlagnahme oder Sicherstellung eines als gestohlen ausgeschriebenen
Kraftfahrzeugs wie auch die Fahndung nach gestohlenen Kraftfahrzeugenýii eine in der
Strafprozessordnung des Bundes abschlieÇend geregelte MaÇnahme ' dar. Die
Strafprozessordnung regelt die Befugnisse zur Verfolgung von Straftaten unter Einschluss
von FahndungsmaÇnahmen allgemein abschlieÇend (vgl. etwa Ä 111 StPO).51 Speziell

 '

BVerfGE 8, 143 (150); BVerfGE 109, 190 (215).
Arzt, oºv 2005, ss (ss).
Braun, APr. des sªchsischen Landtags 4/60540 (Fn. 166). 7.
Soln®, NStZ 1997, 321 (322)' vgl. auch Nr. 39 Abs. 1 der Richtlinien f¿r das Strafverfahren und

das BuÇgeldverfahren; vgl. femer KēK-Schoreit, Ä 163e. Rn. 6: ñPolizeirecht kann nicht zur L¿ckenf¿llung
herangezogen und vermengt mit Strafverfahrensrecht angewendet werden (zust. SK-WoIter'RdNr. 2).'
51 Hommann, NVwZ 2007, 669 (669).
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der Einsatz der automatisierten Erfassung von Kraþfahrzeugkennzeichen ist im
Deutschen Bundestag auf Antrag der CDUICSU-Fraktion52 bereits erºrtert und aus
Gr¿nden der fraglichen Efýzienz und der Datenschutzproblematik53 vom Bundestag am
15.04.2005 bewusst abgelehnt worden.54 Die Lªnder sind deswegen auch im Rahmen
der konkurrierenden Gesetzgebung nicht zur Regelung der automatisierten Erfassung
der Kraflfahrzeugkennzeichen befugt. . ~

Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht an einer Regelung zum Kfz-
Massenscanning zutreffend moniert: _ .

ĂJedenfalls schlieÇt die gesetzliche Regelung es nicht aus, k¿nftig auch
Fahndungsdateien einzubeziehen, die im Schwerpunkt oder gar ausschlieÇlich zu
strafprozessualen Zwecken erstellt werden und die Kennzeichenerfassung dabei auch zu
repressiven Zwecken zu nutzen."55

Eben dies tut Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 Var. 1 bayPAG. Diese Norm sieht die Einbeziehung
von Fahndungsdateien vor, die im Schwerpunkt zu strafprozessualen Zwecken erstellt
wurden. Sachfahndungsdateien werden in erster Linie zu strafprozessualen Zwecken
erstellt, wie oben dargelegt worden ist. Art. 36 bayPAG erlaubt es sodann, die
Treffermeldung zum Zweck der Ausschreibung und damit auch zu repressiven Zwecken
zu nutzen.

Der Verwaltungsgerichtshof hªlt dies f¿r unerheblich, weil sich die Klage nicht gegen die
Nutzung von Treffermeldungen richtet. Er verkennt, dass dem Land schon f¿r die Suche
nach strafprozessualen Ausschreibungen die Gesetzgebungskompetenz fehlt. Dem Land
fehlt die Gesetzgebungskompetenz daf¿r, die Verwendung strafprozessualer
Treffenneldungen zu strafprozessualen Zwecken auszuschlieÇen. Der
Bundesgesetzgeber ordnet an, dass strafprozessuale MaÇnahmen zwingend zu ergreifen
sind, wenn eine zur Strafverfolgung ausgeschriebene Person oder Sache angetroffen
wird H (Legalitªtsprinzip). Eine landesgesetzliche Regelung, welche zur Suche nach
strafprozessualen Ausschreibungen von Kfz-Kennzeichen ermªchtigt, kann die Nutzung
der Ergebnisse zu repressiven Zwecken wegen des bundesrechtlichen Legalitªtsprinzips
nicht ausschlieÇen. Die einzige Mºglichkeit des Landesgesetzgebers, eine
Kennzeichenerfassung zu repressiven Zwecken auszuschlieÇen, besteht darin, den
zulªssigen Vergleichsdatenbestand auf Ausschreibungen zu beschrªnken, die der
Durchf¿hmng von MaÇnahmen der Gefahrenabwehr dienen.

Soweit das Bundesverfassungsgericht an anderer Stelle aufgef¿hrt hat.. eine
Ermªchtigung zum Zugriff auf Dateien, die sowohl strafprozessualen als auch
prªventiven Zwecken dienten, widerspreche dem Gebot der Normenbestimmtheit und
Normenklarheit nicht, sofem die Zugriffszwecke bestimmt seien,56 bezieht sich diese
Aussage ausdr¿cklich nur auf das Gebot der Normenklarheit und nicht auf die Frage der

BT-Drs. 15/3713.
BT-Dre. 15/5266.
Plen¨rpr¿iokoll 1 5l1 70.
BVerfGE 120, 378 (423), Abs." 152.
BVerfGE 120, 378 (422), Abs. 151.
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Gesetzgebungskompetenz. Die Gesetzgebungskompetenz ist im Fall doppelfunktionaler
Ausschreibungen eine konkurrierende, von welcher der Bund f¿r die R¿ckgabe
gestohlener Sachen abschlieÇend Gebrauch gemacht hat. lm ¦brigen erlaubt Bayern
nicht nur den Abgleich mit Dateien, die sowohl strafprozessualen als auch prªventiven
Zwecken dienen, sondem auch den Abgleich mit Dateien, die Ăim Schwerpunkt oder gar
ausschlieÇlich zu strafprozessualen Zwecken erstelltñ wurden.57 .

Der Bundeskompetenz steht nicht entgegen, dass die R¿ckgabe gestohlener Sachen
auch der Beendigung der Eigentumsverletzung dient. Dass die Beendigung der
Eigentumsverletzung durch R¿ckgabe einer gestohlenen Sache nicht Ăden alleinigen und
unmittelbaren Gesetzeszweck" der Fahndung nach gestohlenen Sachen oder auch nur
ihren ¿berwiegenden Hauptzweck bildet, ist bereits ausgef¿hrt worden.

Auch die Verhinderung von Anschlussstraftaten oder die Abschreckung von Straftaten
durch Erhºhung des Entdeckungsrisikos bildet weder den Ăalleinigen und unmittelbaren
Gesetzeszweckñ der Fahndung- nach gestohlenen Sachen noch auch nur ihren
Hauptzweck. Die Verh¿tung von Straftaten - etwa durch Stºrung der Nutzung von
DurchgangsstraÇen durch Straftªter56 - kann eine Lªnderkompetenz jedenfalls dann
nicht begr¿nden, wenn als Prªventionsmittel lediglich die Verfolgung bereits begangener
Straftaten eingesetzt wird. Andernfalls wªre jede MaÇnahme der Strafverfolgung zugleich
als Verh¿tung von Straftaten anzusehen. Dadurch w¿rde die Unterscheidung von
Strafverfolgung und Gefahrenabwehr obsolet, was mit Art. 74 Abs. 1 Nr._`1 GG nicht in
Einklang zu bringen ist. Die bundesrechtliche Kompetenz f¿r
StrafverfolgungsmaÇnahmen besteht unabhªngig davon, welche Zwecke mit der
StrafverfolgungsmaÇnahme verfolgt werden. Strafverfolgung dient stets auch spezial- und
generalprªventiven Zwecken, ohne dass sie deswegen der Bundeskompetenz des Art.
74 Abs. 1 Nr. 1 GG entzogen wªre. .

Durch einen Abgleichmit Ausschreibungen gestohlener Fahrzeuge werden nicht nur im
Einzelfall auch f¿r das Gebiet der Strafverfolgung relevante Ergebnisse erzielt. Welmehr
ist die Polizei nach der Meldung eines (tatsªchlich oder vemēutlich) gestohlenen
Fahrzeugs kraft Bundesrechts' stets und zwingend verpþichtet, MaÇnahmen zur
Ennittlung und ¦berf¿hrung des Diebes einzuleiten (ÄÄ 152 Abs. 2, 163 Abs. 1 S. 1
sÑPo).
Der Bundeskompetenz lªsst sich daher nicht entgegen halten, der Abgleich mit
repressiven Fahndungsdaten ªndere nichts daran, dass die Erhebung der Kfz-
Kennzeichen zu prªventiven Zwecken erfolgt sei. Nach dieser Argumentation sollen
strafverfolgungsrelevante Treffer Zufallsfunde sein, wie sie aus jeder polizeirechtlichen
MaÇnahme resultieren kºnnen. Die Nutzung der Daten zur Strafverfolgung soll eine
ĂUmwidmung" und Zweckªnderung darstellen. Dieser Betrachtungsweise kann nicht
gefolgt werden. Die Erhebung von Daten ist kein Selbstzweok, sondem dient immer
deren spªterer Verwendung. Werden Daten primªr zur Verfolgung strafbarer Handlungen
und nicht zur Gefahrenabwehr verwendet, so dient schon ihre Erhebung

57 Vgl. BVerfGE 120, 378 (423), Abs. 152.
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schwerpunktmªÇig dem Zweck der Strafverfolgung. Die grundgesetzliche
Kompetenzordnung w¿rde umgangen, w¿rde man den Lªndern das Recht geben, eine
MaÇnahme beliebig zu Ăetikettieren", nur um sie tatsªchlich zu anderen, ihrer
Gesetzgebungskompetenz entzogenen Zwecken einzusetzen. Eine Zweckªnderung
kann nur angenommen werden, wenn die Daten primªr einem anderen Zweck gedient
haben, nicht aber, wenn von vornherein schwerpunktmªÇig der landesrechtlich nicht
regelbare Zweck' verfolgt wird. Strafverfolgungsrelevante Treffer sind danach keine
Zufallsfunde, weil der Abgleich mit Ausschreibungen gestohlener Fahrzeuge zwingend
und stets strafprozessuale MaÇnahmen nach sich zieht (ÄÄ 152 Abs. 2, 163 Abs. 1 S. 1
StPO).59 . _

Eine MaÇnahme, die der Strafverfolgung dient, ist auch nicht deswegen mit der
Zustªndigkeitsordnung des Grundgesetzes vereinbar, weil die Lªnder zur Anwendung der
MaÇnahme in ihren Polizeigesetzen ermªchtigen und sie den Polizeibehºrden
¿bertragen. Die allgemeine prªventive Aufgabenbestimmung in den Polizeigesetzen
bestimmt nicht den Hauptzweck jedweder polizeilichen Befugnis. Vielmehr wird die
Polizei oftmals auch als Emēittlungsperson der Staatsanwaltschaft tªtig (Ä 152 GVG) oder
f¿hrt sonstiges Bundesrecht aus. Abzustellen ist daher - wie bereits ausgef¿hrt - auf den
tatsªchlichen Hauptzweck der MaÇnahme. Nicht die Bezeichnung oder Begr¿ndung einer
Vorschrift ist f¿r die Abgrenzung maÇgeblich, sondem ihr tatsªchlicher Hauptzweck.

Der Bundeskompetenz steht auch nicht entgegen, dass zur Fahndung ausgeschriebene
Kfz-Kennzeichen in polizeilichen Dateien gespeichert sind. F¿r die Bestimmung der
Gesetzgebungskompetenz entscheidend ist der Zweckder einzelnen MaÇnahme, nicht
aber, bei welcher Stelle die hierf¿r genutzten Daten gespeichert sind.

Auch Ä 4sa Abs. a srē=o ªndert nn der kompetenz des Bundes f¿r din Fahndung nach
gestohlenen Sachen nichts." Diese Norm ordnet an, dass sich die Verarbeitung (Deýnition
Ä 3 BDSG: Speicherung, ¦bermittlung, Sperrung, Lºschung) und Nutzung
personenbezogener Daten in Mlschdateien nach dem Recht derjenigen Stelle richtet.
welche die jeweiligen Daten eingespeichert hat. Wird etwa auf der Grundlage des Ä 163a
Abs. 2 StPO ein Kfz-Kennzeichen ausgeschrieben, um einen mutmaÇlichen Mºrder zu
ýnden, so bleibt die Strafprozessordnung die Rechtsgrundlage der Ausschreibung und
der Fahndung. Die Ausschreibung darf f¿r Zwecke des Strafverfahrens gegen den Tªter
gespeichert und genutzt werden (Ä 463 Abs. 1 StPO) und ist mit Erledigung des
Strafverfahrens wieder zu lºschen (Ä 489 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StPO). Eine Anwendung von
Polizeirecht auf die Ausschreibung w¿rde keinen Sinn machen, weil die polizeirechtlichen
Regelungen an die Gefahrenabwehr ankn¿pfen und nicht an die Erforderlichkeit der
Daten zur Strafverfolgung. Dementsprechend kann Ä 483 Abs. 3 StPO keineswegs
entnommen werden, dass Fahndungsausschreibungen zur Strafverfolgung dem
Polizeirecht unterstellt werden sollten.

r rēēēēē²-ēēI_1IēIēē ___ llltlilll ²  ----

Gesetzesbegr¿ndung, LT-Drs. 13136, 4. .
Roggen, APr. des sªchsischen Landtags 4160540 (Fn. 186). 23.
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Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zur Schleierfahndungfil
ªndert an der aufgezeigten Kompetenzverteilung des Grundgesetzes nichts. Die
Entscheidung ist durch die spªtere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur
Strafverfolgungsvorsorge61 ¿berholt, wenn sie nicht schon damals der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts widersprach, wonach eine Landeskompetenz nur dort
besteht, wo ausschlieÇlich Gefahren f¿r die ºffentliche Sicherheit abgewehrt werden. lm
¦brigen kann bei der aktuellen Ennªchtigung zum Kfz-Massenabgleich von einer Ăschon
im Tatbestand [...] verankerten prªventiv-polizeilichen Zweckbestimmung der Norm"f2

' 1

keine Rede sein, da der Norm jede Zweckbestimmung fehlt.

Soweit das Bundesverwaltungsgericht neuerdings die Gesetzgebungskompetenz der
Lªnder f¿r eine Ermªchtigung zur Wdeo¿berwachung des ºffentlichen Raums
angenommen hat, unterscheiden sich solche Nonnen wesentlich von der
streitgegenstªndlichen Ennªchtigung zum Kfz-Massenabgleich: Die anlasslose
polizeiliche Video¿berwachung des ºffentlichen Raums nach Polizeirecht soll Ăneben der
Gefahrenabwehr gleichrangig der Strafverfolgungsvorsorge" dienen.63 Die vom
Bundesverwaltungsgericht gew¿rdigte Norm erlaubt damit keine Video¿berwachung, die
schwerpunktmªÇig oder gar ausschlieÇlich der Verfolgung bereits begangener Straftaten
dient (z.B. Observation des Beschuldigten einer beendeten Straftat). Die Art. 33 Abs. 2 S.
2-5, 38 Abs. 3 bayPAG hingegen ermªchtigen zu einem Kfz-Massenabgleich auch dann,
wenn er schwerpunktmªÇig oder -gar ausschlieÇlich der Verfolgung begangener
Straftaten dient, etwa wenn im Wege eines mobilen Kfz-Masse_nabgleichs ausschlieÇlich
nach dem Kennzeichen eines Beschuldigten zur Vollstreckung eines strafprozessualen
Haftbefehls gesucht wird. Damit ist die Gesetzgebungskompetenz der Lªnder eindeutig
¿berschritten. Laut Bundesverfassungsgericht ist es den Lªndem untersagt, -die
Heranziehung von Dateien zu erlauben, Ădie im Schwerpunkt oder gar ausschlieÇlich zu
strafprozessualen Zwecken erstellt werde`nñ.Á4 Auch wenn ein Kfz-Massenabgleich der
Gefahrenabwehr dient, darf das Land nicht bei Gelegenheit der
GefahrenabwehrmaÇnahme gleichzeitig zur Verfolgung von Straftaten ermªchtigen, die
mit der Anlassgefahr nichts zu tun haben. Aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
ergibt sich nichts' anderes. Anders als bei einer ungezielten Videobeobachtung lªsst sich
im Fall eines gezielten Abgleichs mit bestimmten Fahndungsdateien der
Vergleichsdatenbestand und damit das Ziel der MaÇnahme steuern und begrenzen.

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs sind die Lªnder f¿r einen Abgleich
mit repressiven Fahndungsdaten selbstdann nicht zustªndig, wenn die gesetzliche
Regelung ausdr¿cklich auf den Zweck der Abwehr von Gefahren beschrªnkt wird (was
bei der bayerischen Regelung im ¦brigen nicht der Fall ist). MaÇnahmen der
Strafverfolgung sind trotz etwaiger prªventiver Wirkungen abschlieÇend in der
Strafprozessordnung geregelt. Wegen des bundes'rechtlichen Legalitªtsprinzips (Ä 152

1²mýÆ­1 

BayVerfGH, NVwZ 2003, 1375 ff.
BVerfGE 113, 346 (368). Abs. 92; BVerfGE 120, 378 (421), Abs. 149.
BayVerfGH, NVwZ 2003, 1375 ff.
BVerwG, 6 C 9.11-vom 25.01.2012, Abs. 37.
BVerfGE 120, 378, 423, Abs. 152.
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Abs. 2, Ä 163 Abs. 1 Satz 1 StPO) ist es rechtlich unmºglich, Ausschreibungen zur
Strafverfolgung ausschlieÇlich zu prªventiven Zwecken zu nutzen. Denn sobald
Anhaltspunkte einer Straftat vorliegen, ist die Polizei verpþichtet,
StrafverfolgungsmaÇnahmen einzuleiten. Die bloÇe Vorenthaltung des Fahrzeugs
begr¿ndet keine Gefahr, welche eine Gesetzgebungszustªndigkeit der Lªnder erºffnen
kº~nnte.65 . - _

Inzwischen ist bekannt geworden, dass das Land Brandenburg den Massenabgleich von
Kfz-Kennzeichen zur Suche nach entwendeten Fahrzeugen ausdr¿cklich auf der
Grundlage der Strafprozessordnung durchf¿hrt.ñ Dass die Brandenburgische Polizei die
Suche nach entwendeten Fahrzeugen als in der Strafprozessordnung geregelte
MaÇnahme ansieht, bestªtigt die Rechtsauffassung des Klªgers, .wonach das beklagte
-L-and nicht ohne VerstoÇ gegen die Kompetenzverteilung des Grundgesetzes zur
Vornahme eines Kfz-Massenabgleichs in Fªllen der Fahrzeugentwendung ermªchtigen
durfte. .

1.2.2.1.4 Kompetenzwidrige Fahndung nach Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen.
die nicht durch Straftaten abhanden gekommen sind (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 Var. 2
bayPAG) ' _

Die Suche nach Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen, die anders als durch Straftaten
abhanden gekommen sind (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 Var. 2 bayPAG), begr¿ndet ebenfalls
keine landesrechtliche Gesetzgebungskompetenz. Erstens wird bestritten, dass
¿berhaupt polizeiliche Fahndungsbestªnde existieren, in denen abhanden gekommene
Sachen gef¿hrt werden, obwohl nicht einmal der Verdacht einer Straftat besteht. Die
Polizei ist kein Fundb¿ro. Jedenfalls wenn ein abhanden gekommenes Fahrzeug auf
ºffentlichen StraÇen benutzt und gesichtet wird, begr¿ndet dies stets den Verdacht einer
strafbaren Zueignung. Zweitens ist die Herausgabe von Fundsachen bereits im
b¿rgerlichen Recht geregelt (ÄÄ 965 ff. BGB). Die Lªnder haben auf diesem Gebiet keine
Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG). SchlieÇlich ist es auch materiell mit
dem VerhªltnismªÇigkeitsgebot nicht ansatzweise zu vereinbaren, zum Auffinden
verlorener Kraþfahrzeuge, also zur Wahrung privater Vermºgensinteressen, den
gesamten Fahrzeugverkehr zu rastem.

In den polizeilichen Sachfahndungsdateien ist im ¦brigen nicht vermerkt, ob eine
abhanden gekommene Sache wegen des Verdachts einer Straftat ausgeschrieben ist
oder aus anderem Grund. Ein Abgleich nur mit Ausschreibungen. denen kein Tatverdacht
zugrunde liegt, wªre deswegen schon technisch nicht zu realisieren.

ē _.l_ "

65 Vgl. Hommann, NVwZ 2007, 669 (669 f.); vgl. auch OVG L¿neburg, NJW 1980, 855 zur
Eēnordnung von FahndungsmaÇnahmen.
66 Max-Planck-Institut f¿r internationales und auslªndisches Strafrecht, Recht und Praxis der
anlassbezogenen automatischen Kennzeichenfahndung, Verkehrsdatenabfrage und Mobilfunkortung zur
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1.2.2.1.5 Kompetenzwidrige Fahndung in weiteren Fªllen (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2
Buchst. a-c bayPAG)

Die Suche nach Personen, die zur polizeilichen Beobachtung. gezielten Kontrolle oder
verdeckten Registrierung ausgeschrieben worden sind (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2a
bayPAG), fªllt nur zu einem geringen Teil in die Gesetzgebungskompetenz des Landes,
nªmlich nur dort, wo die Ausschreibungen der Abwehr einer Gefahr dienen.67 Ein
Abgleich mit Ausschreibungen nach Ä 163e StPO etwa fªllt dagegen nicht in die

- Gesetzgebungskompetenz des Landes, weil diese Ausschreibungen der Strafverfolgung
dienen. Da' Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2a bayPAG den Abgleich mit Dateien, die
ausschlieÇlich oder ¿benuiegend Zwecken einer Bundeskompetenz dienen, nicht
ausschlieÇt, verstºÇt die Regelung gegen Art. 74 GG66 . - _

Offensichtlich ist der VerstoÇ gegen Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, wo ein Abgleich mit
Ausschreibungen Ăaus Gr¿nden der Strafverfolgung, Strafvollstreckung. Auslieferung
oder ¦berstellungñ zugelassen wird (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2b bayPAG).69 Dieser
Tatbestand erlaubt es, selbst solche Fahndungsdateien in den Vergleichsbestand
einzubeziehen, die im Schwerpunkt oder gar ausschlieÇlich zu strafprozessualen
Zwecken erstellt wurden und die Kennzeichenerfassung dabei zum Zweck der Errichtung
der Datei, ` also zu repressiven Zwecken, zu nutzen. Eben dies hat das
Bundesverfassungsgericht an der schleswig-holsteinischen Regelung ausdr¿cklich
beanstandet.70 Da sich der Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2b bayPAG nicht auf Mlschdateien und
auch nicht auf doppelfunktionale Ausschreibungen beschrªnkt, sondem die Einbeziehung
ausschlieÇlich repressiver Ausschreibungen erlaubt, stellen sich die zu Art. 33 Abs. 2 S.
3 Nr. 1 bayPAG erºrterten Abgrenzungsprobleme hier nicht und ist Art. 74 Abs. 1 Nr. 1
GG ohne weiteres einschlªgig. 1
Der Venvaltungsgerichtshof meint, auch der Abgleich mit zur Strafverfolgung erstellten
Fahndungsdateien kºnnte der Gefahrenabwehr dienen, etwa der Beendigung
rechtswidriger Zustªnde oder der Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten (z.B.
durch Festnahme eines Beschuldigten).71 Dies trifft zu, begr¿ndet aber keine
Gesetzgebungskompetenz der Lªnder f¿r die Fahndung nach Straftªtem. Dass die
Strafprozessordnung die Fahndung zum Zwecke der St_rafverfolgung abschlieÇend regelt

Gefahrenabwehr in Brandenburg (2010), httgzllinfg.gubIicintelliggnce.netlMa_xPlanckinstitgjg-Regortgdf,
129.
67 Vgl. BVerfGE 120, 376 (422), Abs. 150.
66 BVerfGE 120, 376 (423), Abs. 152: ĂJedenfalls schlieÇt die gesetzliche Regelung es nicht aus,
k¿nftig auch Fahndungsdateien einzubeziehen, die im Schwerpunkt oder gar ausschlieÇlich zu
strafprozessualen Zwecken erstellt werden und die Kennzeichenerfassung dabei auch zu repressiven
Zwecken zu nutzen. Ä 164 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit Ä 164 Abs. 4 Satz 3 LVWG sieht sogar
ausdr¿cklich vor, dass Kraftfahrzeugkennzeichen, f¿r die eine Fahndungsnotierung besteht, nicht
gelºscht werden, wenn sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benºtigt werden.ñ
69 Ebenso f¿r den vergleichbaren sªchsischen Gesetzentwurf Kugelmann, APr. des sªchsischen
Landtags 4160540 (Fn. 166). 16; Braun, APr. des sªchsischen Landtags 4l60540 (Fn. 166), 8.
70 BVerfGE 120, 376 (423), Abs. 152.
71 VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 64.
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und f¿r repressive Regelungen im Landesrecht keinen Raum lªsst, ist bereits ausgef¿hrt
worden.72

Die Zulassung eines Abgleichs Ăzum Zweck der Durchf¿hrung auslªnderrechtlicher
MaÇnahmen" (Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2c bayPAG) verstºÇt gegen Art. 74 Abs. 1 Nr. 4
GG73 Der Bund hat die mºglichen auslªnderrechtlichen MaÇnahmen in Bundesgesetzen
abschlieÇend geregelt. Den Einsatz eines Kfz-Kennzeichenabgleichs zu ihrer
Durchsetzung hat er dabei nicht zugelassen. Der VerstoÇ gegen Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG
ist nicht deswegen unerheblich, weil der Klªger als Deutscher von auslªnderrechtlichen
MaÇnahmen nicht betroffen sein kºnne.74 Mit erheblicher Wahrscheinlichkeit kann
infolge eines Erkennungsfehlers zu Unrecht gemeldet werden, das Fahrzeug des Klªgers
sei zur Durchf¿hrung auslªnderrechtlicher MaÇnahmen ausgeschrieben (Ăunechter
Trefferñ). Davon ist der Klªger durchaus betroffen. . -

Art. 33 Abs. 2 S. 3 Nr. 2d bayPAG ist von der Gesetzgebungskompetenz des Landes
gedeckt. In der Praxis sind solche Ausschreibungen aber selten. Es wird bestritten, dass
im Wege des Kfz-Massenabgleichs jemals eine zur polizeilichen Gefahrenabwehr
ausgeschriebene Person gefunden worden sei.

Art. 33 Abs. 2 S. 4 bayPAG ist von der Gesetzg'ebun_gskompetenz des Landes gedeckt.-

1.2.2.1.6 Ergebnis

Eine Gesetzgebungszustªndigkeit des beklagten Landes f¿r die MaÇnahme des Kfz-
Massenabgleichs ist zusammenfassend 'nur gegeben, wenn der Abgleich gesetzlich auf
Ausschreibungen beschrªnkt wird, die Ăallein und unmittelbar" der Abwehr von Gefahren
einschlieÇlich der Verhinderung von Straftaten dienen.Art. 33 Abs. 2 bayPAG sieht keine
solche Beschrªnkung von Prªventiv sind etwa vorfallsbezogene Fahndungsdaten, etwa
bei der Suche nach einem psychisch kranken Autofahrer oder wenn die unmittelbar bevor
stehende Begehung einer- schweren Straftat verhindert werden soll. Es kann sich
zweitens auch um allgemeine polizeiliche Stºrerdateien handeln, wenn diese einem
prªventiven Zweck dienen. Als verfassungskonfomēe Vorlage kann' die vom
Bundesverfassungsgericht angef¿hrte brandenburgische Regelung heran gezogen
werden, die einen Abgleich ausschlieÇlich Ămit zur Abwehr der Gefahr nach Absatz 1
gespeicherten polizeilichen Dateienñ zulªsst (Ä 36a bbgPolG). .

Von der Gesetzgebungskompetenz des Landesnicht gedeckt ist hingegen Art. 33 Abs. 2
S. 3 bayPAG, weil er einen Abgleich mit praktisch dem gesamten Fahndungsbestand -

72 BVemG, 6 C 9.11 vom 25.01.2012, Abs. 36; Hommann, NVwZ 2007, 669 (669): Soin®, NStZ
1997, 321 (322); vgl. auch Nr. 39 Abs. 1 der Richtlinien f¿r das Strafverfahren und das
BuÇgeldverfahren; vgl. femer KK-Schoreit, Ä 163e, Rn. 6: ĂPolizeirecht kann nicht zur L¿ckenf¿llung
herangezogen und vermengt mit Strafverfahrensrecht_ angewendet werden (zust. SK-Wolter RdNr. 2)
73 Ludovisy, APr. des sªchsischen Landtags 4l60540 (Fn. 186), 20. -
74 Vgl. VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 89.
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also auch mit Ausschreibungen zu Strafverfolgungszwecken und zu auslªnderrechtlichen
Zwecken - zulªsst.75

In seiner m¿ndlichen Urteilsbegr¿ndung hatte der Vorsitzende des Verwaltungsgerichts
anerkannt, dass der Kfz-Massenabgleich schwerpunktmªÇig repressiven Zwecken dient.
Er hat aber die Auffassung vertreten, eine Landeskompetenz bestehe gleichwohl, weil die
MaÇnahme zumindest auch - zu einem nicht unerheblichen Anteil - prªventiven
Zwecken diene. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Mit der
Kompetenzordnung des Grundgesetzes und der zitierten Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts unvereinbar wªre es, aus der Lªnderkompetenz f¿r die
Suche nach zur Gefahrenabwehr ausgeschriebenen Kennzeichen auf eine Kompetenz
auch zur Suche nach allein 'oder ¿berwiegend zu repressiven Zwecken
ausgeschriebenen'Kennzeichen zu schlieÇen.

Soweit der Bundesgesetzgeber die Polizei ermªchtigen will, bei Gelegenheit prªventiver
MaÇnahmen oder sonst repressiv tªtig zu werden. hat er dies in der Strafprozessordnung
getan. Das Polizeirecht im engeren Sinne kennt keine Annexkompetenz der Lªnder f¿r
repressive MaÇnahmen bei Gelegenheit von MaÇnahmen der Gefahrenabwehr. Zu
einem repressiven Kfz-Massenabgleich- bei Gelegerēheit einer entsprechenden
PrªventivmaÇnahme' befugt die Strafprozessordnung nicht. Dies hat der
Landesgesetzgeber zu respektieren.

Ist Art. 33 Abs. 2 S. 3 bayPAG danach jedenfalls teilweise mit den Art. 74 Abs. 1 Nrn. 1
und 4 GG unvereinbar, so lªsst- sich eine Klageabweisung nicht damit begr¿nden, dass
sich die Klage gegen den Kfz-Massenabgleich insgesamt richte.7Á Zwar wendet sich der
Klªger mit seiner Klage ohne Einschrªnkung gegen Erhebung und Abgleich seines
Kennzeichens Ămit polizeilichen Dateienñ. Es liegt aber auf-der Hand, dass als Minus von
dieser Begehr umfasst ist, wenigstens den 'Abgleich seines Kennzeichens mit
bestimmten polizeilichen Dateien verhindern zu kºnnen. Das beklagte Land wªre
dementsprechend gegebenenfalls zu verurteilen, es zu unterlassen, durch den
verdeckten Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme Kennzeichen von
Kraftfahrzeugen, die auf den Klªger zugelassen sind, mit polizeilichen Dateien
abzugleichen, die erstellt wurden zur polizeilichen Fahndung nach '

1. Kraftfahrzeugen oder Kennzeichen, die durch Straftaten oder sonst abhanden
gekommen sind,

2. Personen, die ausgeschrieben sind _ .

a) zur polizeilichen Beobachtung, gezielten Kontrolle oder verdeckten Registrierung.

b) aus Gr¿nden der Strafverfolgung, Strafvollstreckung, Auslieferung oder ¦berstellung
oder '

c) zum Zweck der Durchf¿hrung auslªnderrechtlicher MaÇnahmen.

 

75 RoÇnagel, Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten Erfassung von
Kraftfahrzeugkennzeichen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz 2008 (2009),
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Sollte sich das Gericht zu einer entsprechend eingeschrªnkten Verurteilung nicht befugt
sehen, wªre dem Klªger durch einen Hinweis nach Ä 86 Abs. 3 VwGO Gelegenheit zu
einer sachdienlichen Antragstellung zu geben. lm Fall eines entsprechenden Hinweises
w¿rde der Klªger hilfsweise den obigen Antrag stellen. Diese Klageªnderung wªre
sachdienlich, weil sie_ die Verfahrensdauer nicht erhºht und einen weiteren Prozess
vermeidet. - _ _

3.4.2.2 Bestimmmeitsgebot

Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, Art. 36 Abs. 3 bayPAG verstoÇen entgegen der Auffassung des
Venrvaltungsgerichtshofs in mehrfacher Hinsicht gegen das verfassungsrechtliche
Bestimmtheitsgebot. _ .

3.4.2.2.1 ' Erhebungs- und Verwendungszweck

Um den Anforderungen des Bestimmtheitsgebots zu gen¿gen, muss eine Emēªchtigung
zur Vornahme eines Kfz-Massenabgleichs erstens den Zweck, dem die Erhebung und
der Abgleich letztlich dienen soll, bereichsspeziýsch und prªzise festlegen.77 Schon
daran fehlt es der bayerischen Regelung, wie bereits obenzur Gesetzgebungskompetenz
ausgef¿hrt worden ist.76 Hinreichend bestimmt ist der Verwendungszweck etwa' in der
brandenburgischen Regelung, die unter anderem den Zweck der Abwehr einer
gegenwªrtigen Gefahr nennt. Der bayerische Landesgesetzgeber hat sich hingegen
daf¿r entschieden, den Zweck der MaÇnahme in Art. 33 Abs. 2 bayPAG ¿berhaupt nicht
zu bestimmen. Dies verstºÇt gegen das Bestimmtheitsgebot.

Zwar enthªlt die bayerische Regelung nicht die vom Bundesverfassungsgericht als
unzureichend beanstandete hessische Zweckbestimmung (Ăzum Zwecke des Abgleichs
mit dem Fahndungsbestand"). Wenn aber schon diese Fonnulierung keine hinreichend
prªzise Zweckbestimmung darstellte, so gen¿gt es erst Recht nicht, von einer
Zweckbestimmung ¿berhaupt abzusehen, wie es der bayerische Gesetzgeber getan hat.
Als Zweck der Kennzeichenerhebung lªsst sich der bayerischen Regelung nichts anderes
entnehmen, als dass ein Abgleich mit dem Fahndungsbestand erfolgen soll. Eben dies
gen¿gt nach der eindeutigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den
grundrechtlichen Anforderungen nicht.

Dass auch die in Bezug genommenen Fªlle des Art. 13 ñbayPAG vielfach keine
Zweckbestimmung enthalten, ist bereits ausgef¿hrt worden.79 Der
Verwaltungsgerichtshof meint, der Zweck der ĂGefahrenprªvention" ergebe sich aus dem
Venrveis auf die in Art. 13 Abs. 1 bayPAG genannten Voraussetzungen, die im
Wesentlichen Ăden jeweiligen Anlass umschreiben, der MaÇnahmen zur Gefahrenabwehr

'_ '  __I.. .'_  l mii"  

76
77
76
79

Vgl. VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 67.
BVerfGE 120, 378 (409), Abs. 96. ' _
Punkt 1.2.2.1.2.1 oben. `
Punkt 1.2.2.1.2.1 oben.
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erforderlich machtñ. Das Bundesverfassungsgericht fordert neben einer hinreichenden
Bestimmung des Anlasses aber ausdr¿cklich auch eine hinreichend bereichsspeziýsche
und normenklare Bestimmung des Ermittlungszwecks, dem sowohl die Erhebung als
auch der Abgleich letztlich dienen sollen.60 Die Umschreibung der Voraussetzungen der
MaÇnahme ohne normenklare Regelung ihres Zwecks gen¿gt nicht.

Zwar kann eine hinreichende Zweckbestimmung darin liegen, dass der Gesetzgeber
sicher stellt, dass die Aufnahme in den Fahndungsbestand nur aufgrund eines gesetzlich
umschriebenen Anlasses erfolgt, der zugleich automatisierte lnfonnationserhebungen
und -verwertungen rechtfertigt, und dass dieser Anlass fortbesteht.81 Art. 33 Abs. 2 S. 2-
5 bayPAG bestimmen aber gerade nicht, dass die Aufnahme in die aufgef¿hrten Arten
von Dateien einen bestimmten 'Anlass voraussetzen soll und welchen. Sie nehmen auch
nicht auf andere gesetzliche Bestimmungen ¿ber die Ausschreibung zur Fahndung
Bezug. Dies wªre im ¦brigen auch unzureichend. weil die allgemeinen Bestimmungen
¿ber die Ausschreibung zur Fahndung so weit sind, dass sie keine automatisierten
lnfonnationserhebungen und -verwertungen rechtfertigen. Nach dem Wortlaut des Art. 33
Abs. 2 S. 3 bayPAG ist selbst der Abgleich mit auslªndischen Fahndungsbestªnden, die
ohne besonderen 'Anlass erstellt wurden, mºglich. Dies gen¿gt dem Gebot der
Normenklarheit nicht. '

lm Fall der Einbeziehung von Mlschdateien in den Vergleichsdatenbestand, wie sie in
Bayern offenbar zugelassen werden soll, hat das Bundesverfassungsgericht gefordert,
dass wenigstens die Zugriffszwecke bestimmt sein m¿ssten. Es m¿sse erkennbar sein,
ob der Zugriff ausschlieÇlich oder im Schwerpunkt prªventiven oder repressiven -Zwecken
oder beiden diene.62 Auch diesem Erfordernis gen¿gt die bayerische Regelung nicht. Sie
bestimmt nicht. welchen Zwecken der Zugriff auf die -in Art. 33 Abs. 2 S. 3 bayPAG
beschriebenen Dateien dienen soll. -

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts63 ist es auch ausdr¿cklich
unzureichend, die Verwendung der erlangten Daten nur an den Fahndungszweck der
jeweiligen Ausschreibung zu' binden, wie es Art. 36 Abs. 3 S. 2 bayPAG offenbar tun soll.
Tatsªchlich sieht die Vorschrift keine -Bindung der Datenveēwendung an den
ĂFahndungszweck der jeweiligen Ausschreibung"64 vor, sondem bloÇ eine Bindung an
die ĂZwecke, zu denen die Fahndungsbestªnde erstellt oder die Dateien errichtet
wurden". Da Dateien wie die INPOL-Sachfahndungsdatei zu vielfªltigsten Zwecken
errichtet wurden, wird damit in keinem Fall bereichsspeziýsch und prªzise bestimmt, zu
welchem Zweck die einzelne Treffermeldung weiterverarbeitet werden darf.

3.4.2.2.2 Vergleichsdatenbestand

Art. 33 Abs. 2 S. 3 bayPAG bestimmt in seiner aktuellen Fassung prªziser, mit welchen
Daten die erhobenen Kfz-Kennzeichen abgeglichen werden d¿rfen. Allerdings muss die

BVerfGE 120, 375 (409), Abs. ss f.
ever-fc*-èE 120, ars (409), Abs. ss.
Bvnrfes 120, ars (422 f.). Abs. 151.
avnrfcēs 120, ers (415 f.). Abs. 135.
BVerfGE 120. 31s(415f.),_Abs. 135.



-23-

Deýnition der zugelassenen Vergleichsdaten ausschlieÇen, dass sich der Umfang der
einbezogenen Vergleichsdatenbestªnde laufend und in gegenwªrtig nicht vorhersehbarer
Weise verªndert,65 was Art. 33 Abs. 2 S. 3 und 4 bayPAG mit seiner dynamischen
Bezugnahme auf bestimmte Arten von Dateien nicht gewªhrleistet.66 Erforderlich wªre
zumindest die Nennung der Rechtsgrundlage der Ausschreibungen, mit denen ein
Abgleich zugelassen werden soll, also etwa Ămit Fahndungsausschreibungen nach Ä
163e der Strafprozessordnungñ usw. Ohne die Angabe der Rechtsgrundlage kºnnten
sogar auslªndische Fahndungsdateien, die in Deutschland nicht rechtmªÇig hªtten
erstellt werden d¿rfen, zum Abgleich herangezogen werden.

Soweit der Verwaltungsgerichtshof bef¿rchtet, der Inhalt der Rechtsgrundlagen kºnne
sich im Fall einer Bezugnahme jederzeit ªndem, w¿rde die Bezugnahme auf einen
bestimmten Gesetzesstand -(statische Verweisung) dies ausschlieÇen. lm ¦brigen- ist die
Verªnderungsgefahr bei einer dynamischen Verweisung weit geringer als wenn
¿berhaupt keine Rechtsgrundlage in Bezug genommen wird. _

Das Bundesverfassungsgericht hat bemªngelt, den damals angefochtenen
Ermªchtigungen zur automatisierten Kennzeichenerfassung sei insbesondere nicht zu
entnehmen, dass zum Fahndungsbestand lediglich die INPOL-Verbunddateien
ĂSachfahndungñ und Sachfahndung nach dem Nationalen Schengener
Informationssystem (ĂNSlS-Sachfahndungñ) beim Bundeskriminalamt gehºren sollten.87
Auch Art. 33 bayPAG regelt nicht, welche Dateien zum Abgleich herangezogen werden
sollen und ob es sich um beim Bundeskriminalamt oder- bei andemortsgespeicherte
Dateien handeln soll.

Die bayerische Formulierung gewªhrleistet in ihrer aktuellen Fassung nicht, dass sich der
Gesetzgeber dar¿ber im Klaren war, welche Dateien er im Einzelnen einbezieht und
welche Regelungen f¿r die Aufnahme in diese Dateien gelten. Femer ist nicht
gewªhrleistet, dass die Polizei eindeutig bestimmen kann, welche Dateien sie f¿r den
Abgleich heranziehen darf. Dies kºnnen deswegen auch die Gerichte nicht dem Gesetz
entnehmen. SchlieÇlich kann der B¿rger aus Art. 33 Abs. 2 S. 3 und 4 bayPAG nicht
ersehen, mit welchen Daten sein Kennzeichen- im Einzelnen abgeglichen werden darf,
unter welchen Voraussetzungen er in den Fahndungsbestand aufgenommen werden
kann und welche Regelungen daf¿r sonst gelten. Dies gen¿gt dem Gebot der
Normenklarheit nicht. .

Der Verwaltungsgerichtshof hat das Land gefragt, aus welchen einzelnen Dateien in
INPOLISIS Kennzeichen extrahiert werden, zu welchem Zweckdie jeweiligen Dateien
gef¿hrt werden und auf welcher Rechtsgrundlage die Daten gespeichert werden. Schon
alleine die Tatsache, dass man nach dem herangezogenen Vergleichsdatenbestand,
seinem Zweck und seiner Rechtsgrundlage fragen muss, belegt, dass die Art. 33 Abs. 2
S. 2-5, 38 Abs. 3 bayPAG den zulªssigen Vergleichsdatenbestand nicht mit _der

illþ²  

65 BVerfGE 120, 378 (414), Abs. 131.
66 Ebenso f¿r den vergleichbaren sªchsischen Gesetzentwurf Kugelmann, APr. des sªchsischen
Landtags 4150540 (Fn. 155), 15. 1
sr evdrrcēz 120, 375 (414). Abs. 152. _
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verfassungsrechtlich gebotenen Prªzision und Vorhersehbarkeit regeln. Laut
Bundesverfassungsgericht muss die gesetzliche Beschreibung der zugelassenen
Vergleichsdaten ausschlieÇen, dass sich der Umfang der einbezogenen
Vergleichsdatenbestªnde laufend und in gegenwªrtig nicht vorhersehbarer Weise
verªndert.ñ Dass die Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, 36 Abs. 3 bayPAG eine solche
Vorhersehbarkeit nicht gewªhrleisten, zeigen die Fragen des Senats.

So kann der B¿rger den Nomen nicht entnehmen, dass ein Abgleich etwa mit der Datei
ĂGewalttªter Sportñ zulªssig sein soll, wie es-die Beklagte meint. Dabei handelt es sictē
nicht um eine Fahndungsdatei, denn nach den darin verzeichneten Personen wird nicht
gefahndet oder gesucht. ~

Unzutreffend ist die Annahme des Venvaltungsgerichtshofs, es verstehe sich von selbst,
dass nur Ausschreibungen unter Angabe des Kfz-Kennzeichens herangezogen werden
d¿rften.ñ ¦ber die Halterdatei ist es mºglich, zunªchst den Halter eines erfassten
Kraftfahrzeugs zu ermitteln und_ sodann anhand dessen Personalien zu ¿berpr¿fen, ob er
zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die gesetzliche Grundlage schlieÇt eine solche
Vorgehensweise keineswegs aus. _

3.4.2.2.3 Verwendung -

Nicht bereichsspeziýsch und prªzise geregelt ist schlieÇlich der weitere Umgang mit den
erhobenen und den durch Abgleich gewonnenen Daten in Trefferfªllen. Der Verweis des
Art. 36 Abs. 3 S. 2 bayPAG auf allgemeine Vorschriften gen¿gt nicht. insbesondere fehlt
die Beschrªnkung der Datennutzung auf das Anhalten der gemeldeten Fahrzeuge, wie
sie bei einer derart weit gefassten Befugnis mindestens erforderlich wªre.90

Unerhebiich ist in diesem Zusammenhang die Argumentation des
Verwaltungsgerichtshofs, die Klage richte sich nicht gegen die Datenverwendung. Hat der
Gesetzgeber keine verfassungskonforme Regelung ¿ber die Venvendung der erhobenen
Daten getroffen, so ist schon die Ermªchtigung zur Erhebung der Daten
verfassungswidrig und nichtig. Es ist mit ' den Grundrechten unvereinbar,
personenbezogene Daten zu erheben, wenn es an einer wirksamen Ermªchtigung zu
ihrer Verwendung fehlt. Die Erhebung von Daten, die nicht genutzt werden d¿rfen, ist
nicht erforderlich.

Die Mªngel der Verwendungsregelung lassen sich auch nicht mit der Begr¿ndung
¿bergehen, eine zu weite Veēwendungsregeiung sei nur teilweise verfassungswidrig. Es
ist nicht Aufgabe der Gerichte, eine zu weite Veēwendungsregeiung auf das
verfassungsrechtlich gerade noch zulªssige MaÇ zu beschrªnken, zumal sich daf¿r kein
Ansatzpunkt im Wortlaut der Norm ýndet.

__... _`I__`__"l ¦

BVerfGE 120, 376 (414). Abs. 131.
VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 96.
BVerfGE 120, 376 (403 ff.), Abs. 82, 174. 163.
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3.4.2.3 VerhªltnismªÇigkeigebot

Art. 33 Abs. 2 S. 2-5, 38 Abs. 3 bayPAG verstoÇen vor allem gegen das
VerhªltnismªÇigkeitsgebot. Dem VerhªitnismªÇigkeitsgebot zufolge d¿rfen 'die
Grundrechte nur eingeschrªnkt werden, soweit dies im ¿berwiegenden
Ailgemeininteresse erforderlich ist.91

3.4.2.3.1 Gewicht der gefºrderten Gemeinwohiinteressen; Nutzen des
Grundrechtseingriffs ' _

Auf Seiten der Gemeinwohiinteressen ist f¿r die Abwªgung das Gewicht der Ziele und
Belange maÇgeblich, denen die Grundrechtsbeschrªnkung dient. Bei deren Gewichtung
kommt es unter anderem darauf an, wie groÇ die Gefahren sind, denen mit Hilfe der
Eingriffe begegnet werden soll, und wie wahrscheinlich deren Eintritt ist.92 AuÇerdem ist
maÇgeblich zu beniicksichtigen, wie wahrscheinlich es ist, dass den Gefahren mit Hilfe
der grundrechtsbeschrªnkenden Norm begegnet werden kann.

Was das Gewicht_ der Allgemeininteressen angeht, welchen der Kfz-Massenabgleich
dienen soll, so geht die Anzahl von_ Fahēzeugdiebstªhienseit Jahren zur¿ck,'und 'zwar
unabhªngig davon, ob in einem Bundesland ein Kfz-Massenabgleich praktiziert wird oder
nicht. Wªhrend 1993 noch 230.000 Diebstªhle von Kraftfahrzeugen registriert wurden, ist
die Zahl der Fªlle seither r¿cklªufig, zuletzt konstant.93 2011 wurden bundesweit nur
noch rund 40.000 Diebstªhle von Kraftfahrzeugen registriert.94 Dieser R¿ckgang der
Fallzahlen um 83% ist unabhªngig von dem Einsatz von Kennzeicheniesegerªten erfolgt.
An dieser Entwicklung der registrierten Kriminalitªt wird deutlich, dass ein Bed¿rfnis nach
einem - zumal dauerhaften und massenhaften - Einsatz automatischer
Kennzeicheniesegerªte nicht gegeben ist, zumal viele Bundeslªnder und auch andere
EU-Staaten problemlos ohne dieses Mittel auskommen.

Dass die Art.. 33 Abs. 2 S. 2-5, 38 Abs. 3 bayPAG Gemeinwohiinteressen dienen kºnnen.
ist nicht zu bestreiten. Dass die Nomēen - wie im Grunde alle Eingriffsermªchtigungen
von Gefahrenabwehrbehºrden - im Einzelfall der Abwehr selbst schwerer Gefahren
dienen kºnnen, liegt auf der Hand. lm Regelfall geht es bei dem Kennzeichenabgleich
jedoch um Ziele und Belange von geringem Gewicht. Den Ergebnissen entsprechender
Feldversuche zufolge ist davon auszugehen, dass der Massenabgleich von Kfz-
Kennzeichen regelmªÇig nur in wenig bedeutenden Einzelfªllen den Schutz von
Rechtsg¿tern fºrdern kann, etwa wenn im Bereich von Kfz-Diebstªhien ein Fahrzeug
seinem Eigent¿mer zur¿ckgegeben werden kann. In Bayern etwa resultiert der Einsatz

ē|1l_ À_ J__ .._HIl_`

BVerfGE 65, 1 (44, 46); BVerfGE 100, 313 (375 f.).
svnē-fee 100, 313 (ars).
Polizeiliche Kriminalitªtsstatistik 2011, 195.
Polizeiliche Krimirlalitªtssiatistik 2011, 196.
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von Kennzeicheniesegerªten zwar in etlichen Treffem'ēeldungen.95 Eine Treffenneidung
bewirkt f¿r sich genommen jedoch noch keinen Rechtsg¿terschutz. Dies kann erst nach
einer erfolgreichen polizeilichen Reaktion auf die Meldung der Fail sein. An konkreten
Resultaten hatte der erste bayerische Feldversuch gerade einmal die Sicherstellung von
vier Fahrzeugen zur FolgeifÇ Dabei ist nach allgemeinen Erfahrungen davon
auszugehen, dass Kriminelle nach einiger Zeit Umgehungsstrategien einsetzen, was die
mittel- und langfristige Erfolgsquote im Vergleich zu den Resultaten kurzer Feldversuche
erheblich mindert. lm Jahr 2007 wurde eine mobile Anlage zum Kfz-Massenabgleich
eingesetzt, um eine mutmaÇliche Diebesbande zu ermitteln und um Gewalttªtigkeiten im
Vorfeld eines ĂRockertreffensñ zu verhindem; in beiden Fªllen blieb der Einsatz
vollkommen ergebnislos.Á7

Aus Bayem sind auch die Resultate eines regulªren Einsatzes von 35 Lesegerªten im
Jahr 2006 bekannt. Jeden Monat werden 5 Mio. Kfz-Kennzeichen abgegiichen.98 Nach
einigen Monaten waren im Untersuchungszeitraum 1.500 Treffer zusammen gekommen,
was einer Trefferquote von 0,03% entspricht.99_ Unter den Treffem befanden sich 40%
sªumige Versicherungszahier, 20% Fahrzeuge mit verlorenem oder gestohlenem
Kennzeichen, 15% Ausschreibungen von Personen zur Beobachtung oder Festnahme
und 25% sonstige Ausschreibungen (z.B. Ausschreibungen gestohlener Pkw).100
Konkrete Gefahren f¿r Leib oder Leben wurden in keinem Fall abgewehrt; nicht eine
Straftat wurde verhindert. Stattdessen wird deutlich, dass die MaÇnahme ihren
Schwerpunkt im Bagatelibereich hat und nur dem _Schutz von Eigentumsrechten und
Vermºgensinteressen dienen kann. Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei 4.998.500 der
monatlich ¿berpr¿ften 'Autofahrer oder 99,97% der Betroffenen keinerlei Anhaltspunkte
f¿r eine Gefahr oder Straftat ergeben haben. - - _

Nach Angaben des Landes vor dem Verwaltungsgerichtshof werden Monat f¿r Monat 8
Mio. Fahrer ohne jeden Anlass darauf ¿berpr¿ft. ob ihr Fahrzeug zur Fahndung, zur
Ăpolizeilichen Registrierungñ _oder Ăpolizeilichen Beobachtung" ausgeschrieben ist
(entspricht 165 Fahrzeugen pro Minute). 40.000-50.000mal im Monat (56-69mal pro
Stunde) meiden' die Gerªte das Antreffen eines gesuchten Fahrzeugs. Nur 500-600maI
monatlich (also zu maximal 1,5%) liegt aber tatsªchlich ein Treffer vor.

Tretfermeldungen sind demnach nur in einem von 100 Fªllen korrekt. Zu fast 99% geben
die Gerªte Fehlalarrn, im Wesentlichen bedingt durch ĂSyntaxfehler des Systems". im
statistischen Mittel muss sich die bayerische Polizei wegen des Kfz-Massenabgleichs
nahezu jede Minute mit einer falschen Treffermeldung beschªftigen. Praktisch eine

ē

95 RoÇnagel, Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten Erfassung von
Kraftfahrzeugkennzeichen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz 2006 (2009)
30. '
96 Pressemitteilung Nr. 60l04 vom 03.03.2004, www.stmi.bayern.delpresselarchivl2004l60.php
97 RoÇnagel, Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten Erfassung von Kraftfahrzeug
kennzeichen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz 2008 (2009), 30.
96 ADAC, Giªsemer Autofahrer unter Generaiverdacht? (28.09.2006), www.adac.delimageslBertcht
ADAC-Fachgespr%C3%A4ch-GI%C3%A4serner-Autofahrer-Sept06_tcm8-166496.pdf. _
99 ADAC a.a.O.' ' -
100 ADAC a.a.O.
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gesamte Einsatzkraft der Polizei muss rund um die Uhr nur mit dem Verwerfen falscher
Kfz-Treffenrēeldungen beschªftigt sein. Diese lnefýzienz ¿bertrifft die schlimmsten
Bef¿rchtungen der Kritiker des Kfz-Massenabgleichs noch und belegt die
UnverhªltnismªÇigkeit der bayerischen Norm. _

An konkreten Ergebnissen nennt das Land vor dem Verwaltungsgerichtshof einzig die
Sicherstellung von 30-35'abhanden gekommenen Fahrzeugen pro Monat. Dieser Nutzen
d¿rfte deutlich hinter den Kosten der Anschaffung und Unterhaltung dervielen Kfz-
Scanner und dem Personalaufwand, den diese stªndig nach sich ziehen, zur¿ckbieiben.

F¿r Hessen hat die Staatskanzlei ebenfalls die Resultate eines regulªren Einsatzes von
Kennzeicheniesegerªten offengeiegt. Von Januar bis April 2007 sind 360.000 Kfz-
Kennzeichen abgeglichen worden.101 Die Zahl der _Treffer belief sich auf 123, was einer
Trefferquote von 0,03% entspricht.102 im Umkehrschluss bestªtigt sich, dass
hunderttausenlde Autofahrer oder 99,97% der Betroffenen ohne jeden Grund abgeglichen
wurden. Unter den Treffern befanden sich 67% sªumige Versicherungszahier, 19%
Fahrzeuge mit verlorenem oder gestohlenem Kennzeichen und 14% Ausschreibungen
von Personen zur Beobachtung oder Festnahme.1-03 Nicht ein konkreter Erfolg aufgrund
einer ĂTreffer_rneIdung" wurde dargelegt. Gefahren f¿r Leib oder Leben wurden in keinem
Fall abgewehrt; nicht eine Straftat wurde verhindert. Stattdessen wird deutlich,dass die
MaÇnahme ihren Schwerpunkt im Bagatelibereich hat und ganz regelmªÇig nur dem
Schutz von Eigentumsrechten und Vemēºgensinteressen dienen kann.
Vermºgensinteressen Einzelner sind ein Rechtsgut von vergleichsweise geringem
Gewicht. '

im Zeitraum 02.' Dezember 2010 bis 31. Mªrz 2012 glich Hessen 2,3 Mio. Kfz-
Kennzeichen ab. Die Zahl der Treffer belief sich auf 693, was wiederum einer
Trefferquote von 0,03% entspricht. im Umkehrschluss bestªtigt sich. dass Millionen von
Autofahrem oder 99,97% der Betroffenen ohne jeden Grund abgeglichen wurden. 13.223
Fahrzeuge wurden zu Unrecht als ausgeschrieben gemeldet, so dass nur jede 20.
Treffenneidung ¿berhaupt zutreffend war. Unter den Treffem befanden sich 56% sªumige
Versicherungszahier, 10% Fahrzeuge mit verlorenem oder gestohlenem Kennzeichen,
5% Ausschreibungen von Personen zur Beobachtung oder Festnahme und 2% Ăsonstigeñ
Ausschreibungen (Gefahrenabwehr ?). An konkreten Ergebnissen wird einzig die
Sicherstellung von 19 Fahrzeugen mitgeteilt.'Á"

in Schleswig-Holstein wurden f¿r 50.000 Euro zwei Lesegerªte angeschafft.ñ ¦ber
mehrere Monate hinweg wurden 131.000 Kennzeichen abgeglichen, jedoch einzig 26
sªumige Versicherungszahler ermittelt. Gestohlene Fahrzeuge wurden keine gemeldet

101 Schriftsatz der Staatskanzlei vom 31.05.2007, http:llwww.daten-
speicherung_deldatalSchriftsatz_Staatskanzlel___2007-06-01.pdf, 8.
102 Schriftsatz der Staatskanzlei vom 31.05.2007, http:llwww.daten-
speicherung.deldata/Schriftsatz_Staatskanzlei_2007-06-01.pdf, 6.
103 Schriftsatz der Staatskanzlei vom 31.05.2007, http :llwww.daten-
speicherung.deldatalSchriftsatz_Staatskanzlei_2007-06-01.pdf, 9.
104 LT-Drs. 16/5512. _
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oder sichergestellt. Der schieswig-hoisteinische Innenminister erklªrte nach der
Nichtigerklªrung der Regelung seines Landes durch das Bundesverfassungsgericht, er
werde keine Emēªchtigung zum Kfz-Massenscanning mehr auf den' Weg bringen.'ÁÁ Die
MaÇnahme weise nach den gewonnenen Erfahrungen Ăein Missverhªltnis zwischen
Aufwand und Ertragñ auf und Ăbinde Personal, das an anderen Stellen sinnvoller f¿r
operative Poiizeiarbeit eingesetzt werden kºnne". _

in Mecklenburg-Vorpommern wurden f¿r 6 139.194,30 Kennzeicheniesesysteme
angeschafft.'Á' Neben eines Pilotprojekts .vom 15.12.2006 bis 15.06.2009 wurde ein Kfz_-
Abgleich ausschlieÇlich wªhrend der Proteste gegen den G6-Gipfel in Heiligendamm
vorgenommen, und zwar mit polizeilichen Stºrerdateien.ñ Dies f¿hrte zu vier
Treffermeldungen, die eine Beschlagnahme zur Beweissicherung, eine
ldentitªtsfeststeiiung und zwei Aufenthaitsenrēittiungen nach sich zogen; ein konkretes
Ergebnis dieser MaÇnahmen ist nicht bekannt.ñ

in Sachsen wurden zum Preis von 6 150.000,00 sechs Kfz-Massenscanner' erworben.ñÁ
Seit Dezember 2012 wurde gerade 'einmal ein mutmaÇiich unterschiagenes Kraftfahrzeug
sichergestellt und zwei Fahrzeuge ohne Versicherung festgestellt.ñ lm Vorjahr wurden
gerade einmal zwei unversicherte Fahrzeuge entstempelt."2 _ -

Die Eignung zur Erleichterung der Strafverfolgung hat vorliegend von vomherein auÇer
Betracht zu bleiben, weil Bayem die_ Kennzeichenerfassung zum Zweck der
Strafverfolgung nicht anordnen -darf. Selbst wenn man den Nutzen der MaÇnahme zur
Erleichterung der Strafverfolgung rnit einbeziehen wollte, 'wªre dieser gering. Eine
dauerhafte Senkung des Kriminaiitªtsniveaus ist selbst im Bereich der Kfz-Kriminalitªt
nicht zu erwarten, weil die MaÇnahme in zu wenigen Fªllen von Nutzen ist als dass sie
insgesamt ins Gewicht fallen w¿rde. Dies beruht unter anderem darauf. dass es im
Regelfall geraume Zeit dauern wird, bis ein Fahndungseintrag vorgenommenwird. Zu
diesem Zeitpunkt wird eine Kennzeichen¿berwachung im Regelfall bereits zu spªt
erfolgen. -Zudem existiert eine Vielzahl von Umgehungsmºgiichkeiten, wie noch zu zeigen
sein wird.

Eine Gefªhrdung der Allgemeinheit oder der physischen Sicherheit einzelner B¿rger wird
mittels einer Kennzeichen¿berwachung nur in seltenen Ausnahmefªllen abgewehrt
werden kºnnen. In Fªllen dringender Gefahren w¿rde es aber gen¿gen, anlassbezogen
eine Kfz-Kennzeichen¿berwachung durchzuf¿hren (vgl. Ä 36a bbgPolG), ohnedass dies

I.

 þēlý'  .llý  __. ...__  i ¦

105 Zum Folgenden: Pressemitteilung des Innenministeriums vom 11.03.2006,
http llsnipurl.coml22v5f. -
106 Zum Folgenden vgl. Fn. 105.
107 LT-Drs. 6/337. ~
108 Zum Folgenden: Landesbeauftragter f¿r den Datenschutz i_n Mecklenburg-Vorpommem,
Dokumente vom 25.06.2007 und vom 04.09.2007, httpzllwww.Ifd.m-v.deldschutzlpresselG8-Kontrolle-
20 Juni.pdf und http:llwww.lfd-.m-v.deldschutzlpresselG6-Innenausschuss.pdf.
109 LT-Drs. 6/337, 5.
110 LT-Drs. 5/9793, 4.
1 11 LT-Drs. 5111492, 4.
112 LT-Drs. 5/9793. 6..
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zur dauerhaften StandardmaÇnahme gemacht werden muss, wie es die angefochtene
Norm ennºglicht.

Die vielfªltigen Mºglichkeiten zur Verhinderung einer erfolgreichen Zuordnung. von
denen nach Einf¿hrung einer verdachtslosen Kennzeichen¿berwachung
erfahrungsgemªÇ verstªrkt Gebrauch gemacht wird, stellen den mºglichen Nutzen der
MaÇnahme zudem grundlegendin Frage.ñfi Personen, die sich der ¦berwachung
entziehen wollen, kºnnen beispielsweise ein Kraftfahrzeug eigens f¿r ihre Zwecke
stehlen. Dieses ist dann im Fahndungsbestand noch nicht verzeichnet, so dass ein
Abgleich zu keinem Ergebnis f¿hrt. Weiter kommt ein Auswechseln der Kennzeichen in
Betracht, das sich schnell durchf¿hren lªsst. SchlieÇlich kann auch die Nutzung von
StraÇen vermieden werden, auf denen eine Kennzeichenerfassung _durchgef¿hrt wird.
Gerade emsthafte. Kriminelle werden von solchen Ausweichmºglichkeiten Gebrauch
machen. Das Innenministerium hat im' lnnenausschuss des bayerischen Landtags
zugestanden, dass Straftªter 'bewusst StraÇen mit Kfz-Massenabgleich meiden und sich
bem¿hen, Fahrzeugverschiebungen auf andere Routen zu verlegen - und zwar trotz der
verdeckten Durchf¿hrung 'der MaÇnahme (beispielsweise anhand' des verwendeten
lnfrarotblitzes kºnnen professionell agierende Straftªter auch verdeckte Gerªte erkennen,
indem sie ihre Routen zuvor mit einem nicht zur Fahndung ausgeschriebenen und
entsprechend ausgestatteten Fahrzeug Ăabfahren"'). _ _

Die Eignung der MaÇnahme zur nachhaltigen Bekªmpfung organisierter Kriminalitªt ist
folglich als -ªuÇerst gering bis nicht gegeben einzuschªtzen.ñ-Die MaÇnahme f¿hrt
vielmehr 'zu einer verstªrkten Bindung der verf¿gbaren Ressourcen an die Verfolgung
leicht aufzudeckender und oft auftretender Bagatell¿bertretungen. Sie beeintrªchtigt
dadurch letztlich das gezielte Vorgehen gegen schwere und organisierte Kriminalitªt. I
Der Verwaltungsgerichtshof meint, 'der Kfz-Massenabgleich ermºgliche eine Ăverstªrkte

' Abwehr von ganz erheblichen Gefahren z.B. durch Terrorismus, grenz¿berschreitende
und Bandenkriminalitªt, die zu einer Gefªhrdung von hohen Rechtsg¿tern wie Leib und
Leben der B¿rger f¿hren kºnnen"ñ."5 Dieser Annahme fehlt aber jede tatsªchliche
Grundlage. Es fehlt an jeglicher Feststellung eines Zusammenhangs zwischen einem
Kfz-Massenabgleich und der Verhinderung terroristische Straftaten.
Grenz¿berschreitende Bandenkriminalitªt, die sich auf Kraftfahrzeuge bezieht. gefªhrdet
das Eigentum und nicht Leib oder Leben. Autodiebstªhie sind der Alltagskrimlnalitªt
zuzuordnen und rechtfertigen -keinen Totalabgleich aller Verkehrsteilnehmer, zumal ihre
Zahl dramatisch zur¿ckgegangen ist. ~

Zusammenfassend stellt der Verwaltungsgerichtshof zutreffend fest, Ădass die Kosten f¿r
die Anschaffung und den Unterhalt der Erfassungssysteme hoch und demgegen¿ber die

113 Ebenso Weichert, Stellungnahme zu den Gesetzentw¿rfen zur Novellierung des Bayerischen
Polizeiaufgabengesetzes, 17.03.2005, http:llwww.datenschutzzentrum.delmateriallthemenlpolizeilbay-
pag.htm, Punkt Ill. _
114 Ebenso Weichert, Stellungnahme zu den Gesetzentw¿rfen zur Novellierung des Bayerischen
Polizeiaufgabengesetzes, 17.03.2005, http:llwww.datenschutzzentrum.delmateriailthemenlpolizeilbay-_
pag.htrn. Punkt Ill.
115 VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 125.
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Erfolge des massenhaften Abgleichs nur relativ gering sindñ. Wenngleich dies nicht schon
die abstrakte Eignung der Eingriffsermªchtigung in Frage stellt, ist es f¿r die Frage der
VerhªltnismªÇigkeit im engeren Sinne und der Angemessenheit des Grundrechtseingriffs
von entscheidender Bedeutung.

3.4.2.3.2 Gewicht der Freiheitsinteressen; schªdliche Folgen des
Grundrechmeingriffs _

Das Gewicht des Grundrechtseingriffs ist der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zufolge danach zu bemessen, unter welchen
Voraussetzungen Eingriffe zulªssig sind. weiche und wie viele Grundrechtstrªger von
ihnen betroffen sind und wie intensiv die Grundrechtstrªger beeintrªchtigt werdenþlý Zu
ber¿cksichtigen ist auch, ob und in welcher Zahl Personen mitbetroffen werden, die f¿r
den Eingriff keinen Anlass gegeben haben.11T Die Eingriffsintensitªt hªngt bei
lnfomēationseingriffen unter anderem von Art, Umfang und denkbaren Verwendungen der
erhobenen Daten sowie von der Gefahr ihres Missbrauchs ab.11Á Bei der Feststellung der
Mºglichkeiten zur Verwendung erlangter Daten ist zu ber¿cksichtigen, ob die Betroffenen
anonym bleiben und weiche Nachteile ihnen aufgrund der MaÇnahmen drohen oder von
ihnen nicht ohne Grund bef¿rchtet werdenýiý Bei der Gewichtung mºg_licher Nachteile ist
die Nutzbarkeit und Verwendungsmºglichkeit der Daten maÇgeblich, und zwar unter
besonderer Ber¿cksichtigung der -Mºglichkeit, dass die Daten mit anderen Daten
kombiniert und dadurch weitergehende Kenntnisse gewonnen werden kºnnen.12Á

Die hohe Eingriffsintensitªt des Kfz-Massenabgleichs ergibt sich aus den folgenden
Umstªnden:

- Nicht nur einzelne Personen, sondem grundsªtzlich jeder Fahrzeughalter und -fahrer ist
von dem Abgleich seiner Daten betroffen. Abhªngig von Anzahl und Positionierung der
Erfassungsgerªte kºnnen in einer Stunde Tausende von Personen erfasst und
automatisch kontrolliert werdenýii .

~ in vielen Fªllen kºnnen Personen die Nutzung von Kraftfahrzeugen nicht oder nur unter
unzumutbaren Nachteilen meiden. Dementsprechend kann im Fall einer generellen
Kennzeichen¿berwachung einer Erfassung des eigenen Bewegungsverhaitens oft nicht
entgangen werden. `

- Nicht nur vermutete Straftªter oder Stºrer oder 'deren vermutete Kontaktpersonen sind
betroffen, sondern jeder Fahrzeughalter, ohne dass er einen Grund f¿r die ¦berwachung
geliefert hat oder in einer besonderen Nªhebeziehung zu kriminellem Verhalten steht.
Verdachtslose Eingriffe mit groÇer Streubreite. bei denen zahlreiche Personen in den

 '-'hm'

everres 109, 219 (353).
averfeēs 109, 279 (353).
everfes 55, 1 (45).
evdrroa 103, 313 (375).
evdrfes 35. 1 (45).
Arzt, oºv 2005, ss (32).
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Wirkungsbereich einer MaÇnahme einbezogen werden, die in keiner Beziehung zu einem
konkreten Fehlverhalten stehen und den Eingriff durch ihr Verhalten nicht veranlasst
haben, weisen eine hohe Eingriffsintensitªt auf.122 Anders als bisher bekannte
Vorfeldbefugnisse ist die Kennzeichenerfassung weder sachlich auf gefahrentrªchtige
Situationen noch zeitlich auf Sondersituationen noch auf Fªlle begrenzt, in denen
Anhaltspunkte f¿r das Vorliegen oder Bevorstehen einer konkreten Straftat oder Gefahr
gegeben sind.. Anlassunabhªngige Kontrollen kºnnen allenfalls in Sondersituationen
verhªltnismªÇig sein, wie es Bundesgesetze bisher versehen, nie aber als generelle und
lageunabhªngige Massen¿berwachung der den ºffentlichen Verkehrsraum benutzenden
Bevºlkerung.

- Jede Kfz-Nutzung auf einer ¿beēwachten StraÇe wird automatisch erfasst, ohne dass es
eine Eingriffsschwelle gibt. Eine Einzelfaiipr¿fung mit Verhªltnis-mªÇigkeitskontroiie ýndet
nicht statt. Entsprechend der fehlenden Eingriffsschwelle wird nur ein verschwindend
geringer Teil der erfassten Daten spªter tatsªchlich benºtigt. Auf den ¿berwachten
StraÇen gibt es im Wesentlichen keinen unbeobachteten Fahrzeugverkehr mehr.

- Erfasst werden nicht etwa nur ºffentlich zugªngliche Daten oder Adressdaten, sondem
Daten ¿ber das Bewegungsverhalten des Einzelnen. Die Aussagekraft der Daten ist
hoch. Eine missbrªuchliche Auswertung w¿rde groÇen Schaden anrichten.

- Die Kennzeichendaten werden nicht etwa als Akten, sondern in maschineller Form
gespeichert. Sie kºnnten daher potenziell unbegrenzt gespeichert; abgerufen, ¿bennitteit.
vervielfªltigt oder mit 'anderen Daten verkn¿pft werden. _ '

- Kennzeichendaten werden nicht anonym oder nur zur statistischen Nutzung
gespeichert, sondem sie sind dazu bestimmt, f¿r polizeiliche MaÇnahmen eingesetzt zu
werden. Ihre Speicherung und staatliche _Verwend`ung kºnnte daher einschneidende
Folgen f¿r die Betroffenen haben, unter Umstªnden auch zu Unrecht aufgrund eines
falschen Verdachts.

- Die Daten werden nicht etwa durch die Betroffenen persºnlich angegeben, sondem
unabhªngig von deren Willen und deren Kenntnis automatisch aufgezeichnet und
abgeglichen. .

- lm Gegensatz zum fr¿heren Rechtszustand werden nicht nur urspr¿nglich zu einem
anderen Zweck erhobene Daten abgeglichen, bei denen wegen des urspr¿nglichen
Anlasses ihrer Erhebung eine erhºhte Treffeēwahrscheinlichkeit besteht. Vielmehr erfolgt
im Fall des Kfz-Massenabgleichs die Erhebung des Kennzeichens und der Abgleich mit
dem ĂFahndungsbestandñ ohne jeden konkreten Anlass. Der B¿rger wird also rein
vorsorglich ins Blaue hinein kontrolliert. '

- Aufgrund des Kfz-Massenabgleichs sind  nderungen und Einschrªnkungen des
Bewegungsverhaitens zu bef¿rchten, etwa auf Seiten_ von als regierungskritisch
angesehenen Personen bei der Anreise bzw. im Vorfeld von ºffentlichen Versammlungen,

 

evnrfe, 1 BvR 2353105 vom 23.2.2007, Abs. 51,
http llwww.bverfg.delentscl'ēeidungenlrk20070223_1bvr236806.htmI.
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die damit von dem demokratischen Muttergrundrecht der Versammlungsfreiheit
Gebrauch machen und dessen unbehinderte Inanspruchnahme in einer Demokratie
besonders wichtig und damit elementar ist. Diese Personen m¿ssen infolge einer
etwaigen Ausschreibung zur Beobachtung eine staatliche ¦berwachung ihres
Bewegungsverhaltens bef¿rchten. Tatsªchlich hatten 14% der Treffer in der hessischen
Praxis Ausschreibungen zur Ăpolizeilichen Beobachtung und lnsassenfeststeliungñ zum
Gegenstand.123 insoweit kann ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit (Art. 6 GG)
vorliegen. Wer damit rechnen muss, dass sein Kraftfahrzeug auf dem Weg zu einer
Demonstration erfasst wird, wird unter Umstªnden darauf verzichten, von seinem
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 'Gebrauch zu machen.

Die Anwendung des Kfz-Massenabgleichs im Vorfeld von Demonstrationen und
Versammlungen ist gªngige Praxis. Ein Kennzeichen-Massenabgleich ist im Vorfeld der
Proteste anlªsslich des G6-Gipfels in Heiligendamm vorgenommen worden.124 Drei
AKLS-Gerªte wurden in der Zeit vom 01. bis 04. Juni_ 2007 entlang zweier nahe
gelegener Autobahnen eingesetzt. Die erhobenen Kfz-Kennzeichen wurden mit den
Dateien ĂStºrerñ (lokale Datei der BAO KAVALA), PB 07 (verdeckte polizeiliche
Registrierung) und Gewalttªter links (INPOL-Datei) abgeglichen. insgesamt wurden vier
Treffer gemeldet. Die betroffenen Fahrzeuge wurden jedoch weder angehalten, noch
wurden sonstige FolgemaÇnahmen ergriffen.

Da die Kennzeicheniesegerªte optisch einem Radargerªt ªhneln, d¿rfte eine
abschreckende Wirkung auf die Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit im Juni
2007 noch -nicht entfaltet worden sein. Mit dem zunehmenden Bekanntwerden der
MaÇnahme und insbesondere, sobald die Erstellung von Bewegungsproýlen oder die
Ergreifung sonstiger konkreter MaÇnahmen infolge des Kfz-Massenabgleichs bekannt
wird, droht die MaÇnahme jedoch eine abschreckende Wiýxung zu entfalten. Schon heute
lehnen viele Menschen die Teilnahme an Demonstrationen mit der Begr¿ndung ab, sie
w¿rden dadurch in polizeilichen oder geheimdienstiichen Dateien ĂIanden". Diese
Bef¿rchtung ist nicht unbegr¿ndet. Bei den groÇen Demonstrationen gegen Kernkraft
etwa ist massenhaft die Speicherung und Herausýlterung von Demonstranten praktiziert
worden. 2007 sind umfangreiche ¦berwachungsmaÇnahmen gegen - inzwischen
erwiesenermaÇen - sich gesetzestreu verhaltende unschuldige Globalisierungskritiker
bekannt geworden. Der Einsatz eines Kfz-Massenscannings wird diese Bef¿rchtungen
weiter verstªrken und die unbefangene Mitwirkung der B¿rger an der politischen
Willensbildung weiter beeintrªchtigen. _ _

Aufgrund dieser MaÇnahme m¿ssen gerade politisch aktive, regierungskritische B¿rger
damit rechnen, dass ihr Bewegungsverhalten beobachtet und aufgezeichnet wird, ohne
dass sie jemals davon erfahren. Solche Bewegungsdaten kºnnen ihnen dann im Rahmen
von Ermittlungsverfahren vorgehalten oder - wie es 2007 etwa im Fail eines Berliner

Schriftsatz der Staatskanzlei vom 31.05.2007, http:llwww.daten-
speēcherung.deldatalSchriftsatz_Staatskanzlei_2007-06-01.pdf, 9.
124 Zum folgenden: Landesbeauftragter f¿r den Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommem,
Dokumente vom 25.06.2007 und vom 04.09.2007, http:llwww.lfd.m-v.deldschutzlpresse/G6-KontroiIe-
20-Juni.pdf und http:llwww.Ifd.m-v.deldschutzlpresse/G8-innenausschuss.pdf.



_33-

Soziologen in ªhnlicher Form geschah - zur Begr¿ndung eines Haftbefehls
herangezogen werden. insgesamt trªgt ein Kfz-Massenabgleich zum allgemeinen
gesellschaftlichen Klima einer zunehmenden staatlichen Kontrolle bei und schreckt von
einem unbefangenen Gebrauchmachen von Grundrechten ab. '

Aus GroÇbritannien ist bekannt, dass im Jahr 2005 ein Fahrzeug zur Fahndung
ausgeschrieben wurde, nachdem es auf drei Friedensdemonstrationen gesichtet worden
war.125 Zur Begr¿ndung hieÇ es. das Fahrzeug sei im Zusammenhang mit
Demonstrationen gesichtet worden, die ĂStraftaten, Unordnung und den Einsatz
erheblicher Ressourcen" nach sich gezogen hªtten.126 infolge der Ausschreibung
wurden die strafrechtlich nie in Erscheinung getretenen Fahrer unter Anwendung eines
Kfz-Massenabgleichs ermittelt, angehalten und durchsucht. Ihnen wurde_ ein
Fragenkatalog vorgelegt verbunden mit der Drohung, sie im Fall der Nichtbeaniwortung
zu verhaften. Auch in anderen Fªllen hat die_ Ausschreibung der Kennzeichen von
Demonstrationsteilnehmern in GroÇbritannien dazu gef¿hrt, dass die Betroýenen infolge
eines elektronischen Abgleichs angehalten und durchsucht wurden.127 Ein Betroffener
wurde im Verlauf von zweieinhalb Jahren ¿ber 25 mai von der Polizei angehalten,
darunter einmal auf dem Weg zu einem Abendessen mit seiner Ehefrau.126 Sein
Fahrzeug war zur Kontrolle ausgeschrieben worden, nachdemer an einer friedlichen
Demonstration gegen Enten- und Fasanenjagd teilgenommen hatte.129 Auch im Umfeld
einer britischen Anti-Atomkraft-Demonstration im Jahr 2006 kam der Kfz-Massenabgleich
zum EinS_atz.130 _

Dem sehr beschrªnkten 'Nutzen einer allgemeinen Kennzeichen¿benlvachung steht
aufgrund der Welzahl betroffener Personen und wegen der fehlenden Verdachtsschweile
ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit der B¿rger gegen¿ber. Deshalb ist die
Behauptung, es handele sich nur um einen- Ăgeringf¿gigen Grundrechtseingriff' im
ĂMinimalbereichñ und um eine MaÇnahme mit Ădenkbar geringer Eingriffsintensitªtñ,
unzutreffend.131 Es ist zwar richtig, dass ein automatisierter Datenabgleich mit dem
Fahndungsbestand die Handlungs- und Bewegungsfreiheit der Betroffenen nicht
unmittelbar beeintrªchtigt und f¿r sie meist folgenlos bleibt. Dies trifft aber auf jede
automatisierte Datenverarbeitung zu einschlieÇlich etwa der Rasterfahndung, der
Video¿berwachung und der Teiefon¿berwachung. Dass derartige Eingriffe gleichwohl
nicht Ăbelangios" sind, ist spªtestens seit dem Volkszªhlungsurteil allgemein anerkannt.
MaÇgeblich ist im vorliegenden Zusammenhang die Beeintrªchtigung des Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung und nicht die Frage, ob die Handlungs- und
Bewegungsfreiheit der Betroffenen unmittelbar beeintrªchtigt wird.

 

LewislEvans, Activists repeatediy stopped and searched as police olþcers "mark' cars,125 _
http :l/www.guardian.co.ukluk/2009loctl25lsurveiliance-pol ice-num ber-plate-recognition.
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LewislEvans a.a.O.
LewislEvans a.a.O.
LewislEvans a.a.O.
LewislEvans a.a.O.
LewislEvans a.a.O.
Schieder, NVwZ 2004, 760 f.
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Soweit das Venvaltungsgericht darauf verwiesen hat, eine Suche nur nach gestohlenen
Fahrzeugen und unversicherten Fahrzeugen weise eine vergleichsweise geringe
Persºnlichkeitsreievanz auf,'32 verkannte es, dass Art. 33 Abs. 2 S. 2-5 bayPAG gerade
nicht auf eine solche Suche beschrªnkt ist. sondem beispielsweise auch die verdeckte
Registrierung von Fahrzeugen zu unbestimmten Zwecken einschlieÇlich der geheimen
Erstellu-ng von -Bewegungsproýlen erlaubt (Art. 38 Abs. 3 S. 3 bayPAG). 'Von einer
geringen Eingriffsintensitªt kann vor diesem Hintergrund keine Rede sein. Das
Bundesverfassungsgericht hªlt den Eingriff in Anhaltefªllen auch nur im Hinblick auf den
Ăkonkret Betroffenenñ und Ăf¿r sich genommen" f¿r Ănicht besondersintensiv".l33_Bezieht
man dagegen die abschreckende Wirkung eines Kfz-Massenabgleichs auf die ohne
Anlass, dauerhaft Betroffenen mit ein - die gerade nicht wissen kºnnen, was mit ihren
Daten geschieht -, so ergibt sich eine. hohe Eingriffsintensitªt selbst dann, wenn die
Verwendung der erhobenen Kennzeichen gesetzlich auf das Anhalten des Fahrzeugs
beschrªnkt wªre -- was sie in Bayern nicht ist. _

Soweit das Verwaltungsgericht ausf¿hrte. die Beschrªnkung der MaÇnahme auf Fªlle
des Art. 13 bayPAG reduziere die Eingriffsintensitªt,""* sind die in Bezug genommenen
FªIle_ des Art. 13 bayPAG so umfassend, dass weite Teile des StraÇennetzes ¿berwacht
werden kºnnen und der MaÇnahme in weiten Teilen Bayerns nicht ausgewichen werden
kann. So kºnnen das gesamte bayerische Autobahnnetz bestehend aus 21
Bundesautobahnen sowie 15 Europa- und zugleich BundesstraÇen in Bayemm
¿berwacht werden, ebenso der gesamte Grenzberei_ch selbst zu Baden-W¿rttemberg,
Hessen, Th¿ringen und Sachsen (Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 bayPAG). Die in Art. 13 bayPAG
liegende Einschrªnkung kann in dieser Situation allenfalls dem Effektivitªtsinteresse des
Staates dienen, _nicht aber nennenswert die Eingriffsintensitªt f¿r den B¿rger begrenzen.

Nicht stichhaltig ist ferner das Argument, es w¿rde lediglich 'eine bereits vorhandene
Praxis automatisiert.136 Bislang -war ein Kennzeichenabgleich mit Fahndungsdaten nur
zulªssig, wenn eine Polizeibehºrde ein Kfz-Kennzeichen Ăim Rahmen ihrer
Aufgabenerf¿llung erlangt' hatte. Da die anlasslose Erhebung von Kfz-Kennzeichen nicht
zu den Aufgaben der Polizei gehºrte, wa_r ein allgemeiner Datenabgleich also bislang
nicht zulªssig. Kontrollen waren vielmehr nur unter bestimmten Voraussetzungen
zulªssig und konnten auch aus personellen Gr¿nden nur stichprobenartig durchgef¿hrt
werden. Auch Ä 36 Abs. 5 StVO ist nicht f¿r automatisierte Fonnen der
Massendatenerhebung sondern lediglich f¿r die Vomahme von Stichproben
konzipiert.137 Gleiches gilt f¿r Kontrollen im Lebensmittel-, _ Arbeitsschutz- und
Umweltrecht, die ¿berdies nur eng umgrenzte Personengruppen betreffen.

Keine Einschrªnkung liegt darin, dass die Ermªchtigungsgrundlage den
Ăþªchendeckenden Einsatz" des Kennzeichenabgleichs ausschiieÇt. Eine

_IIlII_ý l 
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VG M¿nchen, M 7 K 06.3052 vom 23.09.2009, Abs. 26.
BVerfGE 120, 376 (404), Abs. 63.
VG M¿nchen, M -7 K 06.3052 vom 23.09.2009, Abs. 26.
httpzllautobahn.wikia.comlwikilBayern.
Schieder, NVwZ 2004, 780 f.
Schieder, NVwZ 2004, 784.



-40- _

Ăþªchendeckendeñ Erfassung aller StraÇen ist ohnehin faktisch und ýnanziell unmºglich.
Zulªssig soll nach dem Gesetz jedenfalls der dauerhafte, routinemªÇige
Kennzeichenabgleich in weiten Teilen des StraÇennetzes sein. Das .Verbot eines
þªchendeckenden Einsatzes schlieÇt weder einen routinemªÇiger Einsatz einer
anlasslosen Kennzeichenerfassung noch deren gezielten Einsatz zur Beobachtung
bestimmter Fahrzeuge, etwaauf bestimmten Strecken, aus.'ÁÁ_ ' '

Eine autom_atisierte,- l¿ckenlose und permanente Massenkontrolie ist mit bisherigen
MaÇnahmen vor allem quantitativ nicht vergleichbar. . Automatische
Kennzeicheniesegerªte sind in der Lage, 7.000 Kfz-Kennzeichen pro Stunde zu
erkennen. Deswegen ist die automatisierte Kennzeichenerkennung auch zur
identitªtsfeststeilung kein Ăminusñ, sondern ein quantitatives und qualitatives Ăallud".139
Auch verglichen mit der Video¿berwachung des ºffentlichen Raums durch die Polizei ist
der Kennzeichenabgleich ungleich eingriffsintensiver. Denn bei dem
Kennzeichenabgleich wird ein Personenbezug zum Fahrzeughalter hergestellt (oder kann
jedenfalls unschwer hergestellt werden) und anschlieÇend ein Datenbankabgleich
durchgef¿hrt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat das Gewicht des mit einem Kfz-Massenabgleich
verbundenen Grundrechtseingriffs grundlegend verkennt. Er H sieht die
Ăgrundrechtsrelevante Streubreite, auf die es hier maÇgeblich ankomm[e]", als gering an,
weil nur bei' 40.000'-50.000 Fahrzeugen monatlich eine Treffermeldung' ausgegeben
werde.ñÁ ĂEigentlich betroffen" von der-MaÇnahme seien nur Personen, deren Fahrzeug
tatsªchlich ausgeschrieben sei."" Unzutreffend ist bereits die Annahme, in einem
ergebnislosen Abgleich mit sofortiger Lºschung liege kein Grundrechtseingriff. Selbst
wenn man a-ber einen Grundrechtseingriff vemeinen wollte, ist die grundrechtsrelevante
Streubreite einer MaÇnahme eine andere Frege als die des Vorliegens eines
Grundrechtseingriffs. Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht _in der
Ăseriellen Erfassung von Informationen in groÇer Zahl" eine Gefªhrdung der
Unbefangenheit des Verhaltens infolge eines Gef¿hls des ¦berwachtwerdens gesehen
und dies als Kriterium bei der Bemessung der Eingriffsintensitªt erºrtertò An anderer
Stelle anerkennt der Verwaltungsgerichtshof selbst ein Gef¿hl des ¦berwachtwerdens
infolge der heimlichen Erfassung, ohne dass man weiÇ, was und ob das eigene Verhalten
¿berwacht, aufgezeichnet oder weiter verarbeitet wird.ñ3 Die Grundrechtsreievanz dieser
entscheidenden, charakteristischen Wirkung eines automatisierten Massenabgieichs
beliebiger Verkehrsteilnehmer hat der VerwaItungsgerichtshof_verkannt und deshalb
unzutreffend die VerhªltnismªÇigkeit der Eingriffserrnªchtigung angenommen.

Auch wenn eine Kennzeichenregistrierung mit anschlieÇender Lºschung der Nicht-Treffer
f¿r sich genommen harmlos erscheinen mag, stellt sie im Kern einen Prªzedenzfali einer
 I ---- .. _' _  

Vgl. BVerfGE 120, 378 (420), Abs. 146.
Schieder, NVwZ 2004, 763.
VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 115 und 125.
VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 124. _
BVerfGE 120, 378 (402). Abs. 78.
VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 118.
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allgemeinen, vorsorglichen ¦berwachung der Bevºlkerung dar. Das Gewicht des Eingriffs
wird deutlich, wenn man sich die Konsequenzen verdeutlicht, die seine Zulassung hªtte:
Erlaubte man eine so weit reichende, anlasslose Kennzeichen¿berwachung, mit welcher
Begr¿ndung wollte man dann einer sonstigen generellen, verdachtsiosen ¦berwachung
der Bevºlkerung zwecks ĂAbgleichs mit dem Fahndungsbestandñ entgegen treten, etwa
einem automatischen Abgleich' aller Inhaber eingeschaIteter_ Mobiltelefone, einer
permanenten, kontaktlosen Fahndung anhand von RFID-Chips in mitgef¿hrten
Ausweispapieren oder einer generellen biometrischen Gesichtserkennung an jeder
StraÇenecke? SchlieÇlich ist auch das Gesicht und die Iris von Personen Ăf¿r jedermann
wahmehmbarñ.

Der Aufbau eines Systems zur Video¿berwachung der StraÇen schafft auÇerdem bereits
die Infrastruktur f¿r eine generelle Bewegungs¿beēnuachung. Die Erfahrung-zeigt, dass
eine einmal vorhandene ¦beēwachungsinfrastruktur schon bald immer intensiver und von
immer mehr Stellen genutzt wird. Auch im vorliegenden Fall bedarf es nur kleiner
technischer  nderungen, um alle erfassten Kennzeichendaten dauerhaft zu speichem
und damit Bewegungsproýle zu erstellen, wie es in einigen auslªndischen Staaten bereits
praktiziert wird. - - - '

Unsere Rechtsordnung kennt Ermªchtigungen zur systematischen, 'automatisierten
Kontrolle beliebiger Personen bislang nicht. Deswegen ist der automatisierte
Kennzeichenabgleich ein' Prªzedenzfali f¿r einen automatisierten Massenabgleich der
Bevºlkerung mit Fahndungsdatenbanken. in Mainz hat das Bundeskriminalamt schon
den biometrischen Abgleich von Gesichtern mit Fahndungsdaten getestet.144 Vor
kurzem wurde ein Online-Abn.ēf von Reisepass- und Personalausweisfotos eingerichtet (Ä
22a' PassG, 'Ä 2cPersAuswG), der in Zukunft zur biometrischen ldentiýzierung beliebiger
Passanten eingesetzt werden kann. Bereitsheute deýniert die Passmusterverordnung
detaillierte Anforderungen an Passbilder mit der Begr¿ndung: ,Es ist dringend
erforderlich, die hier beschriebenen Anforderungen zu beachten, da sonst eine
biometrische Erkennung des Antragstellers [...] nicht gewªhrleistetñ ist (Anlage 3 zu Ä 3
PassMusterV). .

Die verfassungsrechtlichen Grenzen, die im Fall des Kennzeichenscannings deýniert
werden, werden auch in diesen anderen Bereichen der verdachtsiosen, maschinellen
Massenkontrolie von Menschen herangezogen werden. Hielte man etwa den zeitlich
unbegrenzten Einsatz von Lesegerªten an Kontrollstellen f¿r verfassungskonform, so
kºnnten k¿nftig alle Passanten an Kontrollstellen automatisiert systematisch mit dem
ĂFahndungsbestandñ abgeglichen werden, sei es im Wege der biometrischen
Gesichtsfelderkennung oder unter Einsatz der kontaktlosen Funkchlps, deren Aufnahme
in Personalausweise bereits vorbereitet wird. Dies aber w¿rde in einen
¦berwachungsstaat f¿hren, wie er bisher nur aus Scienceýctiorē-Filmen bekannt ist.145

Inwieweit von der angefochtenen Norm in Bayern Gebrauch gemacht wird, ist f¿r die
Beurteilung der Eingriffsintensitªt unerheblich. Die derzeitige Einsatzpraxls der Kfz-
 

http:llwww.bka.delkriminalwissenschaftenlfotofahndunglindex.htmI. _
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Kennzeicheniesegerªte in Bayern darf nicht ¿ber die grundsªtzliche Bedeutung der
vorliegenden verfassungsrechtlichen Frage hinweg tªuschen. Es mag sein, dass Bayem
Kennzeicheniesegerªte bislang nur an 12 Standorten einsetzt. Erkenntnisse ¿ber die
¿berdurchschnittlich hªuýge Nutzung ºffentlicher StraÇen auch durch Straftªter oder
Gefªhrder d¿rften aber an alien DurchgangsstraÇen vorliegen. Fakt ist, dass die
Ermªchtigungsgrundiage - schºpfte' man ihren Anwendungsbereich aus - zu einer
allgemeinen, dauerhaften Kennzeichen¿berwachung in weiten Teilen des Landes
ermªchtigt. Mit diesem Inhalt muss sie sich an den' verfassungsrechtlichen Vorgaben
messen lassen. Auf die Frage, inwieweit von einer gesetzlichen Eingriffsermªchtigung
tatsªchlich Gebrauch gemacht wird, kann es bei der Beurteilung der Eingriffsintensitªt
deswegen nicht ankommen, weil eine Voilzugspraxis jederzeit geªndert werden kann und
weil der Gesetzgeber verpþichtet ist, die wesentlichen Eingriffsgrenzen selbst zu regeln.
Eine Venvaitungspraxis ist f¿r die Betroffenen zudem regelmªÇig nicht vorhersehbanliÇ
Pr¿fungsgegenstand ist die VerfassungsmªÇigkeit der Art. 33 Abs. 2 S. 2-5 sowie Art. 36
Abs. 3 bayPAG und nicht die VerfassungsmªÇigkeit der bayerischen Verwaltungspraxis.
Diese Praxis kann sich jederzeit ªndern und wird dies mit dem zunehmenden
technischen Fortschritt auch tun. _

So hatauf der britischen Insel Bermuda bereits heute jeder Fahrzeughalter einen RFID-
Funkchip an der Windschutzscheibe anzubringen. Der Chip kann auf mehrere hundert
Meter Entfemung kontaktlos ausgelesen werdenýò Auch in Malaysia wird jedes -Kfz-
Kennzeichen bereits mit einem solchen weit reichenden (Ălong range") RFID-Chip
ausgestattet.ñ in Europa sind entsprechende Forderungen bereits diskutiert worden und
kºnnen jederzeit umgesetzt werden. _

RFID-Lesegerªte sind sehr viel preisg¿nstiger und akkurater' als die' in Bayern zurzeit
eingesetzten optischen Kennzeicheniesesysteme, die eine Fehlerquote von bis zu 40%
aufweisen.149 RFID-Lesegerªte ermºglichen in technischer und ýnanzieller Hinsicht
tatsªchlich eine weitgehend þªchendeckende Verkehrs¿berwachung. Der
verfassungsrechtlichen Beurteilung kann daher nicht die bayerische Praxis des Jahres
2009 zugrunde gelegt werden. Vielmehr ist zu ber¿cksichtigen, dass gesetzliche
Ermªchtigungen schon in wenigen Jahren voll ausgeschºpft werden kºnnen und
technische Kapazitªtsgrenzen gerade im EDV-Bereich immer nur einer Frage der Zeit
sind.

Art. 33 Abs. 2 S. 2-5 bayPAG deckt den Einsatz etwa von RFID-gest¿tzen
Kennzeicheniesegerªten bereits jetzt ab. Die Norm ist nicht darauf beschrªnkt,
Kennzeichenschiider im Wege des gegenwªrtigen optisch-elektronischen Verfahrens
auszulesen. Vielmehr erlaubt sie umfassend Ăden verdeckten Einsatz automatisierter
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im Film ĂMinority-Report" wird ein allgemeines lrisscanning dargestellt.
Nªher P. Breyer, Vorratsspeicherung (2005), 143 m.w.N.
heise online vom 09.05.2007, http:llwww.heise.delnewstickerlmeldungl69504.
heise online vom 13.12.2006, httpzllwww.heise.delnewstickerlmeldungl62486.
Polizeirat Bernd Ricker von der Hessischen Polizelschuie, zitiert im hr3-Bericht vom 25.01.2007.1 49
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Kennzeichenerkennungssystemeñ. Diese Regelung deckt durchaus den Einsatz
elektronischer Lesegerªte zum kontaktlosen Auslesen von Kfz-Kennzeichen ab, sobald
die Kennzeichen neben dem Nummernschiid auch auf einem RFID-Chip gespeichert
sind. Aufbau und Beschaffenheit von Kfz-Kennzeichen sind in der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung vom 25. April 2006 (BGBI. I S. 966) geregelt (FZV). Gegenwªrtig
ist dort zwar nicht vorgesehen, dass Kennzeichenschilcier (Ä 10 FZV) mit einem RFID-
Chip zu versehen sind, auf dem das Kennzeichen gespeichert ist. Die zustªndigen
Ministerien kºnnen diese Verordnung aber jederzeit ªndem. Ä 6 StVG emēªchtigt
umfassend zum Erlass von Verordnungen ¿ber die ĂKennzeichnung der Fahrzeugeñ,
w¿rde die Einf¿hrung von RFID-Kennzeichen im Verordnungswege also bereits heute
abdecken. _

in GroÇbritannien' gibt es schcn heute tausende von Kennzeicheniesegerªten, die die
meisten Autobahnen und DurchfahrtsstraÇen, Stadtzentren, Hªfen und Tankstellen des
Landes abdecken. Tªglich werden 25.000 ausgeschriebene Fahrzeuge gemeidet.150

In einer zentralen Datenbank in London wird inzwischen f¿r die Dauer von mindestens
zwei Jahren auf Vorrat gespeichert, welches Kfz-Kennzeichen wann an welchem Ort
gesichtet worden ist. Jeden Tag werden 6 Mio. gesichtete Fahrzeuge in die nationale
Datenbank aufgenommen151, was 3 Mrd. gespeicherten Fahrzeugbewegungen pro Jahr
entspricht.152' Die Daten werden in Echtzeit gespeichert, so dass die Bewegungen jedes
Fahrzeugs auf britischen StraÇen' in Echtzeit verfolgt werden kºnnen. Zugriff auf die'
Daten erhalten alle Sicherheitsbehºrden einschlieÇlich des Nachrichtend-ienstes.153

Nach einem Bericht der New Yoē1< Timesifri sollen im New Yorker Stadtteil Manhattan 100
Wdeokameras errichtet werden, um Kfz-Kennzeichen zu erfassen und abzugieichen.
New York erwªge ferner, 3.000 ºffentliche und private Wdeokameras an ein System zu
koppeln, welches die'Gesichter von Passanten mit dem Fahndungsbestand abgleichen
soll. .

irn S¿den Chinas werde bereits gegenwªrtig ein System zum biometrischen Abgleich von
Passanten mit dem Fahndungsbestand installiert. Dazu sollten mindestens 20.000
polizeiliche ¦berwachungskameras auf ºffentlichen StraÇen installiert und mit einem
Computersystem verbunden werden, das zur Fahndung ausgeschriebene Personen
sowie Ăungewºhnliches Verhalten" erkennen und melden soll. Was die Fahndung und
¦berwachung anhand von Mobiltelefonen anbeiangt, bestehe der Verdacht, dass dies in
China schon seit lªngerer Zeit praktiziert werde. Jedenfalls f¿r Polizeibeamte sei bestªtigt
worden, dass ihr Standort anhand von Sateilitentechnik und ihres Mobiltelefons stªndig
von einer Zentralstelle beobachtet werde.
 I Hl¨l

National Policing Improvement Agency, Annual Report and Accounts 2006/09, http:llwww.ofýcial-
documentsgov.ukldocunēentfl'ēo0609lhc07l0736l0736.pdf. 10.
151 National Policing im provement Agency, Annual Report and Accounts 2006/09, http:llwww.ofýcial-
docē.ēments.gov.ukldocumentlhc0609lhc07l0736l0736.pdf, 50.
152 Campbell, Antwort vom 01.06.2009, http:/lwwwiheyworkforyou.comlwransl?id=2009-06-
01d 265736.h: Gegenwªrtig sind 1,3 Mrd. Fahrzeugbewegungen gespeichert.
153 National Policing Improvement Agency, Annual Report and Accounts 2006/09, http:llwww.ofþciai-
documents.gov.ukldccumentll'ēc0609lhc07l0736l0736.pdf, 50.
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in GroÇbritannien will das Innenministerium bis 2009 eine Nationale Datei mit
Fahndungsfotos (FIND) einsatzbereit haben, die an sªmtliche
Video¿berwachungskameras angeschlossen werden soIl.155 'Mithilfe biometrischer
Gesichtserkennung soil dann eine pennanente automatisierte Fahndung erfolgen.

Es zeigt sich, dass der Kfz-Massenabgleich nicht ohne Grund als Prªzedenzfali f¿r eine
immer weiter reichende Kontrolle 'unbescholtener B¿rger und Beobachtung ihres
Verhaltens angesehen und auf juristischem Weg immer wieder angefochten wird.

Nur angedeutet werden sollen auch die schon nach der angefochtenen Norm gegebenen
Missbrauchs- und Irrtumsgefahren einer automatisierten Kennzeichen¿berwachung. Eine
generelle, einzelfallunabhªngige, rein vorsorgliche Kontrolle der B¿rger birgt stets die
Gefahr von Fehlem und Missbrªuchen.156 Die Kennzeichenerkennung ist in
besonderem MaÇe fehiertrªchtig, 'denn aus technischen Gr¿nden wird bei einer
Fehlerquote von 4% jedes 25. Kennzeichen nicht oder falsch eýkannt. im praktischen
Einsatz ist sogar eine Fehlerq_uote- von bis zu 40% festzusteIien.157 Dies kann zu
falschen Verdªchtigungen f¿hren mit entsprechenden Folgen (z.B. Verhaftung,
Festnahme, Durchsuchung).- Die Fehleranfªlligkeit des Kfz-Kennzeichenabgleichs geht
¿ber das allgemeine Risiko, zu -Unrecht einer Straftat verdªchtigt zu werden, hinaus.
Denn bei einem Massenscanning treten Irrt¿mer nicht nur vereinzelt in Folge gezielter
Ennittiungen auf. Durch den ungezielten Massenabgleich kommtes hªuýg zu Fehlem.

SchlieÇlich soll auch auf die niedrige Eingriffsschwelle zur Aufnahme in den
ĂFahndungsbestandñ ` hingewiesen werden: Nach Art; 100 des 'Schengener
¦bereinkommens gen¿gt es zur Aufnahme .eines Kennzeichens in den
Fahndungsbestand des Schengener Informationssysteme SIS bereits, dass ein
Kraftfahrzeug zur Sicherstellung oder zur Beweissicherung in einem beliebigen
Strafverfahren gesucht wird, also etwa auch in einem Verfahren wegen geringf¿giger
Sachbeschªdigung mittels eines Kraftfahrzeugs. Auf der Grundlage von Art. 100 S¦ sind
derzeit mehr als 10 Millionen Datensªtze ¿ber gesuchte Sachen gespeichert.

Wenn der-Verwaltungsgerichtshof in einem automatisierten Abgleich einen weniger
schweren Grundrechtseingriff sieht als im Anhalten von Fahrzeugen zwecks manuellen
Abgleichs,156 verkennt er die neue Qualitªt eines automatisierten Massenabgieichs, der
- anders als beim Anhalten - weder auf einzelne Stichproben beschrªnkt ist, noch offen
erfolgt, noch die Folgen der MaÇnahme erkennen lªsst. Wird der Betroffene nicht
angehalten, kann er keineswegs 'davon ausgehen, dass die MaÇnahme f¿r ihn ohne
Folgen bleiben werde. Denkbar ist etwa, dass im Rahmen einer Ausschreibung zur

 __' _ T _  ²' l L_._`l  

154 Bradsher: China Enacting a High-Tech Plan to Track People (12.06.2007).
155 Luyken: Big Brother ist wirklich ein Brite (11.01.2007), http:/lwww.zeit.de/2007/03/Big-
Brother?page=aii. -
156 Zu einem Fail des missbrªuchlichen Verkaufs polizeilicher Kfz-Kennzeichendaten durch einen
Poiēzeibeamten OVG L¿neburg, Urteil vom 14.04.2005, Az. 1 NDH L 3/04 - Juris.
157 Polizeirat Bernd Ricker von der Hessischen Polizeischule, zitiert im hr3-Bericht vom 25.01.2007.
http I/www.hr-online.delwebsite/femsehenlsendungenl- _
index jsp?rubrik=3056&key=standard__document_29067392&msg=15662.
156 VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 119.
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Beobachtung das Antreffen registriert und spªter zu einem Bewegungsbild
zusammengef¿gt wird.

3.4.2.3.3 Abwªgung

Wªgt man die verfassungsrechtlichen lnteressenauf der Grundlage dieser Umstªnde
gegeneinander ab, so ergibt sich, dass der praktische Nutzen eines dauerhaften Kfz-
Massenabgleichs in einem deutlichen Missverhªltnis zu den damit verbundenen
Nachteilen f¿r die Betroffenen und die Gesellschaft insgesamt stehtýýf Wªhrend der
drohende Schaden f¿r unser demokratisches Gemeinwesen groÇ ist, ist der
Zusatznutzen einer allgemeinen Kennzeichen¿berwachung insgesamt gering. Ein
pennanenter Kfz-Massenabgleich ermºglicht den Schutz von Rechtsg¿tern nur in
regelmªÇig wenig bedeutenden Einzelfªllen, ohne dass eine dauerhaften Stªrkung des
Sicherheitsniveaus, also Senkung der Kriminai²tªtsrate erreicht wird. Erfolge in
Einzelfªllen gen¿gen nicht zur Legitimation des schwerwiegenden Grundrechtseingriffs,
der mit einer Generalkontrolle von Kennzeichen verbunden ist. Etwas anderes lªsst sich
auf der Grundlage der gegenwªrtigen Erkenntnisse nicht vertretbar annehmen, so dass
der bayerische Gesetzgeber seinen Beurteilungsspieiraum in verfassungswidriger Weise
¿berschritt, als er g-leichwohl zu einer dauerhaften und verdachtsunabhªnglgen
Kennzeichen¿berwachung ermªchtigte. Eine allgemeine, verdachtsiose Ubenvachung
der B¿rger beeintrªchtigt ihre Unbefangenheit und damit die Funktionsfªhigkeit unseres
demokratischen Staatssystems. Ein Staat, der im Sinne der' Rechtsordnung
unverdªchtige B¿rger den polizeilichen Kontrollen untenivirft oder unterwerfen will, die nur
gegen¿ber verdªchtigen B¿rgem zulªssig sind, stellt pointiert gesagt den B¿rger unter
Generalverdacht, und ist damit ein Polizeistaat, der mit der freiheitlichen, demokratischen
Grundordnung unserer Verfassung unvereinbar ist. Selbst der Schutz Ă¿berragend
wichtiger Gemeinwohlbeiangeñ kann eine allgemeine Massen¿berwachung nicht
rechtfertigen. Wªre zur Aufdeckung von Gefahren und Straftaten eine allgemeine
¦berwachung und Kontrolle der B¿rger zulªssig, wªren die Grundrechte obsolet.

3.4.2.3.4 Gesetzliche Voraussetzungen des Kfz-Massenabgieichs

Dass ºffentliche Interessen den Anspruch des B¿rgers auf unbeobachtete Fahrt im Fall
der bayerischen Regelung nicht ¿berwiegen, ergibt sich aus der Kombination von drei
Faktoren: Erstens den gesetzlichen Voraussetzungen des Kfz-Massenscannings,
zweitens dem Umfang des zum Abgleich heran gezogenen Vergleichsdatenbestands und
drittens der Ausgestaltung der weiteren Venvertung der gewonnenen lnformationen.160~

Was die Voraussetzungen eines Kfz-Massenabgleichs anbelangt, macht die bayerische
Regelung schon nicht einen bestimmten Anlass zur Voraussetzung der MaÇnahme, wie

 

Ebenso Arzt, Dºv 2005, se (64).
vgē. everfeēa 120, are (432 f.), Abs. 1e2.
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es grundrechtlich geboten ist.161 Das Verwaltungsgericht hat zugestanden, vorgesehen
sei eine Ăprªventive Datenerhebung ohne konkreten AnIass".162 Auch der
Verwaltungsgerichtshof ªuÇert Bedenken Ăwegen des Fehlens einer zeitlichen
Begrenzungñ163, also wegen des permanenten, anlasslosen Kfz-Massenabgleichs.

Nicht die Abwehr einer jeden Gefahr oder die Verhinderung einer jeden Straftat
rechtfertigt den massenhaften Abgleich von Kfz-Kennzeichen (entgegen Art. 22`Abs. 2 S.
2, Art. 13 Abs. 1 Nr; 1 bayPAG); es muss sich vielmehr um schwere Fªlle handeln.164
Der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts, der Anlass m¿sste gerade Ăautomatisierte
lnformationserhebungen und '-verwertungen rechtfertigenñ,165 macht deutlich, dass die
Eingriffsvoraussetzungen nicht-automatisierter MaÇnahmen wie der ldentitªtsfeststeilung
nach Art. 13 bayPAG gerade nicht ¿bemommen werden d¿rfen. Anders als jene
MaÇnahme greift der Kfz-Massenabgleich l¿ckenlos in- die Grundrechte einer Welzahi von
Personen ein.

Mit der ldentitªtsfeststeilung nimmt- Ä 33 Abs. 2 S. 2 bayPAG auf die weiteste denkbare
Non'n Bezug.166 Dies ist unverhªltnismªÇig.167

Die Ankn¿pfung an die Ermªchtigung .zur ldentitªtsfeststeilung ist schon deswegen
verfehlt, weil der Kfz-Massenabgleich nicht derldentitªtsfeststellung dient.166 Nur hierauf
sind aber die gesetzlichen Voraussetzungen dieser MaÇnahme zugeschnltten.169 Die
individuelle Kontrolle einer Person kann nicht mit einer Massenkontrolie des gesamten
StraÇenverkehrs gleichgesetzt werden.170 Die ldentitªtsfeststeilung ist schon durch die
personellen' Kapazitªten auf Stichprobenkontrollen begrenzt." ¦bertrªgt man die
Voraussetzungen einer ldentitªtsfeststeilung auf eine automatisierte MaÇnahme wie den
Kfz-Massenabgleich, so entfªllt diese Begrenzung. Die unscharfen und' weiten
Voraussetzungen des Art. 13 bayPAG erlauben ein Kfz-Massenscanning letztendlich
nahezu ~¿beraIl.171 '

Wªhrend in sog. kriminogenen Zonen oder wo der Prostitution nachgegangen wird eine
Razzia mit Identitªtsfeststeilungen noch eine prªventive Wirkung entfalten mag (Art. 13
bayPAG), lªsst sich der Kfz-Kennzeichenabgleich f¿r solche Razzien offenkundig. nicht
einsetzen.172 Er kann auch sonst schon deswegen nicht abschreckend wirken, weil er
verdeckt eingesetzt wird (Art. 36 Abs. 2 S. 2 bayPAG). Wenn die Begr¿ndung des

vgē. everferz 120, ars (430), Ans. 172.
vc M¿nchen, ēvē 1 K ossosz vom 23.09.2009, Abs. 24.
VGH M¿nchen, 10 BV 09.2641 vom 17.12.2012, Abs. 125.
RoÇnagel, Kennzeichenscanning (2006), 69.
BVerfGE 120, 376 (409). Abs. 99.
Ebenso f¿r den vergleichbaren sªchsischen Gesetzentwurf Kugeimann, APr. des sªchsischen166

Landtags 4160540 (Fn. 166), 16.
167 Ebenso 'f¿r den vergleichbaren sªchsischen Gesetzentwurf Kugeimann, APr. des sªchsischen

_ Landtags 4l60540 (Fn. 166), 16; Bergemann, APr. des sªchsischen Landtags 4/60540'(Fn. 166), 3; f¿r
die Bezugnahme auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 bayPAG auch RoÇnagel, NJW 2006, 2546 (2550).
166 Garstka, APr. des sªchsischen Landtags 4l60540 (Fn. 166), 9 f.; Ludovisy, APr. des sªchsischen
Landtags 4l60540 (Fn. 166), 19; Roggan, APr. des sªchsischen Landtags 4l60540 (Fn. 166), 23.
169 Garstka, APr. des sªchsischen Landtags 4/60540 (Fn. 166), 9 f.
170 KauÇ, APr. des sªchsischen Landtags 4/60540 (Fn. 166), 12.
171 KauÇ, APr. des sªchsischen Landtags 4160540 (Fn. 166), 12.
172 Garstka, APr. des sªchsischen Landtags 4/60540 (Fn. 166), 10 und 43.
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Gesetzentwurfs im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 bayPAG von Fªllen ausgeht,
in denen nach polizeilichen Erkenntnissen der gefªhrliche Ort gerade mit Kraftfahrzeugen
aufgesucht wird,173 so hat der. Gesetzgeber versªumt, ein solches Erfordernis in den
Tatbestand seiner Regelung aufzunehmen. Die uneingeschrªnkte Inbezugnahme von Art.
13 Abs. 1 Nr. 2 bayPAG ist unverhªItnismªÇig.174

Die Einf¿gung des Merkmals -Ăbei Vorliegen entsprechender Lageerkenntnisse" in Art. 33
Abs. 2 S. 2 bayPAG ªndert nichts daran, dass die ausufemden 'Eriaubnistatbestªnde des
Art. 13 bayPAG unzulªssig auf die andersartige .MaÇnahme des Kfz-Massenabgieichs

' ¿bertragen werden. Das beklagte Land erkennt selbst an, dass die Voraussetzung des
Vorliegens entsprechender Lageerkenntnisse im Wege der verfassungskonformen
Auslegung schon bisher in Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 bayPAG hineinzulesenwar, so dass hierin
keine sachliche  nderung liegt. im ¦brigen ist die Voraussetzung Ăentsprechender
Lageerkenntnisseñ so unbestimmt, dass sie nicht geeignet ist, die VerhªltnismªÇigkeit der
Norm herzustellen. Selbstªndige Bedeutung kommt ihr nur in Verbindung mit Art. 13 Abs.
1 Nr. 5 bayPAG zu. Hier werden Erkenntnisse gefordert, denen zufolge am Ort der
Kontrolle unerlaubte ¦berschreitungen der Landesgrenze, unerlaubter Aufenthalt von
Personen oder grenz¿berschreitende Kriminalitªt anzutreffen' sind. Dies ist allerdings
immer und. ¿berall der Fall, insbesondere auf ºffentlichen' StraÇen und Plªtzen; Es wird
nicht einmal gefordert, dass es sich um einen Kriminalitªtsschwerpunkt handeln muss.
Auch wird der Einsatz des Kfz-Massenscanning unter solch geringen Voraussetzungen
nicht strikt auf das Anhalten von Fahrzeugen beschrªnkt, wie es. das
Bundesverfassungsgericht gefordert hat. 1 75 -

im ¦brigen kann bei der .verfassungsrechtlichen W¿rdigung keineswegs davon
ausgegangen werden, dass Art. 13- bayPAG selbst verfassungskonfonn sei. Hier¿ber hat
das Bundesverfassungsgerichtbislang nicht entschieden.

Die Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 bayPAG vergleichbare Vorschrift des Ä 16 Abs. 2 Nr. 5 HSOG ist
als Voraussetzung' eines Kfz-Massenabgleichs zutreffend wie folgt kritisiert worden:176

_ _-_-_- -_  -im

173 LT-Dr. 15/10522, 2. '
174 Vgl. Heckmann, Ausschussvorlage INA 17i3 des hessischen Landtags,
http:/lstarweb.hessen.delcachelAVl17liNA/INA-AV-003-T1.pdf, 76 f.: ĂDie Verweisung auf Ä 16 Abs. 2
Nr. 1 HSOG erscheint dagegen verfassungsrechtlich bedenklich. Eine Kennzeichenerkennung betreffend
erscheinen die dort beschriebenen 'gefªhrlichen"Orte unzureichendbeschrieben, die erforderlichen
Eingrlffsschwellen nicht erreicht. Nach Ä 14 Abs. 5 Nr. 2 HSOG-E i.V.m. Ä 16 Abs.2 Nr. 1 a) aa) HSOG
wªre etwa der Einsatz automatisierter Kennzeichenerfassungssysteme statthaft, wenn tatsªchliche
Anhaltspunkte bestehen, dass an einem Ort Personen Straftaten (egal welchei) verabreden, vorbereiten
oder ver¿ben. Eine nªhere Eingrenzung erfolgt nicht. [...] Daneben erscheint auch eine _
Kennzeichenerfassung nach Ä 14 Abs. 5 Nr. 2 HSOG-E i.V.m. Ä 16 Abs. 2 Nr. 1 b) HSOG - also an
Orten, an denen Personen der Prostitution nachgehen (Anm.: eine entsprechende Regelung enthªlt die
brandenburgische Paraiielvorschrift nicht) - als unverhªltnismªÇig. Die zu erwartenden geringen Erfolge
bei der Verhindenēng speziþscher Straftaten aus dem Rotlichtmilieu kºnnen kaum ln Relation mit dem
Einsch¿chterungseffekt gegen¿ber 'unbescholtenen' B¿rgern gebracht werden, der sich dadurch ergibt,
dass ihr Aufenthalt an 'venufenen' Orten von staatlichen Stellen erfasst wird."
175 BVerfGE 120, 376 (403 -ff.), Abs. 62, 174.
176 Heckmann, Ausschussvorlage INA 17/3 des hessischen Landtags,
http:/lstarweb.hessen.delcacheiAVl17lINA/INA-AV-003-T1.pdf, 79 f.
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ĂEbenfalls verfassungsrechtlich rragw¿rdig ist der Einsatz automatisierter
Kennzeichenerfassungssysteme an Kontrollstellen unter den Voraussetzungen des Ä 16
Abs. 2 Nr. 5 HSOG [Z..] Daf¿r m¿ssen aber die in Bezug genommenen Straftaten auch
typischerweise geeignet sein, mit Hilfe einer automatisierten Kennzeichenerkennung
wirksam verhindert werden zu kºnnen. [...] Dies ist vorliegend allerdings nicht der Fall.
Aus der uninspirierten Inbezugnahme des Straltatenkatalogs des Ä 100a StPO (der -erst
kurz/ich wieder erweitert wurde) resultiert eine nicht mehr zu rechtfertigende 'Be/iebigkeiti
Zwar werden nur erhebliche Straftaten in Bezug genommen. Es ist aber nicht ersichtlich,
warum Straftaten, zu deren Aufklªrung eine ' Telekommunikations¿berwachung stalthatt
ist, gerade auch durch den Einsatz von Kennzeichenerfassungssystemen verhindert
werden kºnnen. Den in Ä 16 Abs. 2 Nr. 5 HSOG i. I/m. Ä 100a StPO aufgef¿hrten
Straftaten ist' schon kein auf die Besonderheiten des Einsatzes von
Kennzeichenerkennungssystemen zugeschnittenes gesetzgeberisches Konzept zu
entnehmen. Es ist unerklªrlich, welchen Beitrag eine Kennzeichenerfassung etwa zur
Verhinderung einer Abgeordnetenbestechung, einer Geldwªsche, eines Bankrotts oder
einer Steuerhinterziehung leisten soll. [...] '

Zusammenfassend kann festgestellt werden:_ Soweit die Befugnis an die Vorschriften zur
ldentitªtsfeststeilung ankn¿pþ, fehlt es an einem Regelungskonzept, das 'den
rechtsstaatlichen Bindungen, die das BVerfG in seiner Entscheidung vom 11. Mªrz 2006
formuliert hat, vollumfassend gerecht wird. Angesichts der Welte der in Bezug
genommenen Regelungen zur ldentitªtsfeststeilung und dem Fehlen eines auf- die
Besonderheiten des Einsatzes von Kennzeichenerkennungssystemen zugeschnitten
Konzepts zur Straltatenverhinderung gelingt kaum ein verhªltnismªÇiger Ausgleich der
Freiheitsintaressen der B¿rger und der Sicherheitsinteressen der Gemeinschall. Will man.
weiter an die polizeiliche ldentitªtsfeststeilung ankn¿pfen, bedurfte es einer
eingrenzenden, enumerativen Beschreibung der Anlassfªlle in der Befugnisregelung
selbst sowie der Regelung spezifischer funktionaler; rªumlicher und zeitlicher
Begrenzungen des Eingriýsinstrumentariums.ñ

Die Ermªchtigung zu einem stichprobenhaften Abgleich ohne einzelfalibezogenen Anlass
kann nur zulªssig sein, wenn sowohl der Vergleichsdatenbestand wie auch die Nutzung
der gewonnenen Daten strikt auf das Anhalten gestohlener Fahrzeuge beschrªnkt
werden177 und eine Sammlung oder Weiterverarbeitung der gewonnenen Infonnatlonen
ausgeschlossen wird.1'76 Zeitlich impliziert der Begriff Ăstichprobenhaftñ, dass keine
Dauerkontrollen vorgenommen werden d¿rfen und auch nicht gezielt bestimmte
Fahrzeuge, etwa auf bestimmten Strecken, beobachtet werden d¿rfen.179 Auch bei der
Zulassung stichprobenartiger Kontrollen muss ausgeschlossen werden, dass die
MaÇnahme þªchendeckend quasi an jedem 0rt160 oder jedenfalls bei allen sonst
anfallenden Kontrollen eingesetzt werden darf.161 _

__..__l_` . Llllþl¬lÇi 1 1___' _ _L.._ '__

177
178
179
180
181

BVerfGE 120, 378 (430 f.), Abs. 174. -
Vgl. BVerfGE 120, 378 (403 f.), Abs. 82.
Vgl. BVerfGE 120, 378 (420), Abs. 146.
BVerfGE 120, 378 (430), Abs. 172. `
Vgl. BVerfGE 120, 378 (420), Abs. 146.
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Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung beanstandet:

ĂUnterblieben ist ebenfalls eine Begrenzung auf eine stichprobenhafte Durchf¿hrung der
MaÇnahme, die zur Ermºglichung von Eingriffen lediglich geringerer Intensitªt, etwa zur
Erfassung der Kennzeichen gestohlener Kraltfahrzeuge, zulªssig wªre; allerdings hªtte
dann zugleich vorgesorgt sein miissen, dass der f¿r die Erfassung herangezogene
Datenbestand sich auf diesen Anlass, im Beispiel die Ermittlung gestohlener
Kraftfahrzeuge, beschrªnkt. ñ1 62

ĂEingriffe lediglich geringerer Intensitªtñ sieht das Bundesverfassungsgericht in den
folgenden Fªllen: _

ĂDient die Kennzeichenerfassung allein dem Zweck, gestohlene Fahrzeuge ausfindig zu
machen und _ deren Fahrer -ü die mutmaÇlichen Diebe - zu 'stellen', insbesondere auch
um Anschlusstaten zu verhindern, oder die Weiterfahrt von Fahrzeugen ohne
ausreichenden Versicherungsschutz auszuschlieÇen, weist die lnfonnationserhebung f¿r
den 'konkret Betroffenen eine vergleichsweise geringe Persºnlichkeitsreievanz auf. [...]
Soll die automatisierte Kennzeichenerfassung dazu dienen, die gewonnenen
Informationen f¿r weitere Zwecke zu nutzen, etwa um Aufschl¿sse ¿ber das Verhalten
_des Fahrers zu erhalten, so wandelt sich die Grundrechtsreievanz- der M_aÇ_nahme. 'ft63

Art. 33 Abs. 2 bayPAG ist nicht auf stichpnobenartige Kontrollen beschrªnkt, sondem wird
von dem beklagten Land zum Einsatz permanenter, ortsfester Kontrollgerªte genutzt.
AuÇerdem ist die Norm auch nicht strikt auf das Anhalten gestohlener Fahrzeuge
beschrªnkt, sondern erlaubt die Sammlung und Verwendung von Trefferdaten im
Rahmen der ĂErforderlichkeitñ im Grunde zu allen denkbaren Zwecken (Art. 36 Abs. 3
bayPAG). _ - . _

Das Verwaltungsgericht hat gemeint, im Fall. der 'bayerischen Regelung liege eine
stichprobenhafte Durchf¿hrung darin, dass ein Fall des Art. 13 Abs. 1 Nr. 1-5 bayPAG
vorliegen m¿sse und .die Vergleichsdatenbestªnde beschrªnkt seien. . Selbst
Dauerkontrollen stellten nur Stichproben dar, weil die Anlagen jederzeit abgebaut werden
kºnnten.164 Dies verkennt den Begriff des Ăstichprobenhaýen Abgleichsñ grundlegend.
Das Wort ĂStichprobeñ ist deýniert als Ădie ¦berpr¿fung eines beliebigen Teiles einer
grºÇeren Menge, um daraus auf das Ganze zu schiieÇen".165 Wenn man auf einer
StraÇe den gesamten Fahrzeugverkehr dauerhaft abgleicht, liegt keinesfalls eine
Stichprobe, sondem eine Totalerfassung vor. Der Verweis auf Art. 13 bayPAG und die
Begrenzung des Abgleichsbestandes gewªhrleisten keinen nur stichprobenhaften
Abgleich, weil sie einen groÇþªchigen und lªngerwªhrenden, sogar dauerhaften
Massenabgleich von Kraftfahrzeugen ermºglichen, wie er auch praktiziert wird. Wenn das
Verwaltungsgericht von einem ĂEinsatz stationªrer Anlagen an
Kriminalitªtsschwerpunkten" spricht, verkennt es, dass Art. 33 Abs. 2 bayPAG den
Einsatz stationªrer Anlagen keineswegs auf Kriminalitªtsschwerpunkte beschrªnkt. im

BVerfGE 120, 376 (430 f.), Abs. 174. _
BVerfGE 120, 376 (403 f.), Abs. 62 und 65. _
VG M¿nchen, M 7 K 06.3052 vom 23.09.2009, Abs. 33.
http://www.dwds.de/?kom pakt=1 &qu=stichprobe.
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¦brigen ¿bergeht das Verwaltungsgericht, dass auch stichprobenhafte Kontrollen nur
zum Zwecke des Anhaltens gestohlener Fahrzeuge zugelassen werden d¿rfen und eine
Aufbewahrung der gewonnenen Informationen ausgeschlossen werden muss.166 Die
bayerische Regelung ist weder auf d_as Anhalten gestohlener Fahrzeuge beschrªnkt,
noch schlieÇt sie die Aufbewahrung der gewonnenen Informationen aus (Art. 36 Abs. 3
bayPAG). ' _ _ - .

In seiner m¿ndlichen Urteilsbegr¿ndung f¿hrte der Vorsitzende des Venwaltungsgerichts
aus, es liege ein bloÇ stichprobenhafter Abgleich vor, weil in Bayem zurzeit nur wenige
Gerªte zum Abgleich von Kfz-Kennzeichen im Einsatz seien. Diese Enivªgung ist
rechtsfehlerhafi. F¿r das vorliegende Verfahren ist nicht maÇgeblich, ob die aktuelle
bayerische Verwaltungspraxis, die sich jederzeit ªndem kann, mit der Verfassung im
Einklang- steht. MaÇgeblich ist, ob die bayerische Ermªchtigung zum Kfz-Massenabgleich
dem Grundgesetz gen¿gt. ist die Eingriffsermªchtigung verfassungswidrig, so ist der Kfz-
Massenabgleich - w¿rde er auch ªuÇerst zur¿ckhaltend praktiziert - schon in
Ermangelung einer wirksamen gesetzlichen Grundlage unz_uIªssig.

Die Begr¿ndung des Gesetzentwurfs von Mecklenburg-Vorpommern bekrªftigt:

ĂMit Blick auf den Freiheitsanspruch des Einzelnen ist dieser vor polizeilichen
MaÇnahmen zu verschonen, die nicht durch eine hinreichende Beziehung zwischen ihm
und einer Gefªhrdung eines zu sch¿tzenden Rechtsguts oder eine entsprechende
Gefahrennªhe legitimiert ist. Vor diesem Hintergrund verbietet sich ein genereller
anlassunabhªngiger Einsatz von AKLS zum Zwecke des Datenabgleichs (z.B. im
Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle nach Ä 36 Abs. 5 StVO). ln diesem
Zusammenhang scheidet rege/mªÇig eine auf Dauer installiert Anlage aus. 'W

Art. 33 Abs. 2 bayPAG ermªchtigt dagegen gerade zu einem generellen,
anlassunabhªngigen Kfz-Massenabgleich unter Verwendung auf Dauer installierter
Anlagen.

Dem VerhªltnismªÇigkeitsgebot gen¿gen kann eine Begrenzung des Kfz-
Massenabgleichs auf Fªlle konkreter_ Gefahrenlagen oder allgemein gesteigerter. Risiken
von'Rechtsgutgefªhrdungen oder -verletzungen.166 So kºnnen das Fahren auf StraÇen
in Bereichen nahe der Bundesgrenze (nicht Landesgrenze) oder dokumentierte
Lageerkenntnis_se ¿ber Kriminalitªtsschwerpunkte als Ankn¿pfungspunkt gen¿gen.169
Da der Kennzeichenabgleich in diesen Fªllen letztlich ebenfalls ohne einzelfalibezogenen
Anlass .vorgenommen wird, ist allerdings wiederum eine strikte Begrenzung der
Datenverwendung auf das Anhalten gesuchter Fahrzeuge erforderlich.

Der uneingeschrªnkte Venveis des Art. 33 Abs. 2 S. 2 auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 bayPAG ist
danach unverhªltnismªÇig. Erstens soll danach jegliche Bagatellgefahr, sei sie auch noch
so entfernt, zum Anlass eines Kfz-Massenabgleichs gemacht werden kºnnen und nicht

BVerfGE 120, 376 (430 f.), Abs. 174.
LT-Drs. Mecklenburg-Vorpommern 4/21 16, 37.
BVerfGE.120, 376 (431 ), Abs. 175. '
BVerfGE 120, 376 (431), Abs. 175.
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nur erhebliche Gefahren f¿r wichtige Rechtsg¿ter, wie es bei einem Kfz-
Kennzeichenscanning zur Voraussetzung f¿r anlasslose, permanenter Massenkontrollen
gemacht werden muss.190 Der uneingeschrªnkte Verweis auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 1
bayPAG erlaubt es beispielsweise, einen Massenabgleich des Fahrzeugverkehrs
vorzunehmen, nur weil ein Fahrzeug mit ausgefallener Heizung aus dem Verkehr
gezogen werden soll (ÄÄ 16, 35c StVZO). Die hiervon ausgehende Bagatellgefahr kann
'einen' massenhaften Abgleich des gesamten Fahrzeugverkehrs offensichtlich nicht
rechtfertigen. Demgegen¿ber setzt etwa die brandenburgische Regelung in ihrer ersten
Alternative eine gegenwªrtige Gefahr f¿r Leib oder Leben' einer Person voraus (Ä 36a
bbgPolG), was dem VerhªltnismªÇigkeitsgebot gen¿gt.

Zweitens fehlt der bayerischen Regelung eine Beschrªnkung des
Vergleichsdatenbestands auf Ausschreibungen, die der Abwehr der Anlassgefahr dienen.
Die bayerische Regelung schlieÇt ein Verstªndnis nicht aus, nach dem die Suche nach
der Quelle einerkonkreten Gefahr zum Anlass genommen werden kann, bei dieser
Gelegenheit mit der Kennzeichenerfassung auch alle sonst in Betracht kommenden
Fahndungszwecke zu verfolgen, was den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht
gen¿gt191 -

Der Verweis des Art. 33 Abs. 2 S. -2 auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 bayPAG gen¿gt dem
VerhªltnismªÇigkeitsgebot -ebenfalls nicht. Erstens soll danach jegliche Art von Straftaten
als Ankn¿pfungspunkt gen¿gen und nicht nur besonders schwere Straftaten, wie es bei
einem Kfz-Massenscanning zur Voraussetzung f¿r -anlasslose. permanenter Kontrollen
gemacht werden muss.192 Zweitens ist eine Beziehung zwischen der MaÇnahme und
dem verfolgten Ziel nicht gesichert. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts kºnnen ºrtlich gesteigerte Risiken einen Kfz-Massenabgleich
nur rechtfertigen, wenn hinreichend wahrscheinlich ist, dass diesen Risiken mit Hilfe der
automatisierten Kennzeichenerfassung begegnet werden kann.193

lm Fall des Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 bayPAG mag es zwar sein, dass an einem Ort gehªuft
Ladendiebstªhle oder Trunkenheitsfahrten oder Prostitution auftreten. Der Kfz-
Massenabgleich ist aber nicht geeignet, derartigen Gefahren zu begegnen, weil im
Fahndungsbestand im Wesentlichen nur gestohlene und unversicherte Kraftfahrzeuge
ausgeschrieben sind. Die Bezugnahme auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 bayPAG erlaubt es
letztendlich, an einem Ăgefªhrlichen Ortñ eine MaÇnahme einzusetzen, die mit der
Abwehr entsprechender Gefahren nichts zu tun hat. Drittens fehlt der bayerischen
Regelung eine Beschrªnkung des Vergleichsdatenbestands auf solche Ausschreibungen,
die der Abwehr der ºrtlichgesteigerten Gefahren dienen.

Werden an einem Ort beispielsweise gehªuft gestohlene Fahrzeuge umgeschlagen, so
muss der Vergleichsdatenbestand auoh auf Ausschreibungen gestohlener Fahrzeuge
beschrªnkt werden. Die bayerische Regelung schlieÇt dagegen ein Verstªndnis nicht
 '

RoÇnagel, Kennzeichenscanning (2008), 69.
Vgl, BVerfGE 120. 378 (419), Abs. 145.
RoÇnagel, Kennzeichenscanning (2008), 69.
BVerfGE 120, 378 (431 ), Abs. 175.
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aus, nach dem ein Ăgefªhrlicher Ortñ zum Anlass genommen werden kann, bei dieser
Gelegenheit mit der Kennzeichenerfassung auch alle sonst in Betracht kommenden
Fahndungszwecke zu verfolgen, was den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht
gen¿gt.194 Will der Gesetzgeber bestimmte Orte ¿berhaupt ohne besonderen Anlass als
Ankn¿pfungspunkt f¿r die generelle, permanente Zulassung eines Kfz-Massenscanrēings
nehmen, so muss es sich zumindest um .Orte handeln, an denen gehªuft erhebliche
Gefahren f¿r wichtige Rechtsg¿ter auftreten, die von zur' Fahndung ausgeschriebenen
Kraftfahrzeugen ausgehen, und muss der Abgleich auf die einschlªgigen
Ausschreibungen' beschrªnkt werden. Nur dadurch wªre die erforderliche Beziehung zu
dem konkreten Fahndungsinstrument hergestellt, welche eine solche Regelung noch als
verhªltnismªÇig erscheinen lassen kºnnte.

Auch der Veniveis auf Art.-13 Abs. 1 Nr. 3 bayPAG gen¿gt dem VerhªltnismªÇigkeitsgebot
nicht, weil den dort beschriebenen Situationen wiederum jeglicher Bezug zum Kfz-
Massenabgleich fehlt. insoweit gelten die obigen Ausf¿hrungen zu Nr. 2 entsprechend. '

Die Bezugnahme auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Var. 1 bayPAG verstºÇt gegen Art. 74 GG Der
Bundesgesetzgeber hat den Einsatz eines Kfz-Massenabgleichs f¿r Zwecke der in Bezug
genommenen Kontrollen nach der Strafprozessordnung gerade nicht zugelassen. Selbst,
wenn er diese Entscheidung revidieren w¿rde, kºnnte er das Instrument nicht allgemein
bei Gelegenheit einer solchen Kontrolle zu lassen, wie es Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 bayPAG tut.
Insbesondere d¿rfte der Abgleich nicht mit dem gesamten Fahndungsbestand erfolgen,
sondem nur zur gezielten Suche nach denjenigen Personen, die mithilfe der Kontrollstelle
gefunden werden sollen.

im Hinblick auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Var. 2 bayPAG ist bereits ausgef¿hrt worden, dass ein
Massenabgleich von Versammlutngsteilnehmern tief in die grundrechtliche gesch¿tzte
Versammlungsfreiheit (Art. B GG) eingreift, weil sie geeignet ist, potenzielle friedliche
Versammlungsteilnehmer schon im Vorfeld einzusch¿chtem und' von einer Teilnahme an
der Versammlung abzuhaIten.1-95 Versammlungsteilnehmer wissen nªmlich nicht, was
mit den erfassten Kennzeichen geschieht, ob sie vielleicht zur Beobachtung
ausgeschrieben sind oder ob' ihnen durch ihre Erfassung als Versammmlungsteilnehmer
sonstige Nachteile drohen. Die MaÇnahme begr¿ndet f¿r Teilnehmer an einer
Versammlung das Bewusstsein, dass' ihre Teilnahme unabhªngig von einem zu
verantwortenden Anlass festgehalten werden kºnnen und die so gewonnenen Daten
¿berdie konkrete Versammlung hinaus verf¿gbar bleiben.196 Das Interesse an der
Gewªhrleistung -der Versammlungsfreiheit ¿berwiegt das Interesse ander Verhinderung
von Straftaten, die lediglich mit Freiheitsstrafe vonbis zu zwei Jahren bedroht sind (Art.
20 bayVersG), bei weitem, zumal die Verhinderung solcher Straftaten gerade mithilfe
eines Kfz-Massenabgleichs kaum einmal gelingen kann. Besonders unverhªltnismªÇig
ist, dass eine Kontrollstelle und damit auch ein Kfz-Massenabgleich im Umfeld jeder
hamēloserē Kleinstdemonstrat²on zugelassen wird, ohne dass wenigstens .konkrete

I l  

VgI._ BVerfGE 120, 378 (419), Abs. 145.
Vgl. BV6t'fG. 1 BvR 2492/08 vom 17.2.2009, Abs. -131.
Vgl. BVerfG, 1 BvR 2492/08.vom 17.2.2009, Abs. 131.
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Tatsachen festgestellt sein m¿ssen, aus denen sich ergibt. dass Teilnehmer derartige
Straftaten anstreben. Es fehlt vºllig an einer Eingriffsschwelle f¿r die MaÇnahme.
Besonders unverhªltnismªÇig ist auch, dass bei Gelegenheit einer Versammlung ein
Abgleich mit dem gesamten Fahndungsbestand zugelassen wird und nicht nur mit
Ausschreibungen zur Verhinderung der entsprechenden Straftaten. _

Der Verweis auf Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 bayPAG ist ebenfalls verfa_ssungswidrig.197 Erstens
verstºÇt er gegen Art. 74 GG Die Verh¿tung oder Unterbindung der unerlaubten
¦berschreitung der Landesgrenze oder des unerlaubten Aufenthalts ist als Vollziehung
von Auslªnderrecht anzusehen, welche der Bund abschlieÇend 'geregelt hat. Die
ĂBekªmpfung der grenz¿berschreitenden Kriminalitªt" ist jedenfalls in der Variante der
Verfolgungsvorsorge nicht Lªnderseche. Zweitens liegt ein VerstoÇ gegen das
VerhªltnismªÇigkeitsgebot vor. Es soll jeder unerlaubte' Aufenthalt und jegliche
grenz¿berschreitende Straftat als Ankn¿pfungspunkt gen¿gen und nicht nur besonders
schwere Straftaten, wie es bei einem Kfz-Massenscanning zur Voraussetzung f¿r
anlasslose, pennanenter Kontrollen gemacht werden muss.193 Drittens liegt ein VerstoÇ
gegen das VerhªltnismªÇigkeitsgebot darin, dass die automatisierte
Kennzeichenerfassung nicht auf Situationen begrenzt wird, in denen Umstªnde der
konkreten ¥rtlichkeit oder dokumentierte Lageerkenntnisse ¿ber
Kriminalitªtsschwerpunkte einen Ankn¿pfungspunkt geben, der auf gesteigerte Risiken
der Rechtsgutgefªhrdung oder -verletzung hinweist. _ -

Entgegen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts199 -ist der Kfz-Massenabgleich
nicht auf die Bundesgrenze beschrªnkt. sondern erfasst auch die Grenze zu anderen
Bundeslªndern, an der eine gesteigerte Gefahrenlage offenkundig nicht gegeben ist.
Davon abgesehen, dass der Landesgesetzgeber hierf¿r nichtzustªndig ist, kann eine
gesteigerte Wahrscheinlichkeit, im Wege des Kfz-Massenabgleichs gestohlene
Fahrzeuge zu ýnden, allenfalls an der Bundesgrenze nach Osteuropa angenommen
werden. Es ist auch keineswegs erforderlich, jenseits der Grenze noch ein Gebiet von
weiteren 30 km im Landesinnem zu erfassen. Um das Verbringen von Fahrzeugen ¿ber
die Grenze zu verhindern, gen¿gt es vollauf, sie an der Bundesgrenze anzuhalten. Es
kann keine Rede davon sein. dass im gesamten (auch Binnen-)Grenzgebiet, auf -dem
gesamten Autobahn- und E-uropastraÇennetz sowie Verkehrseinrichtungen wie
Raststªtten und Restplªtze gesteigerte Risiken der Rechtsgutgefªhrdung oder -
verletzung best¿nden. Es ist unverhªltnismªÇig, einen Kfz-Massenabgleich an
DurchgangsstraÇen und Verkehrseinrichmngen im gesamten Land zuzuIassen.200

Wertens ist eine Beziehung zwischen der MaÇnahme und dem verfolgten Ziel nicht
gegeben.. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kºnnen ºrtlich-

So auch RoÇnagel, Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten Erfassung von
Kraftfahrzeugkennzeichen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz 2008 (2009),

198 RoÇnagel, Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten Erfassung von
Kraftfahrzeugkennzeichen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz 2008 (2009).

199 BVerfGE 120. 378 (431 -), Abs. 175. -
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gesteigerte Risiken einen Kfz-Massenabgleich nur rechtfertigen, wenn hinreichend
wahrscheinlich ist, dass diesen Risiken mit Hilfe der automatisierten
Kennzeichenerfassung begegnet werden kann.201 Zum Auffinden gesuchter Auslªnder
ist der Kfz-Massenabgleich von- vornherein untauglich, weil diese Personen -nicht mit
einem auf ihren Namen registrierten Kraftfahrzeug unterwegs sind. F¿nftens fehlt der
bayerischen Regelung eine Beschrªnkung des Vergleichsdatenbestands auf solche
Ausschreiburigen, die der Abwehr der vermeintlich ºrtlich gesteigerten Gefahren dienen
(unerlaubter Aufenthalt und grenz¿berschreitende Straftaten). Werden beispielsweise
gehªuft gestohlene Fahrzeuge ¿ber einen Grenz¿bergang verbracht, so muss der
Vergleichsdatenbestand auch auf Ausschreibungen gestohlener Fahrzeuge beschrªnkt
werden. _ -

Die bayerische Regelung schlieÇt dagegen ein Verstªndnis nicht aus, nach dem ein-
vermeintlich Ăgefªhrlicher Ortñ zum Anlass genommen werden kann, bei dieser
Gelegenheit mit der Kennzeichenerfassung auch alle sonst in Betracht kommenden
Fahndungszwecke zu verfolgen, was 'den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht
gen¿gt.202 Will der Gesetzgeber bestimmte Orte ¿berhaupt ohne besonderen Anlass als
Ankn¿pfungspunkt f¿r-die generelle, permanente Zulassung eines Kfz-Massenscannings
nehmen, so muss es sich zumindest um Orte handeln, an denen' gehªuft erhebliche
Gefahren f¿r wichtige Rechtsg¿ter auftreten, die von zur Fahndung ausgeschriebenen
Kraftfahrzeugen ausgehen, und muss der Abgleich auf die einschlªgigen
Ausschreibungen beschrªnkt werden. Nur dadurch wªre die erforderliche Beziehung zu
dem konkreten Fahndungseinsatz hergestellt, welche eine solche Regelung noch als
verhªltnismªÇig erscheinen lassen kºnnte..

Wie bereits dargelegt, krankt die gesamte Regelung der Art.33 Abs.2 S. 2-5, 33 Abs. 3
bayPAG dar¿berhinaus daran, dass weit im Vorfeld jeglichen Anlasses, letztlich in
vollkommener Abwesenheit einer Gefahr operiert wird, ohne dass. die Verwendung der
Trefferdaten strikt auf das Anhalten von Fahrzeugen beschrªnkt wird. Wird die
Verwendung der Trefferdaten nicht auf das Anhalten von Fahrzeugen beschrªnkt,
m¿ssen zum Ausgleichdie Eingriffsvoraussetzungen eng begrenzt werden, wie es etwa
in Brandenburg der Fall ist.203 Dort ist eine gegenwªrtige Gefahr oder eine unmittelbar
bevor stehende Straftat Voraussetzung eines Kfz-Massenabgleichs, und gesucht werden
darf nur nach dem Verursacher dieser Gefahr, nicht nach dem gesamten
Fahndungsbestand. Die bayerische Regelung sieht weder diese hohe Eingriffsschwelle
noch eine strikte Begrenzung von Vergleichsdatenbestand und Datennutzung auf das
Anhalten von Fahrzeugen vor, die zu einem -bestimmten Zweck gesucht werden. Dies ist
mit dem VerhªltnismªÇigkeitsgebot unvereinbar.

ë ¦ l  ._"_J-I ý¨²  

RoÇnagel, Kennzeichenscanning (2008), 71f.
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3.4.2.3.5 Vergleichsdatenbestand

Da ein Kfz-Massenabgleich nur zu bestimmten Zwecken zugelassen werden darf, muss
der Vergleichsdatenbestand aufdie zur Erreichung des Zwecks der jeweiligen Kontrolle
erforderlichen Daten beschrªnkt werden. Unzulªssig ist es, bei Gelegenheit der Kontrolle
einen Abgleich auch mit Ausschreibungen zu anderen Zwecken zuzulassen, etwa mit
dem gesamten Fahndungsbestand.204 Eben dies tut aber die bayerische-Regelung.

Sie schlieÇt auch nicht die Verwendung unvollstªndiger Vergleichsdaten (ĂJokersuche")
aus, die aber wegen der hºheren- Eingriffsintensitªt nur unter erhºhten Voraussetzungen
zugelassen werden darf.205 Unerhebiich ist, ob die Ausschreibung von Teilkennzeichen
im INPOL-Sachfahndungsbestand zurzeit mºglich ist, weil sich dies jederzeit ªndern
kann. Unerhebiich ist auch der vom Veēwaltungsgerichtshof hervorgehobene
Gesichtspunkt, dass unvollstªndige Vergleichsdaten in Bayem derzeit nicht zum Einsatz
kªmen. Entscheidend f¿r die Verletzung des VerhªltnismªÇigkeitsgebots ist. dass der
Gesetzgeber zu einer Jokersuche ermªchtigt, ohne erhºhte Anforderungen- zu stellen.-

Ebenso greift der Abgleich mit den Vorfelddateien des Art. 33 Abs.. 2 S. 3 bayPAG, in
denen nicht nur Tatverdªchtige und Stºrer gespeichert sind, in gesteigertem MaÇe in die
Grundrechte ein.203 Eine entsprechende Ermªchtigung kann daher nur unter
besonderen Voraussetzungen verhªltnismªÇig sein. In keinem Fall gen¿gt hierzu die
Ankn¿pfung an eine beliebige Gefahr in Art. 33 Abs. 2 S. 3-bayPAG und eine bloÇe
Bezugnahme auf das allgemeine, ohnehin geltende Erforderlichkeitsgebot.

3.4.2.3.6 Datenverwendung _ _ _

Die Verwendung der _gewonnenen Informationen darf nur zu dem Zweck zugelassen
werden. zu dem die jeweilige Kontrolle eingerichtet worden ist (Zweckbin'dung).207 Art.
33 Abs. 3 bayPAG bindet die Verwendung der erhobenen Daten nicht klar an den Zweck,
zu dem sie erhoben wurden, wie es verfassungsrechtlich geboten wªre. Eine Bindung an
die Zwecke, zu denen die Ausschreibungsdatei errichtet wē.ērde, gen¿gt nicht, weil es sich
dabei um ganz unterschiedliche und allgemein gehaltene'Zwecke handelt. Erforderlich
wªre eine Bindung der Datenverwendung an den ĂFahndungszweck der jeweiligen
Ausschreiburēg"203. Die allgemeinen Zweckbindungsvorschriften des Art. 33 Abs. 1 und
2 -bayPAG, die vielfach durchbrochen sind, werden der Eingriffsintensitªt des Kfz-
Massenabgleichs nicht gerecht. Eine enge und konkrete -Zweckbindung von Trefferdaten
aus dem Kfz-Massenabgleichsieht Art. 33 Abs. 3 bayPAG nicht vor. '

Um die Zweckbindung lªnger gespeicherter Daten zu gewªhrleisten. muss zudem der
Zweck der Speicherung festgehalten werden. was die bayerische Regelung nicht
gewªhrleistet. Entfªllt der Zweck der zugrunde liegenden Fahndungsausschreibung,

RoÇnagel, Kennzeichenscanning (2003). 73.
BVerfGE 120, 373 (431), Abs. 173.
BVerfGE 120, 373 _(410 f.), Abs. 102.
BVerfGE 120, 373 (431), Abs. 177. '
BVerfGE 120, 373 (415 f.), Abs. 135.
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m¿ssen auch die dazu erhobenen Daten gelºscht werden.209 Auch dies ist in Bayern
nicht prªzise geregelt. Die vorgesehene Speicherung der Bewegungsdaten f¿r bis zu
zehn Jahre210 (Art. 33 Abs. 2 S. 3 bayPAG) und im Einzelfall sogar lebenslªnglich (vgl.
Art. 33 Abs. 2 S. 3 bayPAG) ist offensichtlich unverhªltnismªÇig, insbesondere bei den
sensiblen Bewegungsdaten.

Eine neue Qualitªt des Grundrechtseingriffs liegt darin, dass Art. 33 Abs. 3 _bayPAG die
Nutzung der .Trefferdaten nicht nur zum Anhalten gesuchter Fahrzeuge, sondern zur
polizeilichen Beobachtung und Erstellung von Bewegungsproýlen zulªsst.211 M¿ssen
die B¿rger mit der Erstellung von Bewegungsproýlen rechnen, wirkt 'der Kfz-
Massenabgleich .besonders abschreckend.212 Eine polizeiliche Beobachtung mithilfe
automatisierter Kennzeicheniesegerªte ist daher im Regelfall unverhªltnismªÇig. ln
keinem Fall darf die Erstellung .von Bewegungsproýlen unter denselben niedrigen
Voraussetzungen zugelassen werden wie die gezielte Fahndung zum Zwecke des
Anhaltens. Auch in diesem Punkt ist die bayerische Regelung somit ` grob
unverhªltnismªÇig. .

Die Belastungswirkungen einer systematischen und dauerhaften Aufzeichnung der
Fahrten bestimmter Personen sind auch nicht allein in denjenigen Nomēen begr¿ndet,`die
eine Ausschreibung zur Beobachtung zulassen. 'Die Ausschreibung einer Person 'Ăzur
Beobachtungñ stellt zunªchst einmal lediglich eine punktuelle Datenspeicherung dar.
Jede weitere Verwendung der Daten und jede Erhebung weiterer Daten von der
Zielperson .stellt einen eigenstªndigen Grundrechtseingriff dar und bedarf gesonderter
Rechtfertigung. im ¦brigen konnte der Gesetzgeber bei dem Erlass von Ermªchtigungen
zur Ausschreibung von Personen zur Beobachtung nicht wissen, dass die Beobachtung
in Zukunft im Wege einer automatisierten, dauerhaften, systematischen, geheimen und
massenhaften Kfz-Kennzeichenerfassung erfolgen w¿rde. . _

Dass bei jeglicher Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung, zur gezielten Kontrolle
oder zur verdeckten Registrierung, die Erstellung von Bewegungsbildem eētaubt wird
(Art. 33 Abs. 3 S. 3 bayPAG), geht unverhªltnismªÇig weit. Die Voraussetzungen solcher
Ausschreibungen nach Polizeigesetzen, Strafprozessordnung und Schengener
¦bereinkommen (Art. 99 SD¦) sind auf menschliche Stichprobenkontrollen zugeschnitten
und tragen einer automatisierten Dauer¿berwachung keine Rechnung. Die automatisierte
Erstellung von Bewegungsbildem kann vielleicht zur Abwehr eine.r Lebensgefahr
verhªltnismªÇig sein, _ keineswegs aber unter den geringen Voraussetzungen, die
allgemein f¿r eine Ausschreibung zur Beobachtung gelten. Eine polizeiliche Beobachtung
kann etwa erforderlich sein, um den Aufenthaltsort einer entf¿hrten Person festzustellen.
ln solchen Fªllen ist aber keineswegs immer die Erstellung eines Bewegungsbildes
erforderlich. Dies darf dementsprechend auch 'nicht unterschiedslos zugelassen werden.
Ausschreibungen Ăzur gezielten Kontrolle" dienen von vomherein nicht der Erstellung von
Bewegungsbildem, sondem der gezielten' Kontrolle der Person. Es ist nicht
 

BVerfGE 120, 373 (431), Abs. 177.
VG M¿nchen, M 7 K 03.3052 vom 23.09.2009, Abs. 29.
Vgl. BVerfGE 120, 373 (413 und 413 f.), Abs. 133 und 141 ff.
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verhªltnismªÇig, dass Art. 33 Abs. 3 S. 3 bayPAG auch in diesem Fall die Erstellung von
Bewegungsproýlen erlaubt.

Der Verwaltungsgerichtshof lehnt es ab, die VerhªltnismªÇigkeit der Regelungen ¿ber die
Datenverwendung zu pr¿fen, weil sich die Klage dagegen nicht richte. Dies ist
rechtsfehlerhaft. Sind die Vorschriften ¿ber die Verwendung der erhobenen Daten
verfassungswidrig, so kann 'auch die Ennªchtigung zu ihrer Erhebung vor der Verfassung
keinen Bestand haben. Der Gesetzgeber kann und darf nicht zur Erhebung von Daten
ermªchtigen, die mangels wirksamer gesetzlicher Grundlage nicht verwendet werden
d¿rfen. ' ' H

3.4.2.4 VerstoÇ ggen Art. 19 Abs. 4 GG -

Femer m¿ssen die Betroýenen von dem Kfz-Massenabgleich in Kenntnis -gesetzt
werden, damit sie sich gegen unzulªssige Kontrollen zur Wehr setzen kºnnen (Art. 19
Abs. 4 GG).213 Dazu sind entsprechende Hinweisschilder erforderlich, die hinter der
Kontrollstelle aufgestellt werden kºnnen, um den Zweck der_ MaÇnahme nicht zu
gefªhrden. Eine bloÇoffene Datenerhebung (wie sie Art. 33 bayPAG nicht gewªhrleistet)
gen¿gte nicht, weil die Betroffenen die entsprechenden Gerªte von bloÇen
Geschwindigkeitsmessungen nicht unterscheiden kºnnen. Eine nachtrªgliche individuelle
Benachrichtigung der Betroffenen wird regelmªÇig nicht zu leisten sein.

Art. 33 Abs. 2 bayPAG versªumt nicht nur, eine Kenntnisnahme effektiv zu gewªhrleisten.
Er sieht vielmehr sogar einen generellen verdeckten Einsatz der MaÇnahme vor. Eine
verdeckte ¦benivachung kann allenfalls in Ausnahmefªllen gerechtfertigt sein, wenn
besondere Gr¿nde' im Einzelfall dengrundrechtlichen Anspruch auf Kenntniserlangung
¿ben.viegen.214 Dass Art. 33 Abs. 2 S. 2 bayPAG demgegen¿ber unterschiedslos eine
unbemer_kbare, verdeckte Datenerhebung vorsieht und auch eine Kenntniserlangung der
Betroffenen nach der Kontrolle nicht gewªhrleistet, ist verfassungswidrig.215 Die
allgemeine Erwªgung des Gesetzgebers, durch die Erzeugung von Ungewissheit bei
potentiellen Stºrern dar¿ber, ob d_ie Polizei mºglicherweise verdeckt agiert, lasse sich
eine abschreckende Wirkung eēzielen,216 ¿berwiegt keineswegs generell den Anspruch
der Betroffenen auf Kenntniserlangung. Dieser verfassungsrechtlich gewªhrleistete
Anspruch sichert, dass die Betroffenen gegen rechtswidrige Abgleichs gerichtlichen
Rechtsschutz in Anspruch nehmen kºnnen (Art. 19 Abs. 4 GG). Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann eine Einschrªnkung dieses
Anspruchs auf Kenntniserlangung allenfalls in Ausnahmefªllen gerechtfertigt sein, wenn
besondere Gr¿nde im Einzelfall den grundrechtlichen Anspruch auf Kenntniserlangung

² i   

212 Vgl. BVerfGE 120, 373 (430), Abs. 173. .
213 Vgl. BVerfGE 100, 313 (397'f.); BVerfGE 109, 279-(366). .
214 Vgl. BVerfGE 100, 313 (397 f.); BVerfGE 109, 279 (333).
215 RoÇnagel, NJW 2003, 2543 (2550); ders., Verfassungsrechtliche Bewertung der automatisierten
Erfassung von Kraftfahrzeugkennzeichen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Mªrz
2008 (2009), 57.
216 LT-Dr. 15/2096, 16.






